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A. Gegenstand der Stellungnahme 

Dem Bundestag liegt der Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei 

internationalen Entscheidungsprozessen vor (BT-Drs. 19/11151). Der Gesetzentwurf sieht vor, 

dass der Bundestag vor und nach den Treffen des Europäischen Rates, der G7- und G20-Staaten, 

der Mitgliedstaaten des Nordatlantikvertrags und der OSZE sowie der Sitzungen der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs eine 

Vorbereitungsdebatte und eine Nachbereitungsdebatte durchführt.  

Im Einzelnen soll mit dem vorgeschlagenen Gesetz der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin 

verpflichtet werden, vor diesen Treffen eine Regierungserklärung über die Themen und Ziele des 

Treffens abzugeben, an die sich eine Aussprache von mindestens 120 Minuten anschließt 

(Vorbereitungsdebatte, § 1 IntZBBG-E und § 3a Abs. 1 EUZBBG-E).  

Nach diesen Treffen soll auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Bundestages eine 

Regierungserklärung des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin über die Ergebnisse erfolgen 

(Nachbereitungsdebatte, § 2 IntZBBG-E und § 3a Abs. 2 EUZBBG-E).  

Eine Vertretung durch den zuständigen Bundesminister ist in beiden Debatten möglich (§ 1 

IntZBBG-E, § 2 IntZBBG-E, § 3a EUZBBG-E). 

Die entsprechenden Regelungen sollen in Bezug auf die internationalen Treffen in einem neuen 

Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag im Rahmen 

der internationalen Beziehungen (IntZBBG) getroffen werden. In Bezug auf Sitzungen des 

Europäischen Rates soll eine Ergänzung im Gesetz über die Zusammenarbeit von 

Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union 

(EUZBBG) erfolgen.  
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B. Stellungnahme 

In der Begründung des vorliegenden Gesetzesentwurfs bleibt offen, welche verfassungsrechtliche 

Grundlage der Bundestag in Anspruch nimmt, um die Bundesregierung zu verpflichten, jeweils vor 

und nach den genannten internationalen Gipfeltreffen eine Regierungserklärung abzugeben und 

sich einer Aussprache im Bundestag zu stellen.  

Der Bundestag kann sich jedoch verfassungsrechtlich tragfähig auf Art. 43 Abs. 1 GG als 

Grundlage stützen, um die Bundesregierung in der vorgeschlagenen Form zu verpflichten, sich vor 

und nach bestimmten internationalen Treffen einer Vorbereitungsdebatte und einer 

Nachbereitungsdebatte im Bundestag zu stellen. 

1. Art. 43 Abs. 1 GG bildet die Grundlage für verpflichtende Parlamentsdebatten 

zu internationalen Treffen  

a. Der Bundestag hat aus dem Zitierrecht Anspruch auf eine Debatte mit der 

Bundesregierung 

Art. 43 Abs. 1 GG begründet ein Recht des Bundestages darauf, dass die Regierungsmitglieder auf 

Verlangen persönlich im Plenum und in den Ausschüssen erscheinen und dort Rede und Antwort 

stehen.1 Das Recht, die Regierung direkt zu befragen und zur Rede zu stellen, zählt zu den Rechten 

des Bundestages, die das parlamentarische Regierungssystem verfassungsrechtlich verwirklichen. 

Es ist ein wichtiger Aspekt der demokratischen Verantwortlichkeit der Regierung.  

Das Zitierrecht aus Art. 43 Abs. 1 GG ergänzt dabei als Instrument der parlamentarischen 

Regierungskontrolle das Fragerecht gemäß Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG, das Untersuchungsrecht nach 

Art. 44 GG und die Informationsrechte des Bundestages in europäischen Angelegenheiten nach 

Art. 23 Abs. 2 und 3 GG.  

b. Die vorgeschlagene Debatte über das auswärtige Handeln der Bundesregierung ist auch 

im Demokratieprinzip verankert 

Das Bundesverfassungsgericht betont die demokratische Bedeutung der öffentlichen 

Parlamentsdebatte auch und gerade im Hinblick auf die demokratische Kontrolle der Regierung 

 
1 BVerfGE 57, 1 (NPD/Werturteil), juris Rn. 17; näher zu Gewährleistungsgehalt und demokratischer 
Bedeutung des Zitierrechts nach Art. 43 Abs. 1 GG von Achenbach, Reform der Regierungsbefragung 
im Bundestag, Verfassungsrechtliche Grundfragen und Kritik, Der Staat 2019, 325–344. Die 
Erkenntnisse aus diesem Beitrag werden im Folgenden für die vorliegend zu begutachtende 
Rechtskonstellation fruchtbar gemacht. 
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und damit den Bezug zum Demokratieprinzip des Art. 20 Abs. 2 GG: Die 

Parlamentsöffentlichkeit, das öffentliche Verhandeln von Argument und Gegenargument, die 

öffentliche Debatte und öffentliche Diskussion sind, so das Gericht, wesentliche Elemente des 

demokratischen Parlamentarismus und Voraussetzung der Kontrolle durch die Bürger.2 Dies hebt 

das Gericht im Kontext der Unterrichtung des Bundestages nach Art. 23 Abs. 2 und 3 GG vor, in 

dem es – wie im Fall der vorgeschlagenen Debatte über internationale Gipfeltreffen – auch um die 

Funktion des Parlaments geht, durch öffentliche Debatte über das auswärtige Handeln der 

Regierung den Zurechnungszusammenhang zwischen Volk und Regierungstätigkeit zu 

herzustellen. 

Dass vor den Augen der Öffentlichkeit eine politische Debatte zwischen Parlament und 

Regierungsmitgliedern über das Regierungshandeln im internationalen Kontext stattfindet, 

befördert die politische Meinungs- und Willensbildung des Volkes über Außenpolitik der 

Regierung. Dies trägt dazu bei, die Grundlagen für zukünftige Wahlentscheidungen der 

Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Es fördert zudem eine Einbettung der Regierung und ihres 

Handelns in den öffentlichen Diskurs.  

Dies ist ein wichtiger Aspekt der demokratischen Legitimation des Regierungshandelns, der in Art. 

20 Abs. 2 GG verankert ist: Es zählt maßgeblich zum Sinn und Zweck des Zitierrechts, die 

demokratische Legitimation des Regierungshandelns gerade zwischen den Wahlen dadurch zu 

fördern, dass wirksame parlamentarische Regierungskontrolle stattfindet. Dies leistet vorrangig die 

Opposition (dazu näher unten 4.). Primär die oppositionelle Kritik und Auseinandersetzung mit dem 

Agieren der Regierung schafft regelmäßig öffentliche Aufmerksamkeit und damit eine Einbettung 

des Handelns der Regierung in die öffentliche Meinungs- und Willensbildung.  

2. Eine abstrakt-generelle Ausgestaltung des Art. 43 Abs. 1 GG durch Gesetz ist 

verfassungsrechtlich zulässig und zweckmäßig 

a. Der Bundestag gestaltet das Zitierrecht aus  

Die Ausgestaltung des Kontrollverhältnisses zwischen Bundestag und Bundesregierung bleibt in 

vielen Aspekten der Praxis und Rechtsetzung der Organe überlassen. Denn das Grundgesetz regelt 

nicht im Einzelnen, auf welche Weise der Bundestag die Rechte der parlamentarischen 

Regierungskontrolle ausübt. Wesentliche Aspekte der tatsächlichen Funktionsweise und 

 
2 BVerfGE 131, 152 (Unterrichtungspflicht ESM/Fiskalpakt), juris Rn. 113.  
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Verwirklichung des Parlamentarismus bleiben damit der Selbstorganisation der Verfassungsorgane 

überlassen.  

Dabei liegt die rechtliche Konkretisierung der parlamentarischen Regierungskontrolle aufgrund der 

Parlaments- und Geschäftsordnungsautonomie, die Art. 40 Abs. 1 S. 2 GG anerkennt, sowie der 

Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes, maßgeblich in der Hand des Bundestages. Dies umfasst 

auch die Befugnis des Bundestags, die Ausübung des Zitierrechts nach Art. 43 Abs. 1 GG abstrakt-

generell zu regeln. Der Bundestag kann das Zitierrecht nicht bloß in einzelnen Fällen ausüben, 

sondern es auch in generalisierter Weise ausgestalten.3  

Dafür spricht schon, dass Art. 43 Abs. 1 GG die Ausübung des Zitierrechts bereits dem Wortlaut 

nach nicht an besondere Voraussetzungen bindet. Das Ziterrecht ist nicht als ausnahmsweise 

zulässiger Akt oder als Sanktion für Einzelfälle gefasst; dem Text lässt sich eine Reservefunktion 

des Zitierrechts nicht entnehmen.4 Auch muss der Bundestag die Geltendmachung des Zitierrechts 

nicht begründen.  

Auch die systematische Auslegung bestätigt den textuellen Befund einer materiell nicht 

beschränkten Anwendbarkeit: So sind die Anwesenheitspflicht und das Anwesenheitsrecht der 

Bundesregierung, die Art. 43 Abs. 1 und Abs. 2 GG begründen, spiegelbildlich in der 

Voraussetzungslosigkeit: Die Regierungsmitglieder haben nach Abs. 2 uneingeschränkt Zutritt zu 

den Parlamentssitzungen und ein uneingeschränktes Rederecht. Das Bundesverfassungsgericht hat 

ausdrücklich entschieden, dass die Redebefugnis der Regierungsmitglieder durch den Bundestag 

nicht beschränkt werden kann. Es bestehe ein zeitlich unbeschränktes und grundsätzlich 

unbeschränkbares Recht, das ausschließlich dem Missbrauchsverbot unterliege.5 Dies rechtfertige sich, 

 
3 In diesem Sinne auch Christoph Schönberger, Rechtsgutachten über die Anwesenheitspflicht der 
Mitglieder der Bundesregierung bei der Befragung der Bundesregierung nach der Geschäftsordnung 
des Deutschen Bundestages und dem Grundgesetz, erstattet im Auftrag der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, https://www.gruene-
bundestag.de/files/beschluesse/GutachtenRegierungsbefragungSchoenberger.pdf, S. 32 ff. Für die 
Gegenauffassung mit weiteren Nachweisen Ann-Kathrin Kaufhold, Stellungnahme für die öffentliche 
Anhörung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung am 30. Januar 2019, 
Ausschussdrucksache 19-G-20, S. 8 ff., 13 ff. 
(https://www.bundestag.de/ausschuesse/a01_go/oeffentliche_anhoerungen/stellungnahmen-
589442).  
4 So aber nicht überzeugend Martin Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2018, 
Bd. II, Art. 43, Rn. 13.  
5 BVerfGE 10, 4 (Redezeitbeschränkung), juris Rn. 52. 
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so das Gericht, aus dem Spannungsverhältnis zwischen dem Parlament als dem Gesetzgebungs- 

und obersten Kontrollorgan und der Regierung als Spitze der Exekutive.6  

Diese teleologisch-funktionale Erwägung gilt ebenso für das Zitierrecht nach Art. 43 Abs. 1 GG: 

Als Grenze gilt allein ein Missbrauchsverbot. Die in der Literatur vertretene Beschränkung des 

Zitierrechts auf den Einsatz in begründeten Einzelfällen lässt sich dagegen weder dem Text noch 

der Systematik des Grundgesetzes entnehmen. Sie steht überdies im Widerspruch zu der 

umfassenden und effektiven parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung, die das 

Grundgesetz gebietet.  

b. Eine abstrakt-generelle Ausgestaltung des Zitierrechts verstößt nicht gegen die 

Gewaltenteilung 

Die Gewaltenteilung steht einer interinstitutionellen Verpflichtung der Bundesregierung in der 

Form einer abstrakt-generellen Ausgestaltung des Art. 43 Abs. 1 GG unterhalb der Verfassung 

nicht entgegen. Bundestag und Regierung sind als Organe weder praktisch noch 

verfassungsprinzipiell in einer Weise getrennt, die grundsätzlich ausschlösse, dass der Bundestag 

die Bundesregierung durch abstrakt-generelle Regelungen unterhalb der Verfassung 

interinstitutionell verpflichtet. 

Zwar verfasst das Grundgesetz Bundestag und Bundesregierung als gesonderte Organe. Aber in 

der verfassungsrechtlichen Gewaltenteilung zeichnen sich die beiden Institutionen nicht primär 

dadurch aus, dass sie einander in souveräner Unabhängigkeit und Abgeschlossenheit gegenüber 

stehen. Vielmehr sind Bundestag und Bundesregierung in ihrer Organisation, Funktionsweise und 

Handeln durch Interaktion, Kooperation, Verflechtung und Wechselbezüglichkeit geprägt.7 Daher 

widerspricht es der Gewaltenteilung nicht, wenn der Bundestag die parlamentarische 

Verantwortlichkeit der Bundesregierung durch abstrakt-generelle, verpflichtende Regelungen 

ausgestaltet. 

c. Gesetzgebung ist eine zulässige Form der Ausgestaltung des Zitierrechts 

Dem Bundestag steht als Instrument der Ausgestaltung und Konkretisierung des Zitierrechts 

neben dem Geschäftsordnungsrecht ebenso auch die Gesetzesform zur Verfügung.  

 
6 BVerfGE 10, 4, juris Rn. 52. 
7 Dazu näher von Achenbach, Reform der Regierungsbefragung im Bundestag, Verfassungsrechtliche 
Grundfragen und Kritik, DER STAAT 2019, 325, 328 ff. 
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Das Gesetz ist in der Verfassungspraxis als Handlungsform anerkannt und etabliert, um die 

Kontrollverhältnisse zwischen Bundestag und Bundesregierung basierend auf dem Grundgesetz 

auszugestalten. Dies schließt Fälle ein, in denen nicht ein ausdrücklicher, sondern ein ungeschriebener 

verfassungsrechtlicher Gesetzgebungstitel die Grundlage bildet. So umfasst das 

Untersuchungsausschussgesetz (PUAG) Verpflichtungen der Bundesregierung gegenüber dem 

Bundestag (etwa § 18 PUAG). Das PUAG beruht nicht auf einer ausdrücklichen 

Gesetzgebungskompetenz und -aufgabe des Bundes – wie es sie für die europapolitische 

Mitwirkung des Bundestages in Art. 23 Abs. 3 S. 3 GG gibt. Vielmehr folgt die Befugnis des 

Bundestages, das Untersuchungsrecht gesetzlich zu regeln, aus der Natur der Sache.  

Dasselbe gilt für das Parlamentsbeteiligungsgesetz (ParlBG): Auch hier fehlt ein ausdrücklicher 

grundgesetzlicher Kompetenztitel, um das verfassungsrechtlich begründete Recht des Bundestages 

auf konstitutive Mitentscheidung über die Mandatierung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr 

einfachgesetzlich auszugestalten und hierbei auch Pflichten der Bundesregierung zu begründen (s. 

etwa §§ 3, 6 ParlBG). Die Zuständigkeit des Bundes und damit des Bundestags für den Erlass des 

ParlBG folgt jedoch ebenfalls unstreitig aus der Natur der Sache.  

Neben dem PUAG und dem ParlBG ist das Gesetz über die Zusammenarbeit von 

Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union 

(EUZBBG) ein weiterer Fall, in dem die Pflichtenstellung, die die Bundesregierung gegenüber dem 

Bundestag verfassungsrechtlich trifft, mittels Gesetzgebung ausgestaltet wird.  

Die interinstitutionellen Rechtsbeziehungen zwischen der parlamentarisch verantwortlichen 

Bundesregierung und dem Bundestag durch Gesetz auszugestalten, hat dabei gegenüber einer 

Regelung durch parlamentarisches Geschäftsordnungsrecht erhebliche Vorteile. 

Erstens ist die Bindung der Bundesregierung an Gesetze – anders als für parlamentarisches 

Geschäftsordnungsrecht – nicht umstritten, sondern nach Art. 20 Abs. 3 GG evident. Zweitens 

unterliegt die Gesetzesform anders als die Geschäftsordnung nicht der Diskontinuität. Eine 

gesetzliche Ausgestaltung des Zitierrechts muss nicht in jeder Legislatur eigens neu bestätigt 

werden, sondern hat unabhängig von einem Fortgeltungsbeschluss Bestand – vorbehaltlich einer 

Änderung. Diese unterliegt jedoch höheren prozeduralen Anforderungen. Denn drittens stellt das 

Gesetzgebungsverfahren weitergehende formale Anforderungen an eine Abänderung, als sie für 

eine Änderung der Geschäftsordnung gelten.  

Gesetzgebung kann aus diesen Gründen ein zweckmäßiges Instrument sein, um die 

parlamentarische Verantwortlichkeit der Bundesregierung längerfristig auszugestalten und 

fortzuentwickeln. Dies zeigt sich an den Gesetzen, die gegenwärtig bereits in verschiedenen 

Aspekten das Kontrollverhältnis zwischen Bundestag und Bundesregierung und speziell auch die 
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Mitwirkung an auswärtigen Angelegenheiten konkretisieren (PUAG; ParlBG; EUZBBG). Die 

gesetzlichen Regelungen gelten in den Grundzügen weitgehend stabil und sind zur Grundlage dafür 

geworden, dass sich Übungen der parlamentarischen Regierungskontrolle in längeren Zeiträumen 

etablieren und auch fortentwickeln können. Das schließt auch ein, dass Streitfälle durch das 

Bundesverfassungsgericht verhandelt und Reformbedarfe in der Praxis identifiziert und umgesetzt 

werden.  

Vor diesem Hintergrund ist der Bundestag befugt, die interinstitutionelle Rechtsbeziehung, die das 

Grundgesetz in der Form des Zitierrechts nach Art. 43 Abs. 1 GG zwischen Bundestag und 

Bundesregierung begründet, durch gesetzliche Regelung auszugestalten. Der Bundestag kann 

dieses Kontrollrecht kraft einer ungeschriebenen Bundeszuständigkeit, die sich aus der Natur der 

Sache ergibt, gesetzlich ausgestalten. Das umfasst auch das Recht zu regeln, dass die Regierung sich 

im Kontext von internationalen Treffen einer Vorbereitungs- und Nachbereitungsdebatte stellen 

muss, für die das Verfahren im Einzelnen vorab festgelegt ist.  

3. Keine Verletzung der außenpolitischen Verantwortung der Bundesregierung 

und des Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung  

Eine Verpflichtung der Bundesregierung zu einer Vorbereitungs- und einer Nachbereitungsdebatte 

in Bezug auf internationale Gipfeltreffen, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, verletzt die 

Gewaltenteilung auch im Übrigen nicht. Sie beeinträchtigt weder die Verantwortung der 

Bundesregierung in der Außenpolitik noch überschreitet sie allgemeine verfassungsrechtliche 

Grenzen der parlamentarischen Kontrolle. Sie ist insbesondere mit dem Schutz des Kernbereichs 

exekutiver Eigenverantwortung vereinbar.  

a. Keine Bereichsausnahme von der parlamentarischen Verantwortlichkeit: Auch das 

auswärtige Handeln der Bundesregierung unterliegt der parlamentarischen Kontrolle  

Das Bundesverfassungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Grundgesetz 

der Regierung im Bereich der auswärtigen Politik einen weit bemessenen Spielraum zu 

eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung überlassen hat.8 Es sieht in diesem Bereich aus 

Gründen der Funktionsgerechtigkeit lediglich eine beschränkte Rolle des Parlaments als 

Gesetzgebungsorgan.9  

 
8 Mit Nachweis der Rechtsprechungslinie BVerfGE 137, 185, juris Rn 139 f.  
9 BVerfGE 137, 185, juris Rn 139. 
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Das Gericht betont jedoch ausdrücklich, dass die parlamentarische Kontrolle sich auch auf die 

Außenpolitik und das auswärtige Handeln der Bundesregierung bezieht.10 Es hebt hervor, dass die 

funktional begründete Beschränkung der Rolle des Parlaments in der Außenpolitik nicht bedeute, 

dass außenpolitische Entscheidungen am Bundestag vorbei getroffen werden könnten.  

Auch die der Bundesregierung anvertraute auswärtige Gewalt ist, so das Gericht, Gegenstand der 

parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung. Der Bundestag hat auch in diesem Politikfeld 

seine allgemeinen parlamentarischen Kontrollrechte. Er kann, wie das Gericht ausdrücklich 

anführt, sein Frage-, Debatten- und Entschließungsrecht ausüben, seine Kontroll- und 

Haushaltsbefugnisse wahrnehmen und dadurch auf die Entscheidungen der Regierung einwirken 

oder durch Wahl eines neuen Bundeskanzlers die Regierung stürzen. 

BVerfGE 137, 185, juris Rn 139 f.: „Im Bereich der auswärtigen Politik hat das 
Grundgesetz in Anknüpfung an die traditionelle Staatsauffassung der Regierung aber einen 
weit bemessenen Spielraum zu eigenverantwortli-cher Aufgabenwahrnehmung überlassen. 
Die Rolle des Parlaments als Gesetzgebungsorgan ist schon aus Gründen der 
Funktionsgerechtigkeit in diesem Bereich beschränkt (BVerfGE 104, 151 <207>; vgl. 
auch schon BVerfGE 49, 89 <125>; 68, 1 <87>). [...] Dem Bundestag, der 
Entscheidungen der Exekutive in auswärtigen Angelegenheiten missbilligt, verbleiben 
jedoch auch in diesem Bereich sei- ne parlamentarischen Kontrollbefugnisse (vgl. BVerfGE 
49, 89 <125>; 68, 1 <89, 109>; 90, 286 <364>; 104, 151 <207>). Er kann 
sein Frage-, Debatten- und Entschließungsrecht aus- üben, seine Kontroll- und 
Haushaltsbefugnisse wahrnehmen und dadurch auf die Entscheidungen der Regierung 
einwirken oder durch Wahl eines neuen Bundeskanzlers die Regierung stürzen (BVerfGE 
68, 1 <109 f.>).“ 

Das Gericht betont – im Kontext der Zuständigkeit der Bundesregierung für die 

Rüstungsexportkontrolle – ausdrücklich die Bedeutung der allgemeinen parlamentarischen 

Kontrolle auf dem Gebiet der Außenpolitik: In der Ausübung parlamentarischer Kontrolle liege 

kein verfassungswidriger Einbruch in den Gestaltungsbereich der Exekutive.11 Die 

parlamentarische Kontrolle komme vielmehr auch dort zum Tragen, wo das Grundgesetz eine 

ausschließliche Zuständigkeit der Regierung begründe.12 Unter dem Gesichtspunkt der 

demokratischen Legitimation staatlichen Handelns trete die parlamentarische Kontrolle an die 

Stelle der in dem Bereich ausschließlicher Zuständigkeit der Regierung fehlenden sachlich-

inhaltlichen Mitwirkungsrechte des Parlaments.13 

 
10 BVerfGE 137, 185, juris Rn 140. 
11 BVerfGE 137, 185, juris Rn 141. 
12 BVerfGE 137, 185, juris Rn 141. 
13 BVerfGE 137, 185, juris Rn 141. 
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Diese Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts gelten ohne Einschränkungen ebenso im 

vorliegenden Zusammenhang. Der Bundestag verletzt die Verantwortung der Bundesregierung in 

der Außenpolitik nicht, wenn er die parlamentarische Kontrolle auf der Basis des Zitierrechts in 

der Form einer verpflichtenden Vorbereitungs- und Nachbereitungsdebatte mit der 

Bundesregierung zu internationalen Gipfeltreffen ausgestaltet und ausübt. Denn eine 

Bereichsausnahme von der allgemeinen parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung 

existiert hierfür nicht.  

b. Die vorgesehenen Debatten steigern die demokratische Legitimation des 

Regierungshandelns in der internationalen Politik 

Dem Einsatz der allgemeinen Kontrollinstrumente des Parlaments kommt gerade in Bezug auf die 

politischen Abstimmungsprozesse und Gestaltungsentscheidungen, die im Rahmen internationaler 

Spitzentreffen stattfinden, eine wichtige demokratische Funktion zu. Denn der Bundestag verfügt 

bezüglich der Vertretung und Mitwirkung der Bundesrepublik in internationalen Politikforen nicht 

über eigene Gestaltungs- und Entscheidungsgewalt, die sachlich-inhaltliche Legitimation 

vermittelt.  

Wenn sich die Regierung aber zu ihrem Handeln in internationalen Foren jeweils konkret-

anlassbezogen erklärt und einer direkten Debatte mit den Abgeordneten stellt, ermöglicht dies 

jedoch dem Parlament, kommunikativ-diskursiv auf das Regierungshandeln einzuwirken. Die mit dem 

Gesetzentwurf vorgeschlagenen, auf dem Zitierrecht gem. Art. 43 Abs. 1 GG basierenden 

Debattenformate bringen damit die parlamentarische Verantwortlichkeit der Regierung zum 

Tragen. Dies steigert die demokratische Legitimation des betreffenden Regierungshandelns.  

Mit den vorgeschlagenen Debattenformaten ist dabei keine Kompetenzanmaßung des Bundestages 

verbunden. Denn mittels der vorgesehenen Debatten wirkt das Parlament nicht 

gewaltenteilungswidrig in die Außenpolitik hinein. Vielmehr eröffnet eine Regierungserklärung mit 

Aussprache vor internationalen Treffen (Vorbereitungsdebatte, § 1 IntZBBG-E, § 3a Abs. 1 

EUZBBG-E) lediglich einen unmittelbaren politischen Austausch. Die Regierung erfährt in dieser 

Form direkt den Stand und auch die Konfliktlinien in der Willensbildung des Parlaments zu dem 

betreffenden politischen Gegenstand.  

Dies ermöglicht, dass die Bundesregierung sich mit Blick auf die im Parlament vertretenen 

Positionen selbsttätig steuert (Selbststeuerung/Responsivität).14 Die vorgesehene Vorbereitungsdebatte 

 
14 Zur Responsivität der Regierung als Aspekt ihrer parlamentarischen Verantwortlichkeit weiter von 
Achenbach, Parlamentarische Informationsrechte und Gewaltenteilung in der neueren 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Zeitschrift für Parlamentsfragen 2017, 491.  
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schafft einen unmittelbaren Anlass und eine tragfähige Grundlage dafür, dass die Regierung sich 

inhaltlich mit den verschiedenen im Parlament vertretenen Positionen auseinandersetzt, diese prüft 

und abwägt, sich darauf beziehen oder sich davon abgrenzen kann. Davon bleibt indes die 

Gestaltungs-, Entscheidungs- und Handlungsverantwortung, die die Bundesregierung für die 

Vertretung der Bundesrepublik auf internationalen Gipfeltreffen trägt, gänzlich unberührt.  

Dass § 2 IntZBBG-E, § 3a Abs. 2 EUZBBG-E auf Antrag eines Viertels der Abgeordneten eine 

Nachbereitungsdebatte vorsehen, in der die Bundesregierung sich einer Aussprache zu den 

Ergebnissen eines internationalen Treffens stellt, begründet zusätzlich ein kommunikativ-

diskursives Rechenschaftsverhältnis zum Bundestag. Dies verwirklicht die parlamentarische 

Verantwortlichkeit der Bundesregierung vor allem durch Vorwirkungen, die zur inhaltlichen 

Rückbindung des Regierungshandelns an die parlamentarische Willensbildung beitragen: Denn die 

Regierung muss gegebenenfalls öffentlich erklären und darlegen, warum sie in einem 

internationalen Forum von einer Position abgewichen ist, die die Parlamentsmehrheit befürwortet 

und gefordert hat. Ebenso muss sie gegebenenfalls erläutern, warum sie an einer Position 

festgehalten hat, die die Oppositionsfraktionen kritisiert und mit Alternativvorschlägen 

konfrontiert haben.  

Damit hält die Möglichkeit einer Nachbereitungsdebatte die Regierung dazu an, parlamentarische 

Positionen selbsttätig verstärkt in ihre Willensbildung einzubeziehen und zu prüfen und letztlich in 

ihrem internationalen Handeln auch tatsächlich zu beachten. Auch dies fördert also die 

Responsivität der Regierung gegenüber dem Parlament, also ihre eigenverantwortliche 

Selbststeuerung mit Blick auf den parlamentarischen Diskurs. Die politische Responsivität der 

Bundesregierung aber berührt deren außenpolitische Zuständigkeit nicht. 

Die vorgesehenen Debattenformate leisten insgesamt einen Beitrag dazu, die parlamentarische 

Rückbindung des Regierungshandelns im Rahmen von internationalen Gipfeltreffen tatsächlich 

wirksam und für die Beteiligten und die Allgemeinheit wahrnehmbar werden zu lassen.15 Dies ist 

besonders wichtig, weil der Bundestag in diesem Aspekt der Außenpolitik eben nicht mittels 

eigener Gestaltungs- und Entscheidungsbefugnisse verantwortlich mitwirkt.  

Die demokratische Politisierung des auswärtigen Handelns unterliegt allgemein strukturellen 

Hindernissen: Sie ist aufgrund der Alleinzuständigkeit der Regierung, der fehlenden Öffentlichkeit 

der regierungsinternen Willensbildung sowie der Intransparenz internationaler Politikprozesse  

strukturell schwächer ausgeprägt als in innerstaatlichen Angelegenheiten. Gerade die 

diplomatischen Vorverhandlungen vor internationalen Gipfeltreffen, die eine entscheidende Phase 

 
15 Vgl. zu diesem Maßstab BVerfGE 137, 185, juris Rn 131–132. 
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der Gestaltung der internationalen Politik bilden, laufen für die Allgemeinheit praktisch 

uneinsehbar und nicht nachvollziehbar ab. Vor diesem Hintergrund verbessern die 

vorgeschlagenen Debatten mit der parlamentarischen Kontrolle die demokratische Legitimation 

des außenpolitischen Handelns der Bundesregierung.  

Nicht zuletzt schaffen die vorgeschlagenen Vorbereitungs- und Nachbereitungsdebatten ein 

sichtbares Ereignis der parlamentarischen Regierungskontrolle in der Außenpolitik. Sie sind 

aufgrund der unmittelbaren, thematisch zugespitzten Interaktion von Abgeordneten und 

Regierungsspitze gut für mediale Berichterstattung geeignet und fördern die öffentliche 

Wahrnehmung des Bundestages in der Außenpolitik. Auch dies trägt zur demokratischen 

Politisierung des auswärtigen Handelns bei. Denn es stärkt die Einbettung des auswärtigen 

Handelns in den parlamentarischen und öffentlichen Diskurs. Dies ist ein wichtiger Aspekt der 

demokratischen Rückführbarkeit auf das Volk, die auch für die Außenpolitik sicherzustellen ist 

(Art. 20 Abs. 2 GG). 

c. Der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung ist nicht beeinträchtigt 

Die vorgeschlagenen Debatten zum Handeln der Bundesregierung in internationalen Politikforen 

verletzen nicht den Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung. Dieser ist in ständiger 

Rechtsprechung als Grenze von parlamentarischen Informationsrechten anerkannt und schützt 

danach laufende interne Willensbildungsprozesse der Regierung. 16 Das Bundesverfassungsgericht 

betont jedoch, dass die Abschirmung der regierungsinternen Beratung ihrerseits Grenzen 

unterliegt: Hat die Bundesregierung ihre Willensbildung bereits selbst so weit konkretisiert, dass sie 

Zwischen- oder Teilergebnisse an die Öffentlichkeit geben kann oder mit einer eigenen Position 

in einen Abstimmungsprozess mit Dritten eintreten will, fällt ein Vorhaben nicht mehr in den 

gegenüber dem Bundestag abgeschirmten Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung.17  

Zur Unterrichtung des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union hat das 

Bundesverfassungsgericht den Grundsatz entwickelt, dass der Bundestag zu einem Zeitpunkt 

Informationen zu einem Vorhaben erhalten muss, der ihn in die Lage versetzt, sich fundiert mit 

dem Vorgang zu befassen und eine Stellungnahme zu erarbeiten, bevor die Bundesregierung nach 

 
16 Mit weiteren Nachweisen etwa BVerfGE 131, 152, juris Rn 115 ff.  
17 BVerfGE 131, 152, juris Rn 124.  
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außen wirksame Erklärungen abgibt.18 Das Gericht betont, dass der Bundestag nicht in eine bloß 

nachvollziehende Rolle geraten darf.19 

Das Gericht zielt hiermit erkennbar darauf, dass der Bundestag zu einem Zeitpunkt mit dem 

betreffenden Vorhaben befasst wird, in dem die Bundesregierung nicht bereits final festgelegt hat, 

wie sie nach außen handeln wird. Denn eine Positionierung des Bundestages kann nur dann 

tatsächlich auf die Willensbildung der Bundesregierung einwirken, wenn diese eben noch nicht 

endgültig festgelegt ist. Die verfassungsrechtlich gebotene Unterrichtung bezieht sich damit auf die 

Positionierung, zu der die Regierung intern gelangt ist, ohne dass dies schon eine endgültige, 

unveränderliche Festlegung ist. 

S. ausdrücklich BVerfGE 131, 152: „Die Unterrichtung muss dem Bundestag in 
erster Linie eine frühzeitige und effektive Einflussnahme auf die Willensbildung der 
Bundesregierung eröffnen.“ 

Der Kernbereichsschutz bedeutet damit nicht, dass die Regierung allein dazu verpflichtet werden 

kann, das Parlament über bereits unveränderliche, finale Positionen zu informieren. Eine 

Unterrichtungspflicht, die zeitlich vor dem finalen Abschluss der Willensbildung der Regierung 

ansetzt, damit die Regierung noch offen dafür ist, sich tatsächlich inhaltlich mit der Positionierung 

des Bundestages auseinanderzusetzen, verletzt den Kernbereich der exekutiven 

Eigenverantwortung nicht. Denn es ist Voraussetzung dafür, dass die Regierung die von den 

Abgeordneten vertretenen Erwägungen und Positionen noch in ihre Willensbildung einstellen 

kann, dass diese noch nicht endgültig abgeschlossen ist.  

Diesen Befund bestätigt auf der einfachrechtlichen Ebene § 3 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 EUZBBG: 

Danach erstreckt sich die Unterrichtung des Bundestages durch die Bundesregierung, die zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt und fortlaufend erfolgen muss, insbesondere auf die Willensbildung der 

Bundesregierung. Dies umfasst nach den dargestellten Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht 

lediglich die endgültigen Ergebnisse der regierungsinternen Beratung, also die finalen Festlegungen 

bezüglich des Regierungshandelns nach außen. 

Diese Erwägungen, die in der Rechtsprechung zu Art. 23 GG entwickelt wurden,20 entfalten 

allgemeine Maßstäbe für den Schutz des Kernbereichs der exekutiven Eigenverantwortung. Sie 

sind auf eine verpflichtende Regierungserklärung zu internationalen Gipfeltreffen uneingeschränkt 

übertragbar. Eine solche Verpflichtung verletzt damit den Kernbereich exekutiver 

 
18 BVerfGE 131, 152, juris Rn 127.  
19 BVerfGE 131, 152, juris Rn 107. 
20 Mit weiteren Nachweisen BVerfGE 131, 152.  
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Eigenverantwortung nicht. Denn der Zeitpunkt der Vorbereitungsdebatten kann so bestimmt 

werden, dass die Regierung die Position erklärt, zu der sie intern gelangt ist, ohne dass dies schon 

die endgültige Festlegung ist. Es verletzt den Kernbereichsschutz nicht, dass die Regierung zu 

einem Zeitpunkt informiert, in dem sie noch dafür offen ist, sich mit den Erwägungen, die im 

parlamentarischen Diskurs zum Ausdruck kommen, inhaltlich auseinanderzusetzen.  

Dies entspricht auch dem Leitbild des Demokratieprinzips: Denn andernfalls besteht strukturell 

keine Offenheit mehr für die Einwirkung des Parlaments auf die Regierung, die über deren 

Selbststeuerung (Responsivität) vermittelt wird. Eine Verpflichtung der Regierung, sich einer 

parlamentarischen Aussprache über ihre Ziele für internationale Gipfeltreffen zu stellen, stärkt vor 

diesem Hintergrund die parlamentarische Verantwortlichkeit als Mechanismus der demokratischen 

Legitimation des Regierungshandelns. 

d. Die Beteiligung des Bundestages an den Angelegenheiten der Europäischen Union hat 

Vorbildcharakter  

Die Beteiligungsrechte, die dem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union nach Art. 

23 Abs. 2 und 3 GG und dem EUZBBG zustehen, bringen ein modernes, die offene Staatlichkeit 

der Bundesrepublik reflektierendes Modell der demokratischen Verfassung der Außenpolitik zum 

Ausdruck. Trotz Streitfällen und Problembereichen: Die europapolitische Mitwirkung des 

Bundestages steht in der Form, die sie im Zusammenwirken von Verfassungsgeber, Gesetzgeber, 

Verfassungsgerichtsbarkeit und Verfassungspraxis angenommen hat, grundsätzlich für eine 

wirklichkeitsnahe Fortentwicklung des Parlamentarismus. Sie spiegelt wider, dass es der 

Einbeziehung des Parlaments bedarf, wenn international vernetzte Politikprozesse jenseits des 

Nationalstaates auf die politische Gestaltung der innerstaatlichen Verhältnisse einwirken.  

Dabei gebietet die Effektivität der auswärtigen Gewalt nicht, das auswärtige Handeln als 

ausschließliches Regierungsvorrecht zu behandeln und von jeglicher parlamentarischen 

Rückbindung weitgehend freizustellen. Dies zeigt sich am Präzedenzfall der Europapolitik, in der 

die Bundesregierung durch die Einbeziehung des Bundestages nicht in ihrer Handlungsfähigkeit 

beschränkt wird. Dieser Präzedenzfall zeigt auch, dass das Parlament – anders als das 

Bundesverfassungsgericht mit der Erwägung der „Funktionsgerechtigkeit“ möglicherweise 

andeutet21 – nicht strukturell unfähig ist, sich in die auswärtigen Angelegenheiten einzubringen.  

 
21 mwN BVerfGE 137, 152, juris Rn 139; hervorzuheben ist, dass das Gericht diese aber eben nicht 
dahingehend entfaltet, dass der Bundestag wegen seiner Funktionsweise an der Europapolitik nicht 
mitwirken könne. 
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Vor dem Hintergrund der offenen Staatlichkeit des Grundgesetzes, die die überstaatliche 

Integration und Zusammenarbeit zum Verfassungsprinzip macht, stellt sich die 

Parlamentarisierung, die Art. 23 Abs. 2 und 3 GG für die Europapolitik leistet, nicht als 

Ausnahmemodell dar. Sie ist vielmehr als Leitbild und Muster für die Fortentwicklung der 

Gewaltenteilung in der Außenpolitik geeignet – ohne dass dies freilich eine kontextbezogene 

Anpassung für andere Aspekte der Außenpolitik und eine Fortschreibung des Modells ausschließt. 

Art. 23 GG entfaltet, anders als teilweise behauptet, keine Sperrwirkung gegenüber einer 

Parlamentarisierung anderer Felder der Außenpolitik. Wo das Parlament seine allgemeinen 

Kontrollrechte nutzt, um die Regierung für ihr auswärtiges Handeln verantwortlich zu halten, ist 

dies evident verfassungsrechtlich zulässig und überdies auch demokratieprinzipiell fundiert.  

Der Bundestag kann seine Kontrollrechte daher auch im Wege der abstrakt-generellen 

Ausgestaltung durch Gesetzgebung dazu nutzen, um intensivere und umfassendere, kurz: 

wirksamere Kontrollverhältnisse in Bezug auf die auswärtige Gewalt zu etablieren. Die 

Außenpolitik ist einer Verfassungsentwicklung nicht verschlossen, in der der Bundestag sich auf 

der Grundlage seiner verfassungsrechtlichen Kontrollrechte (Frage-, Zitier-, Debatten-, 

Haushaltsrecht etc.) in die Lage versetzt, sich aktiv mit konkreten Vorgängen der internationalen 

Politik zu befassen und sich dazu gehaltvoll artikulieren zu können.  

4. Das Zitierrecht ist eine tragfähige Grundlage der Nachbereitungsdebatte 

Die Nachbereitungsdebatte soll nach dem Gesetzesentwurf auf Verlangen eines Viertels der 

Bundestagsmitglieder stattfinden (§ 2 IntZBBG-E; § 3a Abs. 2 EUZBBG). Dies wirft die Frage 

auf, ob das Zitierrecht nach Art. 43 Abs. 1 GG in dieser Form als Minderheitenrecht in Anspruch 

genommen werden kann. 

a. Ein Minderheitenrecht auf eine Nachbereitungsdebatte ist Ausdruck des 

verfassungsrechtlichen Grundsatzes der effektiven Opposition 

Allgemein dienen die grundgesetzlichen Instrumente der Regierungskontrolle auch und gerade 

dazu, eine effektive Oppositionsarbeit zu ermöglichen. Dem steht nicht entgegen, dass sie ebenso 

der parlamentarischen Mehrheit zugutekommen. Das Grundgesetz enthält einen 

verfassungsrechtlichen Grundsatz der effektiven Opposition.22 Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts kommt die Funktion, parlamentarische Kontrolle auszuüben, 

wesentlich der Opposition zu. Parlamentarische Kontrollrechte sind strukturell maßgeblich von 

 
22 BVerfGE 142, 25, juris Rn 85. 
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Ausübungsmöglichkeiten der Opposition abhängig.23 Effektivität und Intensität der vom 

Bundestag ausgeübten Kontrolle hängen, so das Gericht, von der Ausgestaltung der 

parlamentarischen Minderheitsrechte im Hinblick auf die Kontrolle von Regierung und 

regierungstragender Mehrheit ab.24 Die parlamentarische Kontrolle der Regierung wird, wie das 

Bundesverfassungsgericht betont, gerade durch die Opposition wirksam.25  

Vor diesem Hintergrund wirken das Zitierrecht des Art. 43 Abs. 1 GG und die darauf basierende 

Vorbereitungs- und Nachbereitungsdebatte, die der Gesetzesentwurf vorsieht, als effektives 

Instrument der parlamentarischen Regierungskontrolle wesentlich dadurch, dass die Regierung sich 

auf oppositionelle Fragen zu ihrem Handeln im internationalen Kontext erklären und sich der 

politischen Kritik und den Alternativvorschlägen der Opposition stellen muss. Aus diesem Grund 

dienen die vorgesehenen Debattenformate gerade der parlamentarischen Minderheit und ihrer 

demokratischen Kontrollfunktion.  

b. Grundlage der Nachbereitungsdebatte: Die Mehrheit ermächtigt die Minderheit zur 

Ausübung des Zitierrechts im Einzelfall 

Das in dem Gesetzesentwurf vorgesehene Recht eines Viertels der Mitglieder des Bundestages, 

eine Nachbereitungsdebatte zu verlangen (§ 2 IntZBBG-E, § 3a Abs. 2 EUZBBG-E), ist 

verfassungsrechtlich in Art. 43 Abs. 1 GG verankert.  

Mit der vorgeschlagenen Regelung, die das Zitierrecht abstrakt-generell ausgestaltet, ermächtigt die 

Parlamentsmehrheit eine parlamentarische Minderheit, das Zitierrecht im Einzelfall auszuüben. 

Das Verlangen der Minderheit ist damit vom parlamentarischen Mehrheitswillen getragen. 

Zusätzlich lässt sich der Gesetzesbeschluss auch als Vorratsbeschluss der Mehrheit über die 

Ausübung des Zitierrechts verstehen.  

Dabei bringt vorgeschlagene Ermächtigung eines Viertels der Bundestagsabgeordneten zur 

Ausübung des Zitierrechts zum Tragen, dass ein Recht des Bundestages zugleich die 

Regierungskontrolle durch das Gesamtorgan und die politische Mehrheit ermöglichen und der 

Verwirklichung effektiver Opposition dienen kann.  

Dies entspricht der etablierten Verfassungspraxis, die insbesondere die Möglichkeit der 

prozessstandschaftlichen Geltendmachung parlamentarischer Rechte kennt, wie im Fall des 

 
23 BVerfGE 142, 25, juris Rn 69. 
24 BVerfGE 142, 25, juris Rn 69, s. auch BVerfGE 137, 185, juris Rn. 202, wo das Gericht darauf abstellt, 
dass das Fragerecht in seiner Kontrolldimension ganz überwiegend ein Mittel der Opposition ist. 
25 BVerfGE 142, 25, juris Rn 69.  
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parlamentarischen Unterrichtungsanspruchs nach Art. 23 Abs. 2 GG und der Beweiserhebung 

nach Art. 44 GG. Es handelt sich in diesen Fällen um Rechte des Bundestages als Gesamtorgan, 

die auch der gerichtlichen Durchsetzung durch die parlamentarische Minderheit zugänglich sind – 

wovon praktisch allein Oppositionsfraktionen Gebrauch machen.26 Dass eine parlamentarische 

Minderheit das Recht des Gesamtorgans geltend machen kann, dient nach der Rechtsprechung 

zugleich der Kontrollfunktion des Parlaments, also dem Gesamtorgan, wie dem Minderheitenschutz.27  

5. Technisches 

Der Gesetzentwurf benennt die internationalen Gipfeltreffen mit ihrer derzeitigen Bezeichnung; 

diese verändert sich aber in Bezug auf einige Institutionen häufiger (insb. G7-/G-20-Treffen). Um 

zu vermeiden, dass das Gesetz in solchen Fällen stets geändert werden muss, ist eine Regelung 

zweckmäßig, die auch vergleichbare Institutionen einbezieht. 

Der vorgesehene § 3a EUZBBG-E führt eine Vor- und Nachbereitungsdebatte zu Tagungen des 

Europäischen Rates ein. Diese sind bereits Gegenstand von Unterrichtungspflichten nach § 4 Abs. 

4 EUZBBG. Hiernach unterrichtet die Bundesregierung den Bundestag u.a. vor Tagungen des 

Europäischen Rates schriftlich und mündlich zu jedem Beratungsgegenstand. Diese Unterrichtung 

umfasst die Grundzüge des Sach- und Verhandlungsstandes sowie die Verhandlungslinie der 

Bundesregierung sowie deren Initiativen. Nach den Tagungen unterrichtet die Bundesregierung 

schriftlich und mündlich über die Ergebnisse. Die vorgeschlagenen Vorbereitungs- und 

Nachbereitsdebatten stehen hierzu in einem Ergänzungsverhältnis, indem sie eine parlamentarische 

Aussprache einführen, die nach dem EUZBBG nicht erfolgt. Die Debatten beschränken die 

Bedeutung der Unterrichtung und die bestehende Rechtspflicht der Bundesregierung hierzu nicht; 

vielmehr haben sie demgegenüber eine eigenständige Bedeutung: Sie sorgen für eine stärkere 

parlamentarische Rückbindung des Regierungshandelns im Europäischen Rat.  

 

 

Jun.-Prof. Dr. Jelena v. Achenbach 

 
26 BVerfGE 124, 78 (BND-Untersuchungsausschuss) juris Rn 83 ff.; 131, 152 (Euro Plus Pakt), juris Rn 
77. Zur Möglichkeit einer prozessstandschaftlichen Geltendmachung des Zitierrechts aus Art. 43 Abs. 1 
GG durch die Opposition Schönberger, Vom Verschwinden der Anwesenheit in der Demokratie, JZ 
2016, S. 486 (494), mit Hinweis auf eine womöglich vergleichbare Konstellation in BVerfGE 90, 286 
(AWACS I). 
27 BVerfGE 131, 152, juris Rn 77 mit Nachweis der weiteren Rechtsprechung. 
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I.         Zusammenfassung 

 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der FDP und von Bündnis 90/Die 
Grünen ist ein Gesetzentwurf, der auf der Höhe der Zeit ist. Er fügt den 
vielen in Deutschland situativ und ad hoc entstandenen parlamentarischen 
Mitwirkungsregimen auf den Gebieten der Außen-, Sicherheits- und 
Europapolitik ein weiteres, kreatives Element hinzu. Da das Recht der 
auswärtigen Beziehungen bei uns primär und nahezu ausschließlich unter 
organschaftlichen Aspekten gesehen wird, setzt der Gesetzentwurf hier 
an. Er ist zum einen verfassungsrechtlich zulässig. Weder der 
Arkanbereich der Exekutive auf dem Gebiet der Außenpolitik, noch ein 
Exekutivprimat oder der Kernbereich der Exekutive auf diesem Gebiet 
widerstreiten ihm. Er verstößt mithin nicht gegen den Grundsatz der 
Gewaltenteilung. Er legalisiert lediglich, was dem Parlament ohnehin 
schon zusteht, nämlich sein Informationsrecht und macht aus einer 
Holschuld des Parlaments eine Bringschuld der Regierung. Er ist 
Ausdruck „moderner Gewaltenteilung“ (BVerfG) und eines modernen 
und aufgeklärten Parlamentsverständnisses. Der Gesetzentwurf ist aber 
auch verfassungspolitisch erwünscht. Er gibt und ist nämlich eine Antwort 
auf die Globalisierung, verhilft exekutivem außenpolitischen Handeln zu 
Legitimität und trägt zu einer Repolitisierung der Außenpolitik und des 
Bundestages bei. Er leistet damit über den organschaftlichen Aspekt des 
Verhältnisses von Regierung und Parlament auf dem Gebiet der 
Außenpolitik hinaus auch einen Beitrag zur materiellrechtlichen 
Bereicherung der auswärtigen Beziehungen. Schließlich und endlich 
entspricht er aber auch einem globalen, zumindest in allen modernen 
Demokratien feststellbaren Trend zur Parlamentarisierung der 
Außenpolitik. In Deutschland bisher vor allem durch das 
Bundesverfassungsgericht bewirkt, könnte durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf dokumentiert werden, dass auch das Parlament selbst in 
der Lage ist, in einem so wichtigen Bereich wie der Außenpolitik selbst für 
seine Rechte zu sorgen. 

 

II.         Verfassungsrechtliche Zulässigkeit 

 

1.          Formelle Verfassungsmäßigkeit 
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Zwar lässt sich dem Grundgesetz eine geschriebene 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für vorliegenden Gesetzentwurf 
nicht entnehmen. Diese ergibt sich aber hinreichend aus der Natur der 
Sache oder kraft Sachzusammenhangs aus der Demokratieverfassung des 
Grundgesetzes.1 Aus den materiellrechtlichen Ausführungen wird sich 
hinreichend deutlich ergeben, dass der Gesetzentwurf nichts anderes als 
eine legislatorische Konsequenz aus dem verfassungsrechtlich verankerten 
parlamentarischen Informationsinstrumentarium ist. 

 

2.       Materielle Verfassungsmäßigkeit 

 

Das Recht der auswärtigen Beziehungen wird in Deutschland2, im 
Gegensatz zum angelsächsischen Raum3 extrem eingeengt, nämlich 
nahezu ausschließlich im Hinblick auf den organschaftlichen Aspekt. 
behandelt. Daraus wird eine weitgehende Prärogative der Exekutive auf 
dem Gebiet der Außenpolitik abgeleitet, inklusive eines Kernbereichs, in 
den keine andere Gewalt ohne Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip 
eingreifen dürfe. Auch der vorliegende Gesetzentwurf setzt, insoweit 
systemkonform hier an. Es wäre zwar sinnwidrig, wenn ausgerechnet ein 
der Sicherung der Gewaltenteilung dienender Gesetzentwurf sich eines 
Verstoßes gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung schuldig machen 
würde. Gleichwohl muss dies angesichts der Existenz zahlreicher vom 
BVerfG für verfassungswidrig erklärter Gesetze geprüft werden. 

 

a)        Fehlen eines kohärenten außenpolitischen Rechtsregimes 

Dazu ist zunächst zu sagen, dass es ein einheitliches und kohärentes Recht 
der auswärtigen Beziehungen bei uns nicht gibt.4 Was es bei uns lediglich 
gibt, ist ein „Recht der auswärtigen Gewalt“, ein Begriff, den es 
bezeichnenderweise in anderen Ländern nicht gibt und den auch das 
Grundgesetz selbst nicht kennt. Unter diesen Begriff wird vielmehr ein 
Flickenteppich an Bestimmungen des Grundgesetzes subsumiert, die zwar 

 
1 Ausdruck bei:Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, S.V. 
2 Vgl. Röben, Außenverfassungsrecht, 2007; Schorkopf, Grundgesetz und Überstaatlichkeit, 2007, ders., Staatsrecht der 
internationalen Beziehungen, 2017. 
3 Vgl. nur: Mc Lachlan, Foreign Relations Law, 2014 und: Bradley/Goldsmith, Foreign Relations Law, 5. A. 2014. 
4 Ausführlich dazu: Fuchs, Parlamentarische Mitwirkungsregime in der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik, 2018, 
S.5 ff. 
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alle mit Außenpolitik zu tun haben, aber keine Kohärenz erkennen lassen. 
Sie alle regeln unterschiedlichste außenpolitische Aufgaben und 
Befugnisse und benennen eine ansehnliche Anzahl an außenpolitischen 
Akteuren, neben der Bundesregierung etwa den Deutschen Bundestag, 
den Bundesrat und den Bundespräsidenten, aber auch das 
Bundesverfassungsgericht.5 So eindeutig, dass es lediglich ein 
Verfassungsorgan für die Außenpolitik für zuständig erklären würde ist 
das Grundgesetz somit nicht. 

 

b)       Außenpolitischer Arkanbereich der Exekutive 

Gleichwohl gilt die Außenpolitik gemeinhin als Arkanbereich der 
Regierung. Ihr wird in diesem Bereich ein Primat zugesprochen.6 Das ist 
jedoch nur insoweit unbestritten, als daraus nicht ein für die gesamte 
Außenpolitik Geltung beanspruchender exekutiver Absolutheitsanspruch 
abgeleitet werden soll. Dieser lässt sich dem Grundgesetz nämlich nicht 
entnehmen. Das Grundgesetz selbst hat vielmehr zwei Durchbrechungen, 
beziehungsweise Modifikation normiert, die in einer Gesamtschau als 
verfassungsrechtliche Fundierung eines außenpolitischen 
parlamentarischen Mitwirkungsregimes angesehen werden können und 
müssen. Das ist zum einen das Vertragsschlussverfahren des Art.59 Abs.2 
Satz 1GG und zum anderen die Bestellung eines Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten nach Art.45 a Abs.1 GG.7 

 

3.        Außenpolitisches parlamentarisches Mitwirkungsregime 

 

a)        Vertragsschlussverfahren (Art.59 Abs.2 Satz 1 GG) 

Ein Gesetzesvorbehalt, wie ihn Art.59 Abs.2 Satz 1 GG für das 
Vertragsschlussverfahren vorsieht, ist natürlich die höchste und stärkste 
Form, ja die Krönung jeder parlamentarischen Mitwirkung überhaupt. 
Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war es dabei zu 
verdanken, dass die Beteiligung des Parlaments an völkerrechtlichen 
Verträgen weit über die undankbare Ratifizierungssituation hinaus 
ausgedehnt worden ist, die dem Deutschen Bundestag lediglich ein „Ja“ 

 
5 Vgl. nur: Art.32 Abs.1, Art.73 Abs.1 Nr.1, Art.45a Abs.1, Art.59 Abs.2, Art.87 Abs.1 Satz 1 GG, Art.93 GG 
6 Vgl. Schorkopf , Staatsrecht (Fn.2), S.312 Rn.72. 
7 Art.24 Abs.1 GG soll hier außer Betracht bleiben. 
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oder „Nein“ zu dem Ratifizierungsgesetz erlaubte. Dem Bundestag wurde 
vielmehr die Kompetenz eingeräumt, das gesamte mit einem 
völkerrechtlichen Vertrag verbundene Programm mit allen einschlägigen 
zur Verfügung stehenden parlamentarischen Mitteln vor, während und  
nach Vertragsabschluss und Ratifikation zu begleiten.8 Der 
Gesetzesvorbehalt beim Vertragsschlussverfahren ist somit eine nicht 
unerhebliche Durchbrechung des exekutiven Außenpolitikprimats und 
macht mehr als deutlich, dass das Parlament auch im Bereich der 
Außenpolitik, und zwar ganz entscheidend mitzureden hat.  

 

b)         Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten (Art.45 a Abs.1 GG) 

Eines der vom Bundesverfassungsgericht erwähnten außenpolitischen 
parlamentarischen Instrumentarien ist auch der Auswärtige Ausschuss. 
Dessen Bedeutung geht jedoch weit über seine Rolle beim 
Vertragsabschlussverfahren hinaus. Sie macht aus ihm vielmehr ein 
eigenständiges und starkes, auch auf das Plenum ausstrahlendes Element 
eines außenpolitischen parlamentarischen Mitwirkungsregimes.9 Mit 
Art.45a GG wurde nämlich nicht nur die Einrichtung eines Ausschusses 
vorgeschrieben. Mit Art.45a GG wurde vielmehr ein bewusstes 
parlamentarisches Gegengewicht zur außenpolitischen Prärogative der 
Regierung geschaffen. Die Verfassung wollte sich aber nicht nur mit der 
Geltendmachung eines parlamentarischen Gestaltungsanspruchs 
begnügen.10 Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass sie auch 
dazu beitragen wollte, diesen Anspruch umzusetzen.11 Genau das ergibt 
sich aus der Zusammenschau mit Art.59 Abs.2 Satz 1 GG. Art.45a GG 
erhält seine eigentliche Bedeutung nämlich gerade erst durch Art.59 Abs.2 
GG. Denn wenn er neben der dort dem Parlament bei der Ratifikation 
völkerrechtlicher Verträge zugewiesenen Funktion noch eine 
eigenständige und besondere Bedeutung haben soll, dann kann sich diese 
nur auf den gesamten außenpolitischen Bereich unterhalb und außerhalb 

 
8 Dazu: Lange, Art.59 Abs.2 S.1 GG im Lichte von Brexit und IStGH-Austritt, Zur Parlamentarisierung der 
Kündigung völkerrechtlicher Verträge, AöR 2017, 442. 
9 Ausführlich: Fuchs in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, HdB-ParlR §28. 
10 Den Weg, ein parlamentarisches Mitwirkungsregime durch Einrichtung eines Ausschusses zu begründen, ist das 
Grundgesetz bekanntlich auch auf dem Gebiet der Europa- (Art.23 GG) und der Verteidigungspolitik (Art.45a Abs.1 
GG) gegangen, dazu ausführlich: Fuchs (Fn 4), S.9 f./10 ff.). 
11 Zur für das außenpolitische parlamentarische Mitwirkungsregime insgesamt bedeutenden Rolle des Auswärtigen 
Ausschusses: Wolfrum in: Hailbronner/Wolfrum/Wildhaber/Öhlinger, Kontrolle der auswärtigen Gewalt, VVDStRL 
56/1996, S.61; Schorkopf, Staatsrecht (Fn 2), Rn 58 S.307: der Auswärtige Ausschuss „steht stellvertretend für die 
verfassungshistorische Entwicklung der parlamentarischen Begleitung in den Außenbeziehungen“; Fuchs (Fn 4), 
S.7/8. 
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des Gesetzesvorbehalts beziehen. Art.45 a Abs.1 GG ist deshalb diejenige 
Norm im Grundgesetz, die einen institutionellen und instrumentellen 
Rahmen für die unterhalb der Ebene des Gesetzesvorbehalts und 
außerhalb des Vertragsschlussverfahrens ablaufende parlamentarische 
Mitwirkung an der Außenpolitik schafft. Er ist somit Dreh- und 
Angelpunkt des gesamten außenpolitischen parlamentarischen 
Mitwirkungsregimes.12  

 

4.            Verbot des Mitregierens 

Mit Ausnahme der Entscheidung über den Auslandseinsatz der 
Bundeswehr ist eine absolute Grenze jedes außenpolitischen 
parlamentarischen Mitwirkungsregimes das Verbot des Mitregierens. Bei 
der Entscheidung über Auslandseinsätze agieren Bundesregierung und 
Bundestag nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
bekanntlich im Entscheidungsverbund, was der Exekutive eine Berufung 
auf eine Verletzung des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung 
verwehrt.13 Eine Verletzung dieses Kernbereichs und damit ein Verstoß 
gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung liegt immer dann vor, wenn das 
Verbot des Mitregierens verletzt wird.14 Was besagt dieser Kernbereich 
und kann er durch „Vor“- oder „Nachbereitungsdebatten“ im Plenum 
überhaupt verletzt werden? Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts handelt es sich beim Kernbereich exekutiver 
Eigenverantwortung um „einen auch von parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, 
Beratungs- und Handlungsbereich… Dazu gehört z.B. die Willensbildung 
der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett 
als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen, 
die sich vornehmlich in ressortübergreifenden und -internen 
Abstimmungsprozessen vollzieht.“15  Nachbereitungsdebatten im Plenum 
fallen ersichtlich nicht unter diese Definition und können somit keinen 
Verstoß gegen den Kernbereichs-Grundsatz darstellen. Das gilt aber auch 

für Vorbereitungsdebatten. Denn nach dem Gesetzentwurf soll die 
interne Willensbildung der Bundesregierung weder ausgeforscht, noch 
durch einen, womöglich bindenden Beschluss des Bundestages 

 
12 Ausführlich: Fuchs (Fn 9), Rn 2. 
13 BVerfGE 140, 160. 
14 Zum Kernbereich: Cancik, Der „Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung“, ZParl 2014, 885 und Linke, 
Entstehung und Fortbildung des Enquete- und Untersuchungsrechts in Deutschland, 2015, S.1170 ff.  
15 Vgl. BVerfGE 67,100 (139). 
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präjudiziert werden.16 Letzteres wäre ein eindeutiger Verstoß gegen den 
Gewaltenteilungsgrundsatz, ist ihm Gesetzentwurf aber auch gar nicht 
vorgesehen. Da die Vorbereitungsdebatte vom Parlament auch nicht 
(mehr) beantragt werden muss, sondern die Regierung zu ihr verpflichtet 
sein soll und deren Zeitpunkt selbst bestimmen kann, ist es der Regierung 
auch verwehrt, sich unter Hinweis auf eine noch nicht abgeschlossene 
Willensbildung der Vorbereitungsdebatte zu entziehen. Fraglich könnte 
sein, ob die Regierung überhaupt und grundsätzlich per Gesetz zu einer 
derartigen Debatte gezwungen werden und das Parlament Person 
(Bundeskanzler) und Format (Regierungserklärung) vorschreiben kann.  

 

5. Legalisiertes parlamentarisches Informationsrecht 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es dem Gesetzentwurf nicht darum 
geht, dem Kernbereich der Exekutive -eventuell unter Verletzung des 
Gewaltenteilungsgrundsatzes- etwas zu entnehmen und dem Parlament 
zuzuschlagen. Es geht dem Gesetzentwurf vielmehr erkennbar lediglich 
darum, etwas, was dem Parlament ohnehin schon zusteht und Ausfluss 
seines verfassungsrechtlich garantierten Informationsrechts ist (Art.20, 
Art.38 Abs.1 GG)17 einfachgesetzlich zu konkretisieren. Das ist weder der 
Verfassung, noch dem einfachen Recht fremd und kann daher nicht als 
systemwidrig erachtet werden. Aus dem verfassungsrechtlich verankerten 
allgemeinen parlamentarischen Informationsrecht ergeben sich nämlich 
ganz konkrete Kooperationspflichten,18 die sich zu konkreten 
Informationspflichten verdichten.19 Die kooperative Grundpflicht der 
Regierung, der ein entsprechendes Recht des Parlaments korrespondiert, 
ist und bleibt aber ihre Informationspflicht.20 Es gibt eine ganze Reihe 
dieser verfassungsrechtlich begründeten und einfachgesetzlich 
ausgeformten Informationspflichten der Bundesregierung:  ganz 
besonders weitgehend im Bereich der Europapolitik (Art.23 Abs.2 Satz 2 
Alt.1 GG), aber auch im Verteidigungsfall (Art.115 f Abs.2 Alt.1 GG), 
dem Gemeinsamen Ausschuss (Art.53a Abs.2 Satz 1 GG) oder dem 
gesamten Bundesrat gegenüber (Art.53 Satz 2 GG). Wenn dem 
parlamentarischen Informationsrecht eine Informationspflicht der 

 
16 In der Gesetzesbegründung (S.6) ist bescheiden lediglich die Rede davon, dass das Parlament ggf. 
„Verbesserungsvorschläge“ unterbreiten können soll 
17 Dazu: Meinel, Selbstorganisation des parlamentarischen Regierungssystems, 2019, S.242. 
18 Zutreffend: Teubner, Parlamentarische Informationsrechte, 2007, S.175. 
19 Teubner (Fn 17), S.178. 
20 Teubner (Fn 17), S.181. 
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Exekutive entspricht, wird es Zeit und durch den Gesetzentwurf 
ermöglicht, die Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen und aus der 
informatorischen Holschuld des Parlaments eine informatorische 
Bringschuld der Regierung zu machen. Schließlich: wenn das Parlament 
schon von Verfassungs wegen das Recht besitzt, den Bundeskanzler zu 
zitieren21, darf es ihn auch durch Gesetz zur Abgabe einer 
Regierungserklärung verpflichten. 

Wenn dem Gesetzentwurf aus hiesiger Sicht rechtlich somit keine 
unüberwindlichen Hindernisse im Wege stehen, kann es im Grund nur 
noch darum gehen, ob er verfassungspolitisch erwünscht ist oder nicht. 
Wie sich eigen wird, streitet auch verfassungspolitisch einiges für den 
vorliegenden Gesetzentwurf. 

 

III.         Verfassungspolitische Erwünschtheit 

 

1.            Neues Verständnis von Gewaltenteilung 

Der Gesetzentwurf reflektiert das neue Verhältnis der Gewaltenteilung, 
und zwar sowohl von seinen Initianten, als auch von seiner Zielrichtung 
her. Die immer mehr in parlamentarische Mehrheit und parlamentarische 
Minderheit erstarrende Tektonik unseres parlamentarischen 
Regierungssystems hat aus der parlamentarischen Kontrolle der Exekutive 
eine nur noch oppositionelle Kontrolle gemacht. Das hat dazu geführt, 
dass es regelmäßig nur noch die jeweilige Opposition ist, die die 
parlamentarischen Mitwirkungsrechte „treuhänderisch“ für das gesamte 
Parlament wahrnimmt.22 Wenn das Bundesverfassungsgericht am 2. März 
2021 sein CETA-Urteil verkündet, wird man über den Bereich der 
Europapolitik hinausgehende Ausführungen zu den 
„Funktionsbedingungen des „Parlamentarismus“, die „moderne 
Gewaltenteilung“, den Gestaltungsspielraum des Parlaments und seine 
institutionellen, strukturellen und personellen Voraussetzungen erwarten 
dürfen.23 Und wieder wird es unser höchstes Gericht gewesen sein, das die 
Parlamentarisierung thematisiert und vorangebracht haben wird.24 Mit 

 
21 Art.43 Abs.1 GG, §§42, 68 GO-BT. 
22 Vgl. Lepsius, Parlamentsrechte und Parlamentsverständnisse in der neueren Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, RuP 3/2016, S.137 ff. 
23 Vgl. BVerfG-Pressemitteilung Nr.5 v. 19.1.2021. 
24 Dazu nur: Brandt, Parlamentarisierung durch Verfassungsrechtsprechung in: ders. (Hrsg.), Parlamentarisierung und 
Entparlamentarisierung von Verfassungssystemen, 2016, S.163 sowie: Vosskuhle, BayVBl 2016, 289. 
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dem vorliegenden Gesetzentwurf nimmt das Parlament, was selten genug 
vorkommt, sein Schicksal in die eigene Hand. Und es tut gut daran. Denn 
das Plenum des Bundestages ist „der eigentliche Ort der Wahrnehmung 
der Kontrollfunktion“.25 Mit den Instrumenten der Vor- und 
Nachunterrichtung wird der Regierung die Flucht aus der 
parlamentarischen Verantwortung unmöglich gemacht. Das ist noch aus 
einem weiteren Grund mehr als erforderlich: Der Gesetzentwurf versetzt 
das Parlament nämlich in die Lage, seine Funktion als Hüter der 
Grundrechte der Bürger auch gegenüber dem außenpolitischen Handeln 
der Regierung wahrzunehmen.26 Der Gesetzentwurf schafft somit 
Transparenz, spendet demokratische Legitimation, macht 
Verantwortlichkeiten klar, führt zu einer Repolitisierung des Parlaments 
und erfüllt damit insgesamt unentbehrliche demokratische Funktionen. 
Ein wesentliches Element der neuen Gewaltenteilung ist auch die zeitliche 
Vorverlagerung der parlamentarischen Kontrolle. Diese Problematik stellt 
sich aber nicht nur auf dem Gebiet der Außenpolitik, sondern in allen 
Politikbereichen und ist somit systemischer Natur. Dabei ist sie weniger 
Ausdruck parlamentarischen Machthungers, als der Unzufriedenheit mit 
der unbefriedigenden lediglich nachvollziehenden parlamentarischen 
Kontrolle, bei der es sich mit Grund fragen lässt, ob es sich dabei 
überhaupt noch um Kontrolle handelt. Besonders virulent ist das auf dem 
Gebiet der Coronapolitik. Abhilfe soll auch hier ein Gesetzentwurf 
schaffen, der derzeit im Bundestag anhängig ist. 27Unter Beachtung der 
verfassungsrechtlichen Grenzen kombiniert der vorliegende 
Gesetzentwurf behutsam Elemente der ex post mit solchen der ex ante-
Kontrolle, wie sie aus dem Bereich der Europapolitik vertraut und gängig 
sind.  

 

2.         Systemkohärenz zwischen Europa- und Außenpolitik 

Pate für das IntZBBG hat unzweifelhaft das EUZBBG gestanden. Auf 
einen großen Unterschied zwischen beiden Gesetzen muss in diesem 
Zusammenhang jedoch eingegangen werden. Die weitgehenden 

 
25 Schliesky in: Morlok/Schließky/Wiefelspütz, HdB-ParlR §5 Rn.75. 
26 Wichtiger, vom BVerfG erst jüngst wiederholt festgestellter Aspekt, vgl. BVerfG, Urt. V. 19.5.2020, NJW 2020, 
2235 und BVerfG, K-Beschl. v. 18.11.2020, 2 BvR 477/17-, Rn 31. 
27 Vgl. den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zur Stärkung des Parlaments in epidemischen Lagen von nationaler 
Tragweite (BT-Drucks.19/26180 v. 26.1.2021), durch dessen Art.1 §5 Abs.1 Satz 1 InfSG so geändert werden soll, 
dass er sogar eine vorherige Zustimmung des Bundestages für den Fall vorsieht, dass die Bundesregierung 
beabsichtigt, bundesweit einheitliche infektionsschutzrechtliche Maßnahmen der Länder im Rahmen der Bund-
Länder-Koordination herbeizuführen. 
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Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages im Bereich der 
Europapolitik sind eine kompensatorische Antwort auf die Übertragung 
von Hoheitsrechten nach Art.23 Abs.1 Satz 2 GG und das demokratische 
Defizit der Europäischen Union.28 Auf dem Gebiet der europäischen 
Finanzpolitik erfüllen die durch das ESMFinG und das StabMechG 
geschaffenen Beteiligungsrechte von Bundestag und Haushaltsausschuss 
einen ähnlichen Zweck. Sie sollen einer Aushöhlung der nationalen 
Budgethoheit vorbeugen.29 Obwohl die durch das IntZBBG zu 
schaffenden Instrumente bei weitem nicht mit dem europapolitischen 
parlamentarischen Mitwirkungsregime zu vergleichen sind, erfüllen sie 
doch eine ähnliche Funktion. Sie tragen nämlich dazu bei, „die 
Legitimationsprobleme überstaatlicher politischer Herrschaft 
abzudämpfen.“30 Dass auch dieses erforderlich ist, ergibt sich aus globalen 
Entwicklungen, auf die abschließend einzugehen ist. 

 

IV.         Außenpolitisches Erfordernis 

Gemeint sind die beiden komplementären Prozesse der Globalisierung 
der Demokratie und der Demokratisierung der Globalisierung.31 Beide 
sind enorme Herausforderungen der Außenpolitik. Regelrecht paradox 
wäre es, wenn die Globalisierung der Demokratie mit einer 
Entdemokratisierung der Globalisierung erkauft würde. Genau diese 
Gefahr ist aber nicht von der Hand zu weisen, weil die Globalisierung ein 
großenteils exekutivisch verlaufender Prozess ist, der maßgebend von den 
Regierungen begleitet und gesteuert wird. Daran knüpft sich zunehmende 
Unzufriedenheit und Kritik. Das Völkerrecht selbst verfügt gegenwärtig 
weder über konstitutionellen Charakter, noch verbindliche demokratische 
Elemente.32 Die demokratische und parlamentarische Rückbindung der 
global agierenden nationalen Exekutiven muss also vorrangig über die 
nationalen Parlamente erfolgen, was im Übrigen ein weltweit zu 
beobachtender Trend ist.33 Selbst im Vereinigten Königreich hat es im 
Zusammenhang mit dem Austritt aus der EU eine allgemeine Diskussion 
um parlamentarische Rechte im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik 
gegeben, die bis zum ehrgeizigen Vorschlag eines „Treaty Scrutinity 

 
28 Ausführlich: Fuchs (Fn 4), S.10 ff. 
29 Dazu: Fuchs (Fn 4), S.13 ff. 
30 Schorkopf, Staatsrecht (Fn 2), S.312 Rn 71. 
31 Ausführlich dazu: Fuchs (Fn 4), S.3 ff. 
32 Vgl. Tschentscher/Krieger, Verfassung im Völkerrecht, VVDStRL 75/2015, S.407 ff. 
33 Vgl. etwa Themenheft von West-European Politics Vol.40/2017: „Challenging Executive Dominance: Legislatures 
and Foreign Affairs“. 
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Committee“ reichte.34 Die unmittelbare Folge der Rückbindung an die 
nationalen Parlamente wiederum ist eine zunehmende 
Parlamentarisierung der Außenpolitik, mit der zwangsläufig eine 
zunehmende Aufweichung des Arkanbereichs der Regierung einhergeht.35 
Die Parlamentarisierung ist mit anderen Worten nichts anderes als eine 
Folge der Globalisierung. Unter Parlamentarisierung der Außenpolitik ist 
dabei aber nicht nur die klassische Einschaltung von Parlamenten in das 
Vertragsschlussverfahren zu verstehen. Weltweit gibt es zwischenzeitlich 
nahezu 90 Verfassungen, die dies ausdrücklich vorsehen.36 Gemeint sind 
vielmehr die vielen untergesetzlichen, etwa auch im Gesetzentwurf 
adressierten parlamentarischen Mitwirkungsinstrumente, mit deren Hilfe 
versucht werden soll, den global agierenden Exekutiven auf den Fersen zu 
bleiben. Es dürfte auf der Hand liegen, dass dieser Trend nicht nur zu 
einer Verbreiterung des außenpolitischen Diskurses, sondern auch zu 
seiner Repolitisierung und insgesamt zur Demokratisierung der 
Außenpolitik führen kann. Ein Blick in andere Länder, etwa unser 
Nachbarland Schweiz zeigt, wie weit man mit der Parlamentarisierung der 
Außenpolitik voranschreiten kann. Dort ist sie nicht nur in der Verfassung 
niedergelegt, sondern auch einfachgesetzlich ausgeformt. Art.184 Abs.1 
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft37 
bestimmt, dass der Bundesrat die auswärtigen Angelegenheiten besorgt, 
aber „unter Wahrung der Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung.“ 
Art.166 Abs.1 geht noch weiter, wenn er bestimmt, dass sich die 
Bundesversammlung „an der Gestaltung der Außenpolitik (beteiligt)“ und 
„die Pflege der Beziehungen zum Ausland (beaufsichtigt)“. Dazu muss sie 
natürlich erst in die Lage versetzt werden, was ein eigenes Gesetz über die 
Bundesversammlung unternimmt.38 Nach diesem Gesetz wirkt die 
Bundesversammlung sogar „bei der Willensbildung über wichtige 
außenpolitische Grundsatzfragen und Entscheide (mit)“.39 Detaillierte 
Vorschriften über die weitgehenden Rechte und Befugnisse der für 
Außenpolitik zuständigen Ausschüsse, etwa bei internationalen 
Verhandlungen und sogar bei Veränderungen im Bestand der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Schweiz im 

 
34 Vgl. House of Lords Select Committee on the Constitution, „Parliamentary Scrutinity of Traties“, HL Papers 345 
v. 30.4.2019, S.17 ff. 
35 Zum Ganzen: Fiuchs (Fn 4), S.4. 
36 Vgl. Bradley (ed.), The Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law, 2019, S.97/104 ff. 
37 Vom 18.4.1999 (AS 1999 2556). 
38 ParlG v. 13.12.2002 (AS 2002 3543). 
39 Vgl. Art.24 ParlG 
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Ausland40  ergänzen ein parlamentarisches Mitwirkungsregime, das 
seinesgleichen suchen dürfte. 

 

 

 

 
40 Vgl. Art.152 Abs.3 und 4 ParlG. 
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mit zehn von sechzehn Ländern nahezu zwei Drittel der 
Bundesländer partizipieren.

Mit der von den Ländern vorgeschlagenen, 2017 mit Geltung 
ab 2020 in Art. 107 Abs. 2 Satz 5 und 6 GG (2017) getrof-
fenen Neuregelung sind zwei weitere – in ihrer Berechtigung 
sehr umstrittene96 Ergänzungszuweisungstypen hinzugetre-
ten, nämlich
–	 Gemeindesteuerkraftzuweisungen für Länder, deren 

Gemeinden eine besonders geringe Steuerkraft aufwei-
sen, sowie

–	 Zuweisungen für Länder, deren Anteile an den Förder-
mitteln für Wissenschaft und Forschung nach Art. 91b 
GG ihre Einwohneranteile unterschreiten.

Außerdem erhalten Bremen und das Saarland nach dem 
aus »Dinner for one« bekannten »Same procedure as every 
year«-Prinzip auch weiterhin Finanzhilfen – und zwar un-
befristet. Die Gesamtsumme dieser Hilfen beträgt weiterhin 
800 Mio. € jährlich, die Hilfen heißen ab 2020 aber nicht 
mehr Konsolidierungshilfen, sondern Sanierungshilfen, wer-
den statt in Art. 143d Abs. 3 GG in Abs. 4 geregelt, künftig 
allein vom Bund und nicht mehr hälftig von den Ländern 
aufgebracht und konzentrieren sich statt wie bisher auf fünf 
Länder künftig nur noch auf Bremen und das Saarland. Da-
bei gehen dem Verfassungsgeber allerdings langsam die Be-
zeichnungen aus, so dass sich in Art. 143d Abs. 4 Satz 4 GG 
(2017) die Regelung findet:

»Die gleichzeitige Gewährung der Sanierungshilfen und Sa-
nierungshilfen aufgrund einer extremen Haushaltsnotlage ist 
ausgeschlossen.«

III.  Geltungsdauer
Anders als die 2001 bis Ende 2019 getroffenen Regelungen 
sind die Neuregelungen der Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen nicht mit einem Enddatum versehen. Sie treten nach 
Art. 143f GG außer Kraft, wenn nach dem 31.12.2030 Neu-
verhandlungen von den im Einzelnen aufgeführten Berech-
tigten begehrt werden und mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Notifikation des zulässigen Verhandlungsverlangens beim 
Bundespräsidenten keine gesetzliche Neuregelung der bun-
desstaatlichen Finanzbeziehungen in Kraft getreten ist. Diese 
Regelung erstreckt sich nicht nur auf einfaches Gesetzesrecht, 
sondern auch auf Art. 143d GG.

Wer geglaubt hat, dass in die Finanzverfassung nach 2017 
Ruhe einkehren würde, ist allerdings bereits mit der in Re-
kordzeit herbeigeführten Änderung der Art. 104b, 104c 
und 125c GG sowie der Einfügung des Art. 104d GG eines 
schlechteren belehrt worden.

Parlamentarisierung der Außenpolitik durch Gesetz?
von Ministerialrat Dr. Michael Fuchs, M. A. Magister rer. publ., Berlin*

Außenpolitik galt und gilt als Arkanbereich der Regierung. 
Durch die großenteils exekutiv verlaufenden Prozesse der 
Europäisierung und Globalisierung stellen sich jedoch neue 
Fragen nach dem Verhältnis von Parlament und Regierung 
auf dem Gebiet der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik. 
Dem Deutschen Bundestag liegt ein Gesetzentwurf vor, der 
sich genau dieser Problematik annimmt. Das ist durchaus 
bemerkenswert und lohnt einen näheren Blick, weil Motor 
der Parlamentarisierung der Außenpolitik bisher weniger 
das Parlament, als vielmehr das Bundesverfassungsgericht 
gewesen ist.

I.  Einführung
Es kommt nicht allzu häufig vor, dass sich das Parlament 
in eigener Sache, v.a. wegen seiner Stellung gegenüber der 
Bundesregierung, und dazu noch in Gestalt eines eigenen 
Gesetzentwurfs, also in generell-abstrakter Form zu Wort 
meldet. Am 11.12.2018 hat die Fraktion der FDP im Deut-
schen Bundestag genau das getan, indem sie den »Entwurf 
eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei inter-
nationalen Entscheidungsprozessen« eingebracht hat.1 Der 
Gesetzentwurf enthält Regelungen zur parlamentarischen 
Begleitung so genannter Gipfeltreffen von Staats- und Re-
gierungschefs auf internationaler Ebene. Er sieht dazu ver-

pflichtende Vorbereitungs- und Nachbereitungsdebatten im 
Plenum des Deutschen Bundestages vor. Der Gesetzentwurf 
versucht, Konsequenzen aus der Befürchtung zu ziehen, dass 
die Demokratie unter die Räder der Globalisierung geraten 
könnte. Im Folgenden soll dieser Gesetzentwurf in die umfas-
sendere Thematik der Parlamentarisierung der Außenpolitik 
eingeordnet und gewürdigt werden. Dazu soll konkret gefragt 
werden, warum dieser Gesetzentwurf überhaupt und warum 
gerade jetzt vorgelegt wird und ob ihm ein wirkliches Pro-
blem zugrunde liegt (unten II.). Anschließend soll erörtert 
werden, welche Lösung der Gesetzentwurf zu dem von ihm 
beschriebenen Problem vorschlägt (unten III.) und wie diese 
Lösung, auch unter Berücksichtigung möglicher Alternativen 
zu würdigen ist (unten IV.). Die Ergebnisse werden abschlie-
ßend zusammengefasst (unten V).2

96	Henneke (Fußn. 2), S. 201 ff.

*	 Der Verf. ist Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung und Lehrbeauftragter 
an der TU Dresden; er gibt ausschließlich seine persönliche Auffassung 
wieder.

1	 BT-Drucks. 19/6399 v. 11.12.2018; die Fraktion der AfD im Bundestag hat 
am 13.02.2019 einen Antrag im Bundestag eingebracht, mit dem sie eine 
jährliche sicherheitspolitische Debatte im Plenum mit Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers erstrebt (BT-Drucks. 19/7716).

2	 Vgl. zum Ganzen ausführlich: Fuchs, Parlamentarische Mitwirkungsregime 
in der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik, 2018.
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II.  Problem
Was genau ist das hinter dem Gesetzentwurf liegende Prob-
lem? Wie und warum soll die Gewaltenteilung »bei interna-
tionalen Entscheidungsprozessen« gefährdet sein? Verständ-
lich wird das nur vor dem problembeladenen Verhältnis von 
Globalisierung und Demokratie und der Frage der rechtli-
chen Einhegung dieses Verhältnisses.

1)  Globalisierung der Demokratie
Der Bertelsmann Transformation Index (BTI) 20183 stellt 
zwar eine weltweit steigende Konfliktintensität fest, sowie 
eine steigende Zahl populistischer Strömungen, welche die 
Demokratien »unter Druck« setzten. Er konstatiert aber 
gleichzeitig eine ungebrochene Attraktivität und steigen-
de Anzahl demokratischer Systeme. Trotz vielfältiger Ein-
schränkungen und Rückschläge kann nicht davon gespro-
chen werden, dass sich die Demokratie auf dem Rückzug 
befindet. Im Gegenteil: die Globalisierung der Demokratie 
ist weit fortgeschritten.4

2)  Demokratisierung der Globalisierung
Nur schwer behaupten und nachweisen lässt sich jedoch das 
umgekehrte Phänomen, nämlich die Demokratisierung der 
Globalisierung.5 Die Globalisierung ist nämlich großenteils 
ein exekutiv verlaufender Prozess. Mag dies in gewisser Weise 
auch eine zwangsnotwendige, aus schnellen Reaktionsnot-
wendigkeiten erwachsende Erscheinung sein, so verfestigt 
sich doch die Unzufriedenheit mit diesem Zustand. Was Not 
tut und gefordert wird, ist die Demokratisierung der Globali-
sierung. Da das Völkerrecht derzeit weder über konstitutio-
nellen Charakter, noch verbindliche demokratische Elemen-
te verfügt,6 muss die demokratische und parlamentarische 
Rückbindung der global agierenden nationalen Exekutiven 
zunächst und vorrangig an die nationalen Parlamente er-
folgen. Die Folge davon ist eine zunehmende Parlamenta-
risierung der Außenpolitik und eine zeitgleich zunehmende 
Aufweichung des außenpolitischen Arkanbereichs der Regie-
rung. Welche Instrumentarien hält das nationale Recht in 
Deutschland für die aus dieser Konstellation sich ergebenen 
Probleme bereit? Und vor allem: sieht es auch einen Platz für 
die Parlamente vor?

3)  Fehlen eines kohärenten außenpolitischen Rechts­
regimes
Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten gibt es bei uns kein 
einheitliches und kohärentes »Recht der auswärtigen Bezie-
hungen«. Wir verfügen lediglich über ein »Recht der aus-
wärtigen Gewalt«, ein Begriff, den es bezeichnenderweise 
in anderen Rechtssystemen und selbst im Grundgesetz gar 
nicht gibt und der eine Einengung des Rechts der auswär-
tigen Beziehungen auf den reinen Organaspekt signalisiert, 
also auf die Frage, welches Verfassungsorgan zum Handeln 
befugt ist. Das Grundgesetz hat einen Flickenteppich an 
Bestimmungen geschaffen, aus dem heraus erst mühsam ein 
einheitliches Recht der auswärtigen Beziehungen extrahiert 
werden muss.7

4)  Fehlen eines kohärenten parlamentarischen  
Mitwirkungsregimes
Wenn es schon ein kohärentes außenpolitisches Rechtsregime 
bei uns nicht gibt, liegt die Vermutung nahe, dass es auch 

kein kohärentes parlamentarisches Mitwirkungsregime für 
den Bereich der auswärtigen Beziehungen gibt. Dem ist in 
der Tat so. Das Grundgesetz äußert sich zur Mitgestaltung 
der Parlamente an der Außenpolitik – unterhalb der Ebene 
des Gesetzesvorbehaltes – explizit überhaupt nicht. Hoff-
nungsfroh stimmt jedoch, dass die neuere Forschung des 
»Comparative Foreign Relations Law« nicht nur Forschungs-
lücken in Deutschland offenlegt, sondern gerade auch die 
parlamentarische Dimension des Rechts der auswärtigen 
Beziehungen ganz besonders betont. Das dokumentiert zum 
einen ein Workshop von Helmut Philipp Aust und Thomas 
Kleinlein zum Thema »A Review of Current Trends in Foreign 
Relations Law«.8 Das dokumentiert zum anderen aber vor 
allem das von Curtis Bradley geplante und herausgegebene 
monumentale »Oxford Handbook of Comparative Foreign 
Relations Law«. Es ist sehr zu hoffen, dass v.a. dieses Werk, 
an dem auch namhafte deutsche Staats- und Völkerrechtler 
mitarbeiten, die deutsche Diskussion befruchten wird.9

5)  Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis lässt sich somit festhalten, dass dem 
Gesetzentwurf in der Tat ein offenkundiges Problem und 
möglicherweise sogar eine Regelungslücke zugrunde liegt. 
Der Gesetzentwurf geht jedoch weit darüber hinaus! Er be-
fürchtet, dass der von ihm konstatierte, gefährdete parla-
mentarische Einfluss auf die Außenpolitik den Grundsatz 
der Gewaltenteilung bedrohen könnte und begründet seinen 
Lösungsvorschlag gerade damit. Fraglich ist, ob das zutreffend 
ist und welche Lösung der Gesetzentwurf für das von ihm 
beschriebene Problem vorsieht.

III.  Lösung
Bei dem Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewalten-
teilung bei internationalen Entscheidungsprozessen handelt 
es sich um ein Artikelgesetz. Art. 1 beinhaltet ein »Gesetz 
über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deut-
schem Bundestag im Rahmen der internationalen Beziehun-
gen (IntZBBG)«. Dieses Gesetz besteht aus lediglich zwei 
Paragraphen. Bei Art. 2 handelt es sich um eine »Änderung 
des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung 
und Deutschen Bundestag in Angelegenheiten der Europäi-
schen Union«. Daraus und aus dem wording und der Abbre-
viation wird ersichtlich, wer Pate für das IntZBBG stand: das 
EUZBBG! Zusammen mit dem Integrationsverantwortungs-
gesetz (IntVG) ist das EUZBBG ein Grundpfeiler des allge-
meinen europapolitischen parlamentarischen Mitwirkungs-
regimes, beide zusammen sollen eine rechtliche Balance zwi-
schen Mitwirkung und Verantwortung herstellen.

3	 www.​bertelsmann-​stiftung.​de/​transformation-​index-​bti-​2018.
4	 Fuchs (Fußn. 2), S. 3.
5	 Fuchs (Fußn. 2), S. 4.
6	 H.L., vgl. nur: Tschentscher/Krüger, Verfassung im Völkerrecht, VVDStRL 

75/2015.
7	 Dieser Befund ist trotz hervorragender Arbeiten immer noch zutreffend, 

vgl. nur Röben, Außenverfassungsrecht, 2007; Schorkopf, Grundgesetz und 
Überstaatlichkeit, 2007; ders., Staatsrecht der internationalen Beziehungen, 
2017; vgl. auch Fuchs (Fußn. 2), S. 5 f.

8	 09. und 10.05.2019 im Alten Schloss von Dornburg/Nähe Jena.
9	 Vgl. Verlagsankündigung unter:  https:​​/​​/​​Law.​​duke.​​edu/​​cid/​​oxford-​​

handbook-​​comparative-​​foreign-​​relations-​​law/​​.
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1)  Kontrollobjekt
Kontroll- und Regelungsobjekt des Gesetzentwurfs sind so 
genannte »Gipfeltreffen« von Staats- und Regierungschefs, 
die parlamentarischer Kontrolle zugeführt werden sollen. Im 
Einzelnen geht es um Treffen der Gruppe der Sieben (G7), 
der Gruppe der Zwanzig (G20), Gipfel der Staats- und Re-
gierungschefs der Mitgliedstaaten des Nordatlantikvertrages 
und der OSZE, Sitzungen der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen auf Ebene der Staats- und Regierungs-
chefs, sowie um Sitzungen des Europäischen Rates.10 Die 
Tagungshäufigkeit aller dieser Gremien ist unterschiedlich. 
Beim Europäischen Rat ist sie sogar rechtlich geregelt: Dieser 
tagt nach Art. 15 Abs. 3 EUV zwei Mal halbjährlich sowie 
bei Bedarf. Für alle anderen Gipfel gibt es keine generellen 
Regelungen. Erfahrungsgemäß finden aber die G7- und G20-
Gipfel einmal pro Jahr statt und die NATO-Gipfel alle zwei 
bis drei Jahre. Für die OSZE-Gipfel lassen sich nicht einmal 
derartige Angaben machen: So haben sie nach 1992 bis 1996 
zwar im Zweijahresrhythmus stattgefunden, danach aber nur 
noch einmal 1999 (Istanbul) und 2010 (Astana). Insgesamt 
dürfte es sich somit aber noch um eine einstellige Zahl von 
Gipfel-Treffen pro Jahr handeln, die Gegenstand des Gesetz-
entwurfs sind.

2)  Kontrollsubjekt
Auch die Frage, wer diese Gipfel parlamentarisch begleiten 
und kontrollieren soll, wird im Gesetzentwurf eindeutig ge-
regelt. Im Grunde kämen dafür nur infrage die zuständigen 
Ausschüsse des Deutschen Bundestages, also der Auswärtige 
Ausschuss, Verteidigungsausschuss, Ausschuss für die An-
gelegenheiten der Europäischen Union, der Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie und der Ausschuss für Wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung und/oder das Ple-
num des Deutschen Bundestages. Der Gesetzentwurf hat 
eine eindeutige Wahl getroffen und sich in allen Fällen für 
das Plenum des Deutschen Bundestages als Kontrollsubjekt 
ausgesprochen, eine in keiner Weise kritikwürdige Entschei-
dung!11 Damit ist jedoch nicht ausgesagt und ausgeschlossen, 
dass sich auch Bundestagsausschüsse mit den Gipfeln befas-
sen und sogar hochrangige Regierungsmitglieder in ihren 
Sitzungen hören können.

3)  Kontrollinstrument
Entscheidend ist die Frage, wie die genannten Gipfeltreffen 
der Staats- und Regierungschefs parlamentarisch begleitet 
und kontrolliert werden sollen. Auch dazu positioniert sich 
der Gesetzentwurf eindeutig. Von den zahlreichen denkbaren 
und in Frage kommenden Instrumenten hat er sich für eine 
Befassung im Plenum entschieden, und zwar für eine »Vorbe-
reitungsdebatte« im Vorfeld der genannten Gipfeltreffen und 
eine »Nachbereitungsdebatte« im Nachgang zu den jeweiligen 
Treffen. Beide sind jedoch unterschiedlich ausgestaltet. Für 
die Vorbereitungsdebatten statuiert der Gesetzentwurf eine 
Verpflichtung.12 Wann immer derartige Gipfel stattfinden, 
hat somit qua Gesetz eine Vorbereitungsdebatte stattzufin-
den. Ihre Einberufung steht somit nicht im Belieben des Bun-
destages, seiner Fraktionen oder der Bundesregierung. Über 
den genauen Zeitpunkt einer Vorbereitungsdebatte macht 
der Gesetzentwurf allerdings keine Angaben. Man wird je-
doch nicht fehl in der Annahme gehen, dass sie so terminiert 
sein müssen, dass die Bundesregierung sich substantiell zum 

jeweiligen Gipfel äußern kann und das Parlament Zeit zur 
eigenen Positionierung hat. Die Nachbereitungsdebatten 
wiederum schreibt der Gesetzentwurf nicht obligatorisch 
vor. Ihr Stattfinden macht er vielmehr vom Verlangen eines 
Viertels der Mitglieder des Bundestages abhängig und gibt 
damit deutlich zu verstehen, dass er dieses Recht als Min-
derheitenrecht ausgestattet wissen will.13 Im Gegensatz zu 
den Vorbereitungsdebatten sieht der Gesetzentwurf bei den 
Nachbereitungsdebatten aber einen Zeithorizont vor, indem 
er von den Antragstellern nachvollziehbarerweise ein »unver-
züglich« nach dem Gipfeltreffen zu artikulierendes Verlangen 
vorschreibt.

Der Gesetzentwurf nimmt aber auch zur Frage des Unterrich-
tungsformats und des Unterrichtungsinhalts Stellung: Die 
Unterrichtung soll nämlich vom jeweiligen Bundeskanzler in 
Form einer Regierungserklärung über die Themen und Zie-
le des Treffens, bzw., im Falle von Nachbereitungsdebatten, 
über deren Ergebnisse stattfinden. Für Vorbereitungssitzun-
gen des Europäischen Rates verpflichtet der Gesetzentwurf 
den Bundeskanzler nicht nur zu einer Regierungserklärung 
über die Themen und Ziele des Europäischen Rates, sondern 
weit darüber hinaus auch zu einer Regierungserklärung »Über 
die Lage der Europäischen Union«.14 Auf diese Weise könnte 
es zu den bereits mehrfach geforderten »Europadebatten« im 
Plenum kommen.

Den jeweiligen Vorbereitungs- und Nachbereitungsdebatten 
sollen sich jeweils Aussprachen von mindestens 120 Minuten 
anschließen. Das ist ein großzügig und eher ungewöhnlich 
bemessener Zeitrahmen, der den Initiatoren jedoch zur Er-
reichung ihres Regelungsziels angemessen erschien.15

Die unterschiedliche Behandlung von Vor- und Nachberei-
tungsdebatten lässt sich nur praktisch-politisch erklären: die 
Gesetzesinitiatoren gehen offenbar davon aus, dass die Regie-
rung erfolgreiche Gipfel im Nachgang von sich aus mit einer 
Regierungserklärung krönen möchte und somit nur weniger 
erfolgreiche Gipfel einer gesetzlichen Regelung bedürften. 
Abwegig ist diese Annahme nicht!

4)  Zwischenergebnis
Wie kann und sollte eine erste Beurteilung des Lösungs-
vorschlags des Gesetzentwurfs ausfallen? Der Gesetzentwurf 
trifft zwei Grundentscheidungen: Er sieht eine gesetzliche 
Pflicht der Bundesregierung für die Abgabe vorbereitender 
Regierungserklärungen vor den entsprechenden Gipfeltref-
fen vor und bestimmt als Ort, an dem diese Auseinander-
setzungen stattfinden sollen, das Plenum. Beides kann er-
sichtlich nicht kritisiert werden. Das Parlament ist somit 
nach diesem Gesetzentwurf nicht mehr länger vom good 
will der Bundesregierung in der Frage der Abgabe einer 
Regierungserklärung abhängig. Es hat nicht mehr länger 

10	§ 1 Satz 1 IntZBBG, § 3a Abs. 1 (neu) EUZBBG.
11	§§ 1 und 2 IntZBBG sowie § 3a (neu) EUZBBG.
12	§ 1 Abs. 1 IntZBBG und § 3a (neu) Abs. 1 EUZBBG.
13	§ 2 IntZBBG und § 3a (neu) Abs. 2 EUZBBG.
14	§ 3a (neu) Abs. 1 EUZBBG.
15	So auch die  – knapp bemessene  – Begründung zu dem Gesetzentwurf 

(Fußn. 1), S. 6.
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eine Holschuld, vielmehr obliegt der Bundesregierung eine 
Bringschuld. Das ist eine parlamentarische Selbstverständ-
lichkeit, auf jeden Fall aber begrüßenswert. Insgesamt kann 
dem Gesetzentwurf somit attestiert werden, dass er sich mit 
den Gipfeltreffen ganz offenkundig die geeigneten Kontroll-
objekte ausgesucht und sich mit den Vor- und Nachberei-
tungsdebatten sowohl für ein geeignetes Kontrollsubjekt, 
als auch ein geeignetes Kontrollinstrument ausgesprochen 
hat. Was jedoch ergibt eine ausführlichere und intensivere 
Würdigung des Gesetzentwurfs?

IV.  Würdigung
Eine ausführliche Würdigung des Gesetzentwurfs kann nur 
gelingen, wenn neben vielen anderen wichtigen Fragen auch 
solche nach dem Regelungsbedürfnis und der Geeignetheit 
der Regelungslösung für die Erreichung des Reglungsziels ge-
stellt und beantwortet werden. Dies soll im Folgenden unter-
nommen werden.

1)  Regelungsbedürfnis?
Die Frage nach dem Bedürfnis einer Regelung des hier zu-
grundeliegenden Sachverhalts ist vor allem eine Frage da-
nach, ob es bisher nicht möglich gewesen ist, Gipfeltreffen 
von Staats- und Regierungschefs parlamentarisch zu beglei-
ten16 und eine Frage danach, ob es Alternativen zu der im 
Gesetzentwurf vorgeschlagenen Lösung gibt. Die erste Frage 
ist klar zu verneinen. Auch bisher schon hat nahezu keines 
der erwähnten Gipfeltreffen stattgefunden, ohne dass eine 
wie auch immer geartete parlamentarische Befassung damit 
stattgefunden hätte. Das ist so offenkundig, dass hier auf 
weitere Nachweise verzichtet werden kann. Der Bundestag 
hat dies in allen Fällen mit dem ihm bisher zur Verfügung 
stehenden Instrumentarium geschafft. Sei es, dass die er-
wähnten Gipfeltreffen Gegenstand Kleiner oder Großer 
Anfragen oder mündlicher Anfragen im Bundestag gewesen 
sind, oder sei es, dass diese Gipfeltreffen Gegenstand von 
Berichtsbegehren des Plenums oder der jeweils zuständi-
gen Ausschüsse gewesen sind. Alle diese Ausschüsse konn-
ten und können sich auf jeden Fall im Wege ihres Selbst-
befassungsrechts nach § 62 Abs. 1 Satz 3 GO-BT mit den 
diesbezüglichen Sachverhalten befassen. Was mit dem bis-
herigen parlamentarischen Instrumentarium, auch auf dem 
Gebiet der Europapolitik, nicht möglich gewesen ist, ist, die 
Bundesregierung zur Abgabe einer Regierungserklärung an-
lässlich eines Gipfeltreffens zu zwingen. Hierin könnte man 
eine Lücke erblicken, die ein Bedürfnis nach einer Regelung 
auslöst. Auf jeden Fall wird mit einer rechtlichen Regelung 
klargestellt, dass die Abgabe einer Regierungserklärung nicht 
mehr im Belieben der Regierung steht, sondern das Parla-
ment einen rechtlichen Anspruch darauf hat. Wer somit er-
reichen will, dass das Parlament nicht mehr eine Holschuld, 
sondern die Regierung eine Bringschuld im Zusammenhang 
mit Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs hat, kann 
zu dem Ergebnis kommen, dass diesem Bedürfnis, und sei 
es nur im Wege der Klarstellung, mit einer rechtlichen Rege-
lung abgeholfen werden muss. Eine Parlamentarisierung der 
Außenpolitik durch Gesetz würde damit Schluss machen mit 
einer Parlamentarisierung der Außenpolitik durch Richter-
spruch oder durch lediglich konkludentes tatsächliches par-
lamentarisches Verhalten.

2)  Regelungsgeeignetheit?
Fraglich ist, ob die gewählte Rechtsform und das gewählte 
Instrument geeignet und überhaupt rechtlich zulässig sind. 
Als Alternative zu einer gesetzlichen Regelung kommt im 
Grunde lediglich eine Reglung in der Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestages in Betracht. Dies wäre nicht nur 
möglich, sondern auch zulässig. Entsprechendes hatte zu Be-
ginn der 19. Wahlperiode bspw. die Fraktion DIE LINKE. 
hinsichtlich der Tagungen des Europäischen Rates ergebnislos 
gefordert.17 Ist es aber auch rechtlich zulässig, die Bundes-
regierung durch Gesetz nicht nur zur Abgabe einer Informa-
tion zu verpflichten, sondern auch vorzuschreiben, in welcher 
Form sie diese Information zu erteilen hat? Auch dies ist zu-
lässig und weit verbreitete parlamentarische Praxis, wie die 
zahlreichen existierenden Unterrichtungsregime auf dem Ge-
biet der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik dokumentie-
ren.18 Dies ist nichts anderes als Ausfluss des Kontrollrechts 
des Parlaments, welches der Regierung gegenüber besteht und 
nach den Spielregeln des Parlaments ausgestaltet ist.

Zynisch könnte man auf folgendes verweisen: wenn es of-
fenbar schon als rechtlich unbedenklich angesehen wird, 
dass Private durch einen privatrechtlichen Vertrag der Bun-
deskanzlerin eine ihr dem Bundestag gegenüber bestehen-
de Aufgabe übertragen können, dann kann dies erst Recht 
durch Gesetz erfolgen! Ersteres ist durch den Koalitions-
vertrag von CDU, CSU und SPD für die 19. Wahlperiode 
v. 12.03.2018 geschehen, demzufolge die Bundeskanzlerin 
selbst bei der »Befragung der Bundesregierung« drei Mal 
jährlich befragt werden soll (Ziff. 8253 ff., S. 173 ff.) – 
eine Bestimmung, die noch nicht einmal in die GO-BT 
aufgenommen worden ist, aber bereits praktiziert wird! Am 
30.01.2019 hat im 1. Ausschuss des Bundestages eine öffent-
liche Anhörung dazu stattgefunden und erst am 21.02.2019 
hat der Bundestag die Regelung in seine Geschäftsordnung 
aufgenommen.19

Worüber sich das Parlament aber im Klaren sein muss, ist 
das sogenannte »Informationsdilemma«: Bei der Abgabe einer 
Regierungserklärung ist die Bundesregierung nämlich Infor-
mationslieferant und Kontrollobjekt in einer Instanz. Dieser 
Zustand ist suboptimal und trägt die Gefahr der Abhängig-
keit von Regierungsinformationen in sich. Erträglich kann 
dieser Zustand nur dadurch werden, dass das Parlament hohe 
Qualitätsanforderungen an die Regierungsinformationen 
stellt und alternative Informationsquellen nutzt.20

16	Die – polemische – Frage, ob es in Zeiten zunehmender Unilateralisierung 
vieler, auch großer, Länder überhaupt noch Sinn macht, das Agieren natio-
naler Exekutiven in multilateralen Systemen zu begleiten und zu kontrollie-
ren, soll hier unterbleiben, weil sich Deutschland aus guten Gründen nicht 
nur zum Multilateralismus bekennt, sondern v.a. auch danach handelt.

17	Vgl. BT-Drucks. 19/7 v. 24.10.2017.
18	Dazu ausführlich: Fuchs (Fußn. 2), S. 17 ff., 20 ff.
19	Vgl. Stenographischer Bericht der 83. Sitzung, sowie Beschlussempfehlung 

des 1. Ausschusses (BT-Drucks. 19/7859 v. 18.02.2019); die Fraktion der 
AfD im Bundestag hatte ein eigenes Regierungsbefragungsgesetz vorge-
schlagen (BT-Drucks. 19/7862 v. 18.02.2019), Reformvorschläge zur Re-
gierungsbefragung hatte auch die FDP vorgeschlagen (BT-Drucks. 19/7861 
v. 18.02.2019).

20	Dazu ausführlich: Fuchs (Fußn. 2), S. 20 ff.
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3)  Regelungsgrenzen?
Wie jedes parlamentarische Kontrollinstrument hat natürlich 
auch das Verlangen, eine Regierungserklärung zu fordern, 
verfassungsrechtliche Grenzen einzuhalten. Die äußerste und 
wichtigste Grenze im Bereich der Außenpolitik ist der vom 
Bundesverfassungsgericht konstruierte Kernbereich exekuti-
ver Eigenverantwortung, der Ausfluss aus dem Gewaltentei-
lungsprinzip ist und ein Verbot des Mitregierens statuiert.21 
So kann sich das Parlament im Plenum zwar politisch-kritisch 
zu der Haltung und den Verhandlungszielen der Bundesre-
gierung auf Gipfeltreffen äußern, es kann die Position der 
Bundesregierung aber nicht rechtlich verbindlich (vor) fest-
legen.22 Dadurch würde das Parlament in den Kernbereich 
der Exekutive eingreifen und den Gewaltenteilungsgrundsatz 
verletzen. Auch wenn dies im Gesetzentwurf nicht eigens er-
wähnt ist,23 ist doch davon auszugehen, dass diese Grenze 
den Initiatoren bewusst gewesen ist. Anderenfalls würde der 
Gesetzentwurf in der Praxis nämlich genau dem Vorschub 
leisten, dem er eigentlich einen Riegel vorschieben sollte, 
nämlich einer Verletzung der Gewaltenteilung bei interna-
tionalen Entscheidungsprozessen.

4)  Verrechtlichung des politischen Prozesses?
Es könnte gefragt werden, ob eine gesetzliche Normierung 
eines parlamentarischen Rechts nicht zu einer (unnötigen) 
Verrechtlichung des politischen Prozesses beitragen würde. 
Obwohl genau das in der Vergangenheit von Seiten der Wis-
senschaft vehement gefordert worden ist,24 hat sich gerade 
das Bundesverfassungsgericht mit guten Gründen wiederholt 
und im Interesse der Politik dagegen ausgesprochen. Im Zu-
sammenhang mit der unechten Vertrauensfrage des Bundes-
kanzlers Schröder aus dem Jahre 1983 hat es etwa unmissver-
ständlich ausgeführt, dass das Grundgesetz zwar die Kontrolle 
politischer Herrschaft gewollt habe, nicht aber »die Verrecht-
lichung des politischen Prozesses«.25 Derartiges ist vorliegend 
jedoch trotz allem nicht zu befürchten. Denn es obwalten 
hier recht unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Im Falle der 
unechten Vertrauensfrage wäre das Begehren der Antragsteller 
vor dem Bundesverfassungsgericht darauf hinausgelaufen, wie 
das Gericht zutreffend festgestellt hat, dass deren Auffassung 
anstelle derjenigen des Bundeskanzlers gesetzt worden wäre. 
Im Falle der gesetzlich vorgesehenen Regierungsbefragung 
geht es jedoch neben der legitimen Einflussnahme auf die 
Regierungsposition vorrangig um die Herstellung von Trans-
parenz und Demokratie. Beides sind ohnehin Verfassungsge-
bote, die für den vorliegenden Fall der Regierungserklärung 
lediglich bewusst gemacht und besonders aktiviert werden 
sollen.

5)  Realisierungsaussichten?
Es ist nicht verwunderlich, sondern strukturell und syste-
misch bedingt, dass ein Gesetzentwurf wie der vorliegende 
von einer Oppositionsfraktion kommt. Das hängt mit der 
parlamentarischen Realität zusammen, in der es überwiegend 
nur die Opposition ist, die parlamentarische Rechte »treu-
händerisch« für das gesamte Parlament gegenüber der Regie-
rung wahrnimmt.26 Es ist aber genau dieser Befund, der zu-
gleich auch eine Prognose über die Realisierungschancen des 
Gesetzentwurfs liefert. Sein konkretes Schicksal bleibt jedoch 
abzuwarten.

6)  Große oder kleine Lösung?
Der Gesetzentwurf würde nicht etwa in eine terra incog-
nita vorstoßen. Es haben sich vielmehr auf dem Gebiet 
der Außen-, Sicherheits- und vor allem der Europapolitik 
im Laufe der Zeit kasuistisch und situativ vielfältige par-
lamentarische Mitwirkungsregime herausgebildet, die teil-
weise sogar verfassungsrechtlich und großenteils gesetzlich 
grundiert sind.27 Was es aber nicht gibt, sind zentrale Ins-
tanzen im Parlament, die für die Errichtung dieser Regime 
im Parlament primär zuständig sind. Was es ebenfalls nicht 
gibt, ist eine Strategie des Parlaments bei der Ausübung 
seiner Parlamentsautonomie und der Ausgestaltung dieser 
Mitwirkungsregime.28 Daran ändert auch der vorliegende 
Gesetzentwurf, so begrüßenswert er sein mag, nichts. Im 
Gegenteil! Er fügt dem unübersichtlichen Erscheinungs-
bild parlamentarischer Mitwirkungsregime in der Außen-, 
Sicherheits- und Europapolitik ein weiteres Regime mit 
eigenem Instrumentarium hinzu. Das führt zu der Frage, 
ob der bei den Initiatoren des Gesetzentwurfs offenbar 
vorhandene Reformeifer nicht besser auf eine fraktions-
übergreifende große Lösung verwandt werden sollte. Diese 
müsste den Flickenteppich an unterschiedlichen parlamen-
tarischen Mitwirkungsregimen beseitigen und die in zahl-
reichen Einzelgesetzen enthaltenen Elemente dieser Regime 
in einem einheitlichen Parlamentsbeteiligungsgesetz für die 
Bereiche der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
zusammenfassen.29 Das würde der Rechtsübersichtlichkeit 
und Rechtsklarheit und letztlich auch der Rechtssicherheit 
dienen und einen wesentlichen Beitrag zur Rechtsverein-
heitlichung und -vereinfachung leisten. Bei alledem gilt es 
jedoch, sich vor einer Illusion zu bewahren, die wir gerade 
dem ausgefeilten parlamentarischen Mitwirkungsregime auf 
dem Gebiet der Europapolitik verdanken: Parlamentarisie-
rung der Außenpolitik geschieht, selbst wenn gesetzlich an-
geordnet, nicht auf Knopfdruck.30 Das Parlament muss dies 
auch wollen und können. Und gerade bei ersterem wirken 
die Gesetze von parlamentarischer Mehrheit und parlamen-
tarischer Minderheit, die dazu führen, dass die Inanspruch-
nahme parlamentarischer Rechte großenteils ein Instrument 
nur der jeweiligen Opposition ist.

V.  Zusammenfassung
Der Gesetzentwurf der FDP-Bundestagsfraktion zur Siche-
rung der Gewaltenteilung bei internationalen Entscheidungs-
prozessen beschreibt ein existentes Problem und stößt in eine 

21	Dazu ausführlich: Fuchs (Fußn. 2), S. 26 ff.
22	Die Begründung des Gesetzentwurfs (Fußn. 1) spricht von »Verbesserungs-

vorschlägen«, die das Parlament unterbreiten könne (S. 6).
23	Im Gegensatz zu § 3 Abs. 4 EUZBBG, zu dieser kuriosen Regelung: Fuchs 

(Fußn. 2), S. 27.
24	Vgl. Morlok, DVBl 2017, 995.
25	Vgl. BVerfGE 62, 1.
26	Vgl. dazu die Nachweise bei: Fuchs (Fußn. 2), S. 4.
27	Zum Ganzen ausführlich: Fuchs (Fußn. 2).
28	Einzelnachweise bei: Fuchs (Fußn. 2), S. 17 ff.
29	So schon: Fuchs (Fußn. 2), S. 18; Negativerlebnisse mit dem Projekt eines 

»Europagesetzbuches« (dazu: Franziska Brand, Europapolitische Kommuni-
kation zwischen Bundestag und Bundesregierung, 2015, S. 100 ff.) sollten 
nicht schrecken!

30	Ausführlich dazu: Fuchs (Fußn. 2), S. 19 ff.
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parlamentarische Kontrolllücke vor. Er signalisiert zum einen 
parlamentarische Sensibilität für die Thematik und erhebt 
zum anderen einen parlamentarischen Gestaltungsanspruch. 
Beides ist vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache zu 
begrüßen, dass die Parlamentarisierung der Außenpolitik bis-
her schwerpunktmäßig nicht vom Parlament selbst, sondern 
vom Bundesverfassungsgericht vorangetrieben worden ist. 
Parlamentarisierung der Außenpolitik durch Gesetz? Ja, wie 
denn sonst, könnte man fragen! Uneingeschränkt positiv ist, 
dass mit der vorgeschlagenen Regelung einer verpflichtenden 
Regierungserklärung vor Gipfeltreffen eine Holschuld des 

Parlaments in eine Bringschuld der Regierung umgewandelt 
werden soll und das Parlament dadurch nicht mehr länger 
vom good will der Regierung abhängig ist. Gleichwohl kann 
gefragt werden, ob der aus dem Gesetzentwurf sprechende 
Reformeifer nicht nur einen begrenzten Ehrgeiz offenbart 
und nicht Anlass für eine große, fraktionsübergreifende Lö-
sung eines einheitlichen Parlamentsbeteiligungsgesetzes auf 
dem Gebiet der Außen-, Sicherheits- und Europapolitik sein 
sollte. Die Gesetzesanwender und –unterworfenen, wie aber 
auch die Allgemeinheit und nicht zuletzt das Parlament selbst 
hätten den Nutzen davon.

»Solidarität der amtlichen Statistik?« – Verfassungsrechtliche 
Kompetenzen im Rahmen der amtlichen Statistik
von Dr. Stephan Danzer, Bad Neuenahr-Ahrweiler*

Die Öffentlichkeit verbindet mit der »amtlichen Statistik« 
eine einheitliche Organisation, die amtliche Zahlen zu unter-
schiedlichen Themenbereichen zur Verfügung stellt. Die Öf-
fentlichkeit vertraut dabei insbesondere auf die inhaltliche 
Korrektheit der Zahlen, ihre ausreichende Umfänglichkeit, 
Aktualität und barrierefreie Verfügbarkeit. Der vorliegende 
Beitrag befasst sich mit den Kompetenzen für die Erstellung 
der amtlichen Statistik zwischen dem Bund und den Län-
dern. Trotz der im Grunde unterschiedlichen Aufgabenwahr-
nehmung bedarf die Produktion »amtlicher Zahlen« einer 
konstruktiven Zusammenarbeit beider, um den beschriebe-
nen Anforderungen gerecht zu werden. Auch dazu liefert 
der Beitrag den rechtlichen Rahmen.

1.  Gesetzgebungskompetenz
Der Bundesgesetzgeber hat die ausschließliche Gesetzge-
bungskompetenz über die Statistik für Bundeszwecke (Art. 73 
Abs. 1 Nr. 11 GG).

Anknüpfungspunkt für diese Kompetenz ist nach dem Wort-
laut der Norm die statistische Erhebung für »Bundeszwecke«. 
Die zu regelnde Materie beschränkt sich dabei nicht nur auf 
Aufgaben, die in der Gesetzgebungskompetenz des Deut-
schen Bundestages liegt, sondern auf »Bundesaufgaben«, also 
der Tätigkeitsbereich der Bundesregierung oder auch die Ver-
waltungskompetenz des Bundes. Liegen diese Gründe nicht 
vor, sind automatisch die Länder allein gesetzgebungsbefugt.1

Umstritten ist, ob die Bundesstatistik auch Länderbelange 
erfüllen kann. Das Bundesverfassungsgericht2 hat dies vor 
dem Hintergrund der Staatspraxis bejaht. Dies begründet 
sich in der vielfältigen Überschneidung von Gesetzes-, Ver-
waltungs- und Planungsaufgaben bei Bund und Ländern. 
Etwas zurückhaltender ist das Gericht in seiner neuesten 
Entscheidung zum »Zensus 2021« geworden.3 Hier betont 
es die Verantwortung der Länder, für ihre eigene Verwal-
tungszwecke mit den eingerichteten Statistikämtern geson-
derte Erhebungen vorzunehmen. Gleichzeitig konstatiert das 
Gericht jedoch die Praxis, dass die Länder angesichts des 
hohes Aufwandes sowie der fachlichen und grundrechtlichen 
Hürden für eigene Angelegenheiten auf die vom Bund er-

mittelten Zahlen zurückgreifen. Hat der Gesetzgeber eine 
Statistik für Bundeszwecke in Kraft gesetzt, sind die Bundes-
länder verpflichtet, die eingehenden Ergebnisse an den Bund 
jedenfalls weiter zu leiten.4

Die Verwendbarkeit von Daten aus einer Bundesstatistik 
spiegelt sich auch im Bundesstatistikgesetz wider. So be-
stimmt § 5 Abs. 1 Satz 2 BStatG, dass eine durch Rechts-
vorschriften angeordnete Bundesstatistiken auch das Infor-
mationsbedürfnis der Länder berücksichtigen sollen. Zudem 
stellen die Ergebnisse der Bundesstatistik gesellschaftliche, 
wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge dar, die 
nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder mit 
ihren Gemeinden und Gemeindeverbänden aufzuschlüs-
seln sind (§ 1 Satz 3 BStatG). Auch auf dieser gesetzlichen 
Grundlage werden Länderbelange durch die Bundesstatistik 
abgebildet.

Die bisherige Staatspraxis ist gerechtfertigt. Im Rahmen der 
Planung und Gestaltung von Aufgaben des Bundes können 
auch Daten bis auf die Ebene der Gemeinden bzw. Gemein-
deverbände erforderlich sein, um Informationen für gezielte 
Maßnahmen zu erhalten. Den Ländern ein Zugriff darauf für 
eigene Zwecke zu verwehren, wäre aus verwaltungsökono-
mischen Aspekten nicht zu begründen. Das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht fordert darüber hinaus einen sach-
lich begründeten und verhältnismäßigen Eingriff in dieses 
Grundrecht.5 Kaum zu vermitteln wäre, die Erfüllung einer 
Auskunftsverpflichtung zu verlangen, wenn Bund und Län-
der gleiche oder vergleichbare, zweckgebundene Daten aber 
für unterschiedliche Verwaltungsebenen abverlangen würden.

*	 Stellvertretender Amtsleiter beim Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz.
1	 BVerfGE 8, 119 (Beschl. v. 30.07.1958 – 2 BvF 3/58), E. 65, 39 (Urt. 

v. 15.12.1983 – 1 BvR 209/83; »Erfüllung einer Bundesaufgabe«), Uhle, 
in: Maunz/Dürig, Grundgesetz Kommentar, § 73, Rdnr. 261 (Bd. 5, 76. 
Lfg., 2015).

2	 BVerfGE 65, 39 (Fußn. 1).
3	 BVerfG, Urt. v. 19.09.2018 – 2 BvF 1/15, 2 BvF 2/15, Rdnr. 185.
4	 Uhle, in: Maunz/Dürig, § 73, Rdnr. 264 (Fußn. 1).
5	 BVerfGE 65, 44 (Fußn. 1).
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Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Ge-

waltenteilung bei internationalen Entscheidungsprozessen (BT-Drs. 19/11151) 

 

A. Gegenstand der Stellungnahme 

Die Fraktion der FDP und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben im Deut-

schen Bundestag einen Gesetzentwurf zur Sicherung der Gewaltenteilung bei inter-

nationalen Entscheidungsprozessen eingebracht.1 Im Kern verfolgt der Gesetzent-

wurf das Ziel, die parlamentarische Kontrolle auch bei überregionalen Entschei-

dungsprozessen sicherzustellen.2 Namentlich geht es darum, die Bundesregierung 

zu einer rechtzeitigen Berichterstattung im Plenum des Parlaments über ihr Handeln 

in europäischen und internationalen Gremien zu verpflichten. Dem Parlament solle 

auf diesem Wege die Möglichkeit eingeräumt werden, die Verhandlungslinie 

Deutschlands mitzuprägen. So solle die aus dem Demokratiegebot abzuleitende Auf-

sichtsfunktion des Parlaments sichergestellt und eine Aushebelung der Gewaltentei-

lung verhindert werden.3 

Konkret sieht der Gesetzentwurf eine Vorbereitungsdebatte im Form einer Regie-

rungserklärung und einer anschließenden Aussprache von mindestens 120 Minuten 

vor internationalen Treffen vor.4 Nach den gleichen Grundsätzen soll sich nach den 

internationalen Treffen eine Nachbereitungsdebatte anschließen, wenn ein Viertel 

der Mitglieder des Bundestages dies verlangt.5 

Eine vergleichbare Verpflichtung sieht der Gesetzentwurf in Angelegenheiten der Eu-

ropäischen Union vor. Auch hier wird eine Regierungserklärung mit anschließender 

mindestens 120 Minuten dauernden Aussprache gesetzlich festgeschrieben.6 Wiede-

rum als Minderheitenrecht ist die Forderung nach einer Nachbereitungsdebatte aus-

gestaltet.7 

 

 

                                                      
*Der Verfasser ist Leiter der Abteilung Parlament und des Wissenschaftlichen Dienstes des Land-
tags Rheinland-Pfalz. Die Stellungnahme gibt ausschließlich seine persönliche Auffassung wieder.   
1 BT-Drucks. 19/11151. 
2 S. i. E.  Artikel 1 § 1 des Gesetzentwurfs. 
3 BT-Drucks. 19/11151, S. 1 f. 
4 Vgl. i. E. Artikel 1 § 1 des Gesetzentwurfs. 
5 Vgl. Artikel 1 § 2 des Gesetzentwurfs. 
6 Vgl. Artikel 2 § 3a Abs. 1 des Gesetzentwurfs. 
7 Vgl. Artikel 2 § 3a Abs. 2 des Gesetzentwurfs. 
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B. Stellungnahme 

 

I. Vorbemerkung 

Der vorstehend beschriebene Gesetzentwurf gibt weniger Anlass zu verfassungs-

rechtlichen Fragen Stellung zu nehmen als vielmehr unter verfassungspolitischen As-

pekten auf die Bedeutung der Parlamentsautonomie, namentlich der Geschäftsord-

nungsautonomie einzugehen. Daneben stellt sich die Frage des Umgangs von Ver-

fassungsorganen miteinander, auch hier eine eher verfassungspolitische Fragestel-

lung. Dennoch sind die Grenzen zu verfassungsrechtlichen Aspekten fließend.  

II. Parlaments- und Geschäftsordnungsautonomie 

 

1. Parlamentsautonomie 

Das Parlament verfügt über das verfassungsgesetzlich in Artikel 40 GG verbriefte 

Recht, seine inneren Angelegenheiten selbst und unabhängig von anderen Staatsge-

walten, insbesondere der Exekutive, zu regeln.8 Artikel 40 GG garantiert mithin dem 

Parlament einen „Kernbereich parlamentarischer Eigengestaltung“. Dieser schützt 

das Parlament vor Einwirkungen und Übergriffen anderer Staatsgewalten.9 Kern-

punkte der Parlamentsautonomie sind die Organisations- und Geschäftsordnungsau-

tonomie des Parlaments.10 Allerdings ist der Umfang der Parlamentsautonomie nicht 

statisch, sondern „fließend und entwicklungsabhängig“.11 

Darüber hinaus vollzieht sich die Selbstorganisation des Parlaments nicht aus-

schließlich durch geschriebenes Recht. Vielmehr kommt auch den in der Praxis zahl-

reichen informellen Regeln und dem rechtlich unverbindlichen Parlamentsbrauch so-

wie dem rechtsverbindlichen parlamentarischen Gewohnheitsrecht Bedeutung zu.12 

Artikel 40 GG gibt dem Parlament aber nicht nur ein verfassungskräftig garantiertes 

Recht, sondern legt ihm zugleich die Verpflichtung auf, diese Autonomie auch wahr-

zunehmen, also sie auszuüben.13 Das Parlament ist mithin zur Aufrechterhaltung und 

Verteidigung seiner Selbstbestimmtheit verpflichtet.14 

 

 

 

 

                                                      
8 BVerfGE 104, 310, 332; 80, 188, 219; Brocker, in: Epping/Hilgruber, Grundgesetz, Kommentar, 3. Aufl., 
2020, Art. 40 Rn. 1 (zit. Epping/Hillgruber). 
9 BVerfGE 102, 224, 235 f.; Morlok in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, 2016, § 3 Rn. 52 
(zit. Morlok/Schliesky/Wiefelspütz). 
10 Zu weiteren Parlamentsschutznormen s. Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 1. 
11 H. H. Klein in Maunz-Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Loseblattsammlung, Art. 40 Rn. 47 (Bearbei-
tung November 2018; zit. MD). 
12 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 1.2 mwN.; Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, 
Rn. 114 ff. (zit. Austermann/Waldhoff). 
13 VerfGH RP, NVwZ 2003, 75, 76. 
14 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 2. 
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2. Geschäftsordnungsautonomie 

 

a) Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages 

Die Geschäftsordnungsautonomie ist als zentraler Bestandteil der Parlamentsautono-

mie ausdrücklich in Artikel 40 Abs. 1 Satz 2 GG verankert.15 Die Norm überlässt es 

nicht der Entscheidung des Parlaments, ob es sich eine Geschäftsordnung gibt, son-

dern formuliert einen verbindlichen Auftrag.16 Dem hat der Deutsche Bundestag mit 

dem Erlass seiner Geschäftsordnung entsprochen. 

Ein prägender Bestandteil des Demokratieprinzips ist das Mehrheitsprinzips. Daher 

wird sowohl der Erlass der Geschäftsordnung als auch eine Änderung mit einfacher 

Mehrheit beschlossen.17 Mit anderen Worten, die Mehrheit im Bundestag bestimmt 

den Inhalt der Geschäftsordnung.18 

Unbeschadet dessen sind der Gestaltungsmacht der Mehrheit Grenzen gesetzt. Zu 

diesen verfassungsrechtlichen Grenzen und damit zu einer zwingenden Vorgabe bei 

der Ausgestaltung der Geschäftsordnung zählt das Gebot der innerparlamentari-

schen Chancengleichheit.19 Konkret muss es der parlamentarischen Minderheit er-

möglicht werden, ihren Standpunkt in den Willensbildungsprozess des Parlaments 

einzubringen.20 Der Schutz der parlamentarischen Minderheit geht jedoch nicht da-

hin, die Minderheit vor Sachentscheidungen der Mehrheit zu bewahren.21 Dies wider-

spräche auch Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 GG. Denn letztlich muss es im Interesse der 

Funktions- und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments gewährleistet sein, dass sich 

die Mehrheit durchsetzen kann.22 

Die Parlamentsautonomie und damit auch das Geschäftsordnungsrecht als deren 

Ausfluss, ist  im Wesentlichen traditionsgebunden.23 So spielen parlamentarische 

Tradition und Praxis bei der Auslegung eine große Rolle. Die Geschäftsordnung ist 

realitäts-, funktions- und sachgerecht auszulegen.24 Die Auslegung hat daher insge-

samt im Kontext zur parlamentarischen Praxis zu erfolgen, um der Autonomie des 

Parlaments Genüge zu tun.25 Aus der Parlamentsautonomie erwächst die Befugnis 

des Bundestages, die Regelungen des Geschäftsordnungsrechts anwendungsorien-

tiert und vor allem flexibel auszulegen.26 

                                                      
15 Morlok, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, § 3 Rn. 53; Groh, in v. Münch/Kunig, Grundgesetz, Kom-
mentar, Band 1, 7. Aufl., 2021, Art. 40 Rn. 2 (zit. v. Münch/Kunig); Austermann/Waldhoff,  Rn. 88. 
16 BVerfGE 60, 374, 379; 44, 308, 314; H. H. Klein, in MD, Art. 40 Rn. 37; Kluth, in: Schmidt-Bleib-
treu/Hofmann/Henneke, Grundgesetz, Kommentar, 13. Aufl., 2014, Art. 40 Rn. 36 (zit. Schmidt-Bleib-
treu/Hofmann/Henneke). 
17 BVerfGE 1, 299, 315; 5, 85, 140.  
18 BVerfGE 112, 118, 140; Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 24. 
19 BVerfGE 96, 264, 279; StGH Bremen, NVwZ 2005, 929, 931 m. Anm. Brocker/Messer, NVwZ 2005, 895 
ff.; VerfGH Saarl., DÖV 2006, 428, 429; Brocker in: Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kommentar zum 
Grundgesetz, Loseblattsammlung, Art. 40 Rn. 120 (Bearbeitung September 2019, zit: BK). 
20 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 25 mwN. 
21 BVerfGE 70, 324 ff. Ls. 7. 
22 BVerfGE 112, 118, 140 f. 
23 Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 77; H. H. Klein, in MD, Art. 40 Rn. 6; Glauben, NVwZ 2020, 348, 349. 
24 Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 78. 
25 Glauben, NVwZ 2020, 348, 349 mwN. 
26 Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 79. 
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Schließlich stellt das Geschäftsordnungsrecht als eigene, autonome Angelegenheit 

des Bundestages „Intraorganrecht“, also Innenrecht des Bundestages dar.27 Die Ge-

schäftsordnung bindet daher nur die Mitglieder des Bundestages selbst.28 Eine Dritt-

wirkung, namentlich gegenüber der Bundesregierung, kann die Geschäftsordnung 

nur in eng umrissenen Grenzen und nur in dem Umfang entfalten, wie sie sich auf 

eine spezielle Verfassungsermächtigung stützen kann.29   

b) Gesetzliche Regelungen als materielles Geschäftsordnungsrecht 

Die Rechtsnatur der Geschäftsordnung ist weiterhin umstritten. Sicher muss sie sich 

als ein die Verfassung konkretisierendes Recht an dieser messen lassen und steht 

selbstredend im Rang unter der Verfassung.30 Im Verhältnis zu Gesetzen und 

Rechtsverordnungen ist die Geschäftsordnung nicht nach-, sondern grundsätzlich 

gleichrangig.31 Letztlich dürfte dieser Frage aber keine große praktische Bedeutung 

zukommen, da die Geschäftsordnung, wie dargelegt, prinzipiell nur nach innen in den 

Bereich des Parlaments, das Gesetz jedoch nach außen wirkt.32  

Für die hier in Rede stehende Fragestellung hat dies ohnehin keine unmittelbare Be-

deutung.  Denn im Mittelpunkt steht die Frage, ob und inwieweit das Parlament Re-

gelungen nicht in der Geschäftsordnung trifft, sondern in Gesetzesform. Die Bestim-

mungen in dem vorliegenden Gesetzentwurf regeln parlamentarisches Verfahrens-

recht, sind mithin unabhängig von der Rechtsform materielles Geschäftsordnungs-

recht,33 zumindest steht es ihm nahe.34 Geht man von einer Gleichrangigkeit zwi-

schen Geschäftsordnung und Gesetz aus, so deckt sich dies mit dem Grundsatz, 

dass es dem Parlament grundsätzlich freisteht, ob es sein autonomes Innenrecht im 

Wege der Geschäftsordnung oder als Organisations- und Verfahrensgesetz regelt.35 

Das Parlament hat mithin hinsichtlich seiner Regelungsform grundsätzlich die Wahl-

freiheit, sofern nicht ein verfassungsrechtlicher Gesetzesvorbehalt besteht.36 

Dennoch besteht diese Wahlfreiheit nicht grenzenlos.37 Wie dargestellt, liegt der Sinn 

und Zweck der Zuweisung der Geschäftsordnungsautonomie in Artikel 40 Abs. 1 

Satz 2 GG in erster Linie darin, das Parlament gegenüber Einwirkungen anderer 

                                                      
27 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 29; Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 
40 Rn. 38. 
28 BVerfGE 1, 144, 148; Magiera in: Sachs, Grundgesetz, Kommentar, 8. Aufl., 2018, Art. 40 Rn. 22 (zit. 
Sachs).  
29 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 30; Magiera, in: Sachs, Art. 40 Rn. 22; Austermann/Wald-
hoff, Rn. 91. 
30 So schon BVerfGE 1, 144, 148; s. a. BVerfG, Beschl. v. 10. Mai 1977 – 2 BvR 705/75 - juris  Rn 25. 
31 Schliesky, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, Kommentar, Band 2, 7. Aufl., 2018, Art. 40 
Rn. 22 (zit. v. Mangoldt/Klein/Starck); Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 256 ff.; a. A. Groh in: v. Münch/Kunig, 
Art. 40 Rn. 18. 
32 Austermann/Waldhoff, Rn. 100. 
33 BbgVerfG; NVwZ-RR 2003, 798, 800; Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 126; Glauben, NVwZ 2020, 348, 349. 
34 BVerfGE 118, 277, 359. 
35 Schliesky, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Art. 40 Rn. 22; Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 40 Rn. 
36; Austermann/Waldhoff, Rn. 102. 
36 S. dazu BVerfGE 70, 324, 362; H. H. Klein, in MD, Art. 40 Rn. 75; Lang, in: Friauf/Höfling, Berliner 
Kommentar zum Grundgesetz, Loseblattsammlung, Art. 40 Rn. 25 (Stand 2007, zit. Berliner Kommen-
tar). 
37 Groh, in: v. Münch/Kunig, Art. 40 Rn. 17. 
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Staatsorgane zu schützen. Die Wahl der Gesetzesform führt jedoch dazu, dass Mit-

wirkungsrechte anderer Verfassungsorgane ausgelöst werden können.38 Der Bun-

destag läuft somit Gefahr, nicht mehr „Herr im eigenen Hause“ zu sein.39  Das Bun-

desverfassungsgericht sieht daher jedenfalls dann Bedenken, wenn ein solches Ge-

setz der Zustimmung des Bundesrates bzw. der Mitwirkung anderer Verfassungsor-

gane bedürfte40 oder der Kern der Geschäftsordnungsautonomie berührt wird und 

außerdem gewichtige Gründe für ein Gesetz sprechen.41 

Darüber hinaus wird durch „Gesetzes-Geschäftsordnungsrecht“ der Diskontinuitäts-

grundatz ausgehebelt und ein nachfolgender Bundestag zumindest zunächst an die 

in Gesetzesform beschlossenen Verfahrensregelungen gebunden.42 Daher ist es 

grundsätzlich systemwidrig, das parlamentarische Verfahren in Gesetzesform zu ord-

nen. Es spricht viel dafür, die Regelung in Artikel 40 Abs. 1 Satz 2 GG telelogisch so 

zu verstehen, dass sie nicht nur eine Befugnis begründet, sondern eine grundsätzli-

che Exklusivität für die Regelungsform der Geschäftsordnung statuiert.43 

c) Kriterien für Geschäftsordnungsrecht in Gesetzesform  

In welchen Fällen der Deutsche Bundestag von dem so eingeschränkten Wahlrecht 

Gebrauch macht, ist in erster Linie zwar eine politische Frage,44 gleichwohl sollte das 

Parlament kritisch prüfen, ob die vorstehend beschriebenen Anforderungen des Bun-

desverfassungsgerichts vorliegen.45 

Für das hier in Rede stehende Gesetz dürfte es in erster Linie auf die Frage ankom-

men, ob hier gewichtige sachliche Gründe für eine Regelung durch Gesetz sprechen. 

Hilfreich für die Beurteilung könnten Beispielsfälle sein, in denen sich der Bundestag 

in der Vergangenheit für „Gesetzes-Geschäftsordnungsrecht“ entschieden hat. 

Als materielles Geschäftsordnungsrecht gilt beispielsweise das Gesetz zur Regelung 

des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages (PUAG).46  

Das Motiv, diese Regelungen in Gesetzesform zu treffen, war maßgeblich die Errei-

chung der Drittverbindlichkeit, insbesondere auch gegenüber Zeugen und von der 

Untersuchung betroffenen Personen.47 Die vom Bundesverfassungsgericht geforder-

                                                      
38 Austermann/Waldhoff, Rn. 101. 
39 Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 261; Dreier, JZ 1990, 310, 314 f. 
40 Der Bundespräsident ist immer beteiligt, da nur er das Gesetz ausfertigen kann; s. a. Auster-
mann/Waldhoff, Rn. 101. 
41 BVerfGE 130, 318, 350; 70, 324, 361; 60, 374, 379; H. H. Klein, in MD, Art. 40 Rn. 78; Groh, in: v. 
Münch/Kunig, Art. 40 Rn. 17. 
42 Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 261; Dreier, JZ 1990, 310, 315, Pietzcker, in: Schneider/Zeh, Parlaments-
recht und Parlamentspraxis, 1989, § 10 Rn. 14 (zit.: Schneider/Zeh). 
43 Dreier, JZ 1990, 310, 315; Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 261; Risse/Witt in Hömig/Wolff, Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland, Handkommentar, 12. Aufl., 2018, Art. 40 Rn. 3; a. A. BbgVerfG, 
NVwZ-RR 2003, 798, 799; Lang, in: Berliner Kommentar, Art. 40 Rn. 24. 
44 Brocker, in BK, Art. 40 Rn. 262. 
45 Beispiele s. bei Groh, in: v. Münch/Kunig, Art. 40 Rn. 17. 
46 Brocker, BK, Art. 40 Rn. 126; Gärditz, DVBl. 2010, 1314, 1317; Glauben, NVwZ 2020, 348, 349. 
47 S. dazu i. E. Roßbach, in: Waldhoff/Gärditz, PUAG, Kommentar, 2015, Vorbem. B Rn. 8; Brocker, in: 
Glauben/Brocker, Das Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse in Bund und Län-
dern, 3. Aufl., 2016, Kommentar zum PUAG, Einleitung Rn. 3 f.; Wiefelspütz, Das Untersuchungsaus-
schussgesetz, 2003, S. 100; Peters, Untersuchungsausschussrecht, 2. Aufl., 2020, Rn. 42 ff. 



6 
 

ten gewichtigen sachlichen Gründe dürften im Hinblick auf die Sicherung der Effekti-

vität des parlamentarischen Untersuchungsrechts gegeben sein. Hinzu kommt die 

nach dem Rechtsstaatsprinzip zwingende gebotene gesetzliche Grundlage für grund-

rechtsrelevante Regelungen.48 

Letzteres gilt beispielsweise auch für das Abgeordnetengesetz (AbgG). In dem Ge-

setz werden Regelungen getroffen, die eine Grundrechtsrelevanz aufweisen und Ab-

geordnete nicht allein in ihrem parlamentarischen Statusrecht treffen.49 Vielmehr geht 

es um Regelungen der „Außenseite“ des Abgeordneten, die der Gesellschaft zuge-

wandt ist.50 Dies gilt beispielsweise für die Verhaltensregeln, die ihre Grundlage nicht 

in der Geschäftsordnung, sondern in § 44 b AbgG haben, auch wenn sie in der § 18 

GOBT ausdrücklich zum Bestandteil der Geschäftsordnung erklärt werden.51  

Mit Blick auf die besonderen Anforderungen in Artikel 23 Abs. 2 Satz 2 GG hat sich 

der Bundestag dazu entschieden, die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregie-

rung und dem Deutschen Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union in 

Gesetzesform zu treffen. Nach einer Konkretisierung durch das Bundesverfassungs-

gericht52 zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an Qualität, Quantität, Aktua-

lität und Verwertbarkeit der Unterrichtung der Bundesregierung für den Bundestag in 

Angelegenheiten der Europäischen Union, hat sich der Deutsche Bundestag für eine 

Neufassung der gesetzlichen Regelung entschlossen.53 Auch hier dürften gewichtige 

sachliche Gründe für eine Regelung durch Gesetz sprechen. 

3. Gesetzentwurf zur Sicherung der Gewaltenteilung bei internationalen 

Entscheidungsprozessen 

Mit den hier in Rede stehenden Bestimmungen in Gesetzesform bindet sich der Bun-

destag in besonderem Maße hinsichtlich des parlamentarischen Ablaufs. Dies gilt na-

mentlich für die Dauer und Form der Debatte sowie für den Zeitpunkt. Wie dargelegt, 

ist der Bundestag in diesen Fällen nicht mehr „Herr im eigenen Haus“. Es ist nicht er-

sichtlich, wieso die vorhandenen geschäftsordnungsrechtlichen Regelungen für eine 

effektive parlamentarische Kontrolle nicht ausreichen. Daher ist fraglich, ob die vom 

Bundesverfassungsgericht verlangten „gewichtigen Gründe“ vorliegen. 

a) Zitierrecht nach Artikel 43 Abs. 1 GG 

Nach Artikel 43 Abs. 1 GG ist jedes Mitglied der Bundesregierung verpflichtet, auf 

Verlangen des Bundestages oder seiner Ausschüsse zu erscheinen und sich zur Sa-

che zu äußern hat.  Der Beschluss nach Artikel 43 Abs. 1 GG löst die Pflicht des Her-

beigerufenen aus, persönlich zu erscheinen. Diese Anwesenheitspflicht erschöpft 

sich jedoch nicht in der bloßen Anwesenheit, sondern umfasst die Pflicht, Rede und 

Antwort zu stehen.54 Wollte man das Zitierrecht auf die Pflicht des „bloßen stummen 

Dabeisitzens“ reduzieren, liefe eine wesentliche Funktion dieses Rechts leer, nämlich 

                                                      
48 Austermann/Waldhoff, Rn. 101. 
49 Vgl. BT-Drucks. 7/5525. 
50 Raue, in: Austermann/Schmahl, Abgeordnetengesetz, 2016, § 44b Rn. 7. 
51 Cancik, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, § 9 Rn. 41. 
52 BVerfGE 131, 152 ff. 
53 Vgl. BT-Drucks. 17/12816. 
54 Zur Frage der Rede- und Antwortpflicht im Rahmen der Regierungsbefragung s. von Achenbach, 
Der Staat 58 (2019), 325, 326 ff.; Gärditz, DVBl. 2019, 1298, 1301; Austermann/Waldhoff, Rn. 542.  
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die Herstellung des Kontakts zwischen Parlament und Regierung mit dem Ziel eines 

Dialogs.55 Selbstverständlich ist das Parlament oder der Fachausschuss nicht ver-

pflichtet, dem herbeizitierten Regierungsmitglied eine Frage zu stellen. Anlass vom 

Zitierrecht Gebrauch zu machen, kann auch sein, dass das Regierungsmitglied die 

Diskussion und die Meinungsbildung in den parlamentarischen Gremien unmittelbar 

erfährt.56 

Zwar ist dieses Verlangen nicht als Minderheitenrecht ausgestaltet.57 Auch findet es 

nicht allzu oft Anwendung,58 da in der Praxis regelmäßig eine Verständigung über die 

Anwesenheit des Regierungsmitglieds erzielt wird. Gleichwohl kommt ihm eine be-

sondere Bedeutung zu, da es durch sein Vorhandensein seine Anwendung überflüs-

sig macht.59    

b) Sondersitzungen des Parlaments und der Fachausschüsse 

Daneben stellt sich auch die Frage der praktischen Notwendigkeit einer solchen ge-

setzlichen Regelung. So ist beispielsweise nach Artikel 39 Abs. 2 Satz 3 GG der 

Bundestagspräsident verpflichtet, den Bundestag einzuberufen, wenn ein Drittel der 

Mitglieder des Parlaments es verlangt. Wenn auch die Terminbestimmung in seinem 

Ermessen liegt60 und er an den Terminvorschlag der Antragsteller nicht gebunden ist, 

so ist er doch aufgrund seiner neutralen Stellung verpflichtet, sein entsprechendes 

Ermessen sachgerecht auszuüben und nur bei begründetem Anlass vom Terminvor-

schlag der Antragsteller abzuweichen. Keinesfalls darf er die Einberufung bewusst 

und ohne sachlichen Grund hinauszögern.  

Auch hinsichtlich des Beratungspunktes darf der Bundestagspräsident nicht vom Be-

gehren der Antragsteller abweichen und ihn auch nicht politisch bewerten.61 Zwar 

wird die Auffassung vertreten, das Plenum des Bundestages habe das Recht, den 

Punkt nicht zu behandeln, also ihn sofort wieder abzusetzen oder sich gleich wieder 

zu vertragen.62 Fraglich ist, ob damit nicht das Minderheitenrecht in der Sache leer-

läuft.63 Jedenfalls darf der Punkt nicht willkürlich, also missbräuchlich wieder abge-

setzt werden.64  Dagegen wird das Minderheitenrecht nicht tangiert, wenn unter Bei-

behaltung des beantragten Beratungsgegenstandes weitere Punkte auf die Tages-

ordnung gesetzt werden.65  

                                                      
55 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 43 Rn. 9 mwN.; Hummrich in: Brocker/Droege/Jutzi, Verfassung 
für Rheinland-Pfalz, Kommentar, 2014, Art. 89 Rn. 12. 
56 Vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 14. Februar 2021, S. 1 „Als die AfD mit den Grü-
nen stimmte“. Nach dem Bericht wurde Finanzminister Olaf Scholz zwar in den Bundestag zitiert, 
sagte aber nichts. 
57 Zu den Bedenken einer Ausgestaltung als Minderheitenrecht s. H. H. Klein, in MD Art. 43 Rn. 44 f. 
58 Allerdings beispielsweise am 10. Februar 2021 mit Erfolg, als Bundesfinanzminister Olaf Scholz in 
das Plenum des Bundestages zitiert wurde.  
59 So zutreffend H. H. Klein, in MD, Art. 43 Rn. 40. 
60 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 39 Rn. 27; Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 
39 Rn. 28; Groh, in: v. Münch/Kunig, Art. 39 Rn. 44.  
61 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 39 Rn. 27. 
62 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 39 Rn. 27; H. H. Klein in MD, Art. 39 Rn. 72. 
63 Zutr. Winkelmann, Handbuch für die parlamentarische Praxis, Band 2, Loseblattsammlung, § 21 
GO BT S. 6 f. (Bearbeitung Dezember 2004). 
64 Groh, in: v. Münch/Kunig, Art. 39 Rn. 44; Brocker in Epping/Hillgruber, Art. 39 Rn. 27.  
65 Schliesky, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Art. 39 Rn. 43. 
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Nach den vorstehenden Kriterien dürfte auch die Einberufung der Sitzungen der 

Fachausschüsse auf Verlangen einer Fraktion oder eines Drittels der Mitglieder des 

Ausschusses nach Maßgabe des § 60 Abs. 2 GO-BT zu bewerten sein. Aus den 

Worten „unter Angabe der Tagesordnung“ kann auch hier geschlossen werden, dass 

das Einberufungsrecht zugleich das Recht beinhaltet, dass der Punkt, der Anlass für 

das Verlangen gegeben hat, auf die Tagesordnung der Sitzung gesetzt wird.66 In je-

dem Fall darf auch hier die Absetzung nicht willkürlich erfolgen. 

c) Interorganfreundlicher Umgang 

Zu bedenken ist darüber hinaus, ob eine solche gesetzliche Festschreibung dem in-

terorganfreundlichen Umgang dient.67  So finden sich in den Landesverfassungen 

häufig Regelungen, wonach die Einzelheiten der Unterrichtung der Landesparla-

mente durch die jeweilige Landesregierung durch eine Vereinbarung geregelt wer-

den.68 Zwar findet sich eine solche Regelung nicht im Grundgesetz. Gleichwohl sollte 

daraus nicht der Umkehrschluss gezogen werden, das Gesetz sei allein wegen der 

fehlenden Drittbindung der Geschäftsordnung der zu favorisierende Weg zur Rege-

lung des Verhältnisses von Parlament und Regierung.   

d) Pflege der auswärtigen Beziehungen 

Artikel 32 Abs. 1 GG weist die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten dem 

Bund zu.  Ging der Verfassungsgeber ursprünglich von den Staaten als vorrangige 

Akteure der internationalen Beziehungen aus, so entspricht dies nur noch partiell der 

politischen Wirklichkeit. Denn heute spielen insbesondere die Internationalen Organi-

sationen, um die es auch in erster Linie in dem Gesetzentwurf geht, eine den Staaten 

durchaus vergleichbare Rolle.69   

Hier ist durchaus auch der Schutz der Funktionsfähigkeit der Regierung in den Blick 

zu nehmen. Die funktionsgerechte und organadäquate Aufgabenwahrnehmung ist 

verfassungsrechtlich geschützt.70 Die gegenseitige Kontrolle der Gewalten soll nicht 

dazu führen, dass eine der Gewalten ihre Aufgaben überhaupt nicht mehr oder nicht 

mehr effektiv wahrnehmen kann.71 Die Gründe können vielfältig sein und bedürfen 

letztlich der Abwägung im Wege der praktischen Konkordanz.72 Dabei dürfte dem 

Schutz außenpolitischer Interessen73 sicher ein höherer Stellenwert zukommen, als 

dem Hinweis auf enge personelle Ressourcen.74  

                                                      
66 Zutr. Winkelmann, Handbuch für die parlamentarische Praxis, Band 2, Loseblattsammlung, § 60 
GO BT S. 2.1 (Bearbeitung September 2013). 
67 Vgl. Edinger in: Brocker/Droeger/Jutzi, Verfassung für Rheinland-Pfalz, Kommentar, 2014, Art. 89b 
Rn. 3 (zit. Brocker/Droege/Jutzi); Gebauer, FS König, 2004, S. 352.  
68 Edinger, in: Brocker/Droege/Jutzi, Art. 89b Rn. 6 m. Fn. 24.   
69 Heintschel von Heinegg/Frau in: Epping/Hillgruber, Art. 32 Rn. 2. 
70 BVerfGE 143 101 (149 ff. Rn. 158 ff.; VerfGH NRW, NWVBl. 2016, 371, 375; Glauben, DVBl. 2018, 751 756. 
71 VerfG Hmb, NVwZ 2014, 135, 136; VerfGH Bay., NVwZ-RR 2011, 841, 843; StGH Brem, NordÖR 2017, 225, 
228; Risse, JZ 2018, 71, 767; Glauben, DVBl. 2018, 751, 756. 
72 Glauben, DVBl. 2018, 751, 756. 
73 S. dazu BVerfGE 143, 101, 149 Rn. 158 ff. 
74 Kirschniok-Schmidt, Das Informationsrecht der Abgeordneten nach der brandenburgischen Lan-
desverfassung, 2010, S. 125 f. 



9 
 

In diesem Zusammenhang gilt es zu bedenken, dass es insbesondere in internatio-

nalen Verhandlungen, einem zentralen Feld regierungsamtlichen Handelns75, den Er-

folg gefährden kann, über Zwischenstände oder eigene (Vor-)Festlegungen zu be-

richten. Hier sollte der Bundesregierung ein gewisser Beurteilungsspielraum zu-

stehen, wann sie das Parlament, vor allem in öffentlicher Sitzung, informiert. Auch 

dies sollte ein bedenkenswerter Aspekt sein, bevor man den Weg der gesetzlichen 

Verpflichtung wählt und damit den eigen Handlungsspielraum deutlich einschränkt.  

e) Rederecht der Bundesregierung nach Artikel 43 Abs. 2 Satz 2 GG  

Nach Artikel 43 Abs. 2 Satz 2 GG müssen u. a. die Mitglieder der Bundesregierung 

jederzeit in den Sitzungen des Bundestages und seiner Fachausschüsse gehört wer-

den. Daraus folgt, dass nach der Wertung der Verfassung die Bundesregierung 

grundsätzlich selbst entscheidet, wann, wie lange und zu welchem Thema sie eine 

Regierungserklärung abgibt.76 Die Regierung soll sich jederzeit vor dem Parlament 

erklären können und dieses – unbeschadet der Informationsrechte des Parlaments – 

nach freiem Ermessen informieren dürfen.77 Darunter fällt auch die Abgabe förmli-

cher Regierungserklärungen.78 Dieser Wertung widerspricht eine einfach-gesetzliche 

Regelung, die das Verhältnis umkehrt und die Regierung zu einer Erklärung zu ei-

nem bestimmten Thema und zu einer bestimmten Zeit verpflichtet. Dies zeigt sich 

auch daran, dass bisher allein die gegenteilige Fragestellung, nämlich ein möglicher 

Missbrauch dieses Rechts, Gegenstand bundesverfassungsgerichtlicher Entschei-

dungen79 und Stellungnahmen in der Rechtsliteratur80 war. Zumindest sollte dieser 

Aspekt verfassungspolitisch in die Bewertung einbezogen werden. 

 

III. Fazit 

Artikel 40 GG sichert die Parlamentsautonomie. Eine besondere Bedeutung kommt 

dabei der in Artikel 40 Abs. 1 Satz 2 GG noch einmal ausdrücklich verankerten Ge-

schäftsordnungsautonomie des Parlaments zu. Diese soll sicherstellen, dass das 

Parlament seine „inneren Abläufe“ eigenständig und ohne Beeinflussung von außen, 

namentlich durch die Exekutive regeln kann. Das Grundgesetz gibt dem Parlament 

nicht nur die Befugnis zum Erlass einer Geschäftsordnung, sondern begründet dar-

über hinaus eine verfassungsrechtliche Pflicht dazu.  Allerdings hat der Bundestag 

grundsätzlich ein (begrenztes) Wahlrecht, sich statt einer geschäftsordnungsrechtli-

chen für eine gesetzliche Regelung zu entscheiden. Letzteres sollte indes immer nur 

die sachlich besonders begründete Ausnahme sein. Denn mit der Wahl des Geset-

zes als Regelungsform der eigenen Angelegenheiten gibt der Bundestag ein Stück 

Flexibilität aus der Hand und schränkt seine Stellung als „Herr im eigenen Hause“ 

                                                      
75 Nettesheim, in MD, Art. 59 Rn. 75 (Bearbeitung Februar 2020). 
76 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 43 Rn. 26 f.; Schliesky, in v. Mangoldt/Klein/Starck, Art. 43 Rn. 
61 ff.; H. H. Klein, in MD, Artikel 43 Rn. 147 f.; Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, § 35 
Rn. 24 ff.   
77 Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, § 35 Rn. 22. 
78 Winkelmann, Handbuch für die parlamentarische Praxis, Band 2, Loseblattsammlung, § 43 GO BT 
S. 7 (Bearbeitung Dezember 1997). 
79 BVerfGE 45, 1, 39; 10, 4, 18 
80 Brocker, in: Epping/Hillgruber, Art. 43 Rn. 31 f.; Schliesky, in: v. Manoldt/Klein/Starck, Art. 43 Rn. 
64; Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 43 Rn. 30; H. H. Klein, in MD, Art. 43 Rn. 150. 
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ein. Nach dem Instrument des „Gesetzes-Geschäftsordnungsrechts“ sollte daher erst 

gegriffen werden, wenn die herkömmlichen geschäftsordnungsrechtlichen Möglich-

keiten erkennbar für eine effektive parlamentarische Kontrolle nicht mehr ausreichen.  
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I.	Die	vorgeschlagenen	Neuregelungen	im	Überblick	

Der	von	der	Fraktion	der	FDP	sowie	der	Fraktion	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN	eingebrachte	
Gesetzentwurf	zielt	auf	eine	Stärkung	der	Stellung	des	Bundestags	gegenüber	der	Bun-
desregierung	im	Hinblick	auf	ihr	Handeln	in	internationalen	Entscheidungsprozessen	ab.	
Er	sieht	eine	gesetzliche	Verpflichtung	der	Bundeskanzlerin1	vor,	 im	Vorfeld	näher	be-
nannter	internationaler	Treffen,	Gipfel	und	Sitzungen	auf	Ebene	der	Staats-	und	Regie-
rungschefs	eine	Regierungserklärung	im	Bundestag	abzugeben	(Vorbereitungsdebatte).	
An	die	Regierungserklärung	schließt	sich	eine	Aussprache	von	mindestens	120	Minuten	
an.	Nach	den	entsprechenden	internationalen	Zusammentreffen	soll	eine	vergleichbare	
Regierungserklärung	 sowie	 Aussprache	 (Nachbereitungsdebatte)	 auf	 Verlangen	 eines	
Viertels	der	Mitglieder	des	Bundestages	erfolgen.	Eine	entsprechende	Regelung	wird	zu-
dem	für	Sitzungen	des	Europäischen	Rates	vorgeschlagen.	

Der	Gesetzentwurf	sieht	in	mehrfacher	Hinsicht	eine	Modifikation	des	Verhältnisses	zwi-
schen	Bundestag	und	Bundesregierung	bzw.	Bundeskanzlerin	vor:	Er	begründet	unter	
bestimmten	Voraussetzungen	eine	Anwesenheitspflicht	der	Bundeskanzlerin	im	Bundes-
tag	und	verpflichtet	sie	dazu,	sich	in	Form	einer	Regierungserklärung	zu	den	Themen	und	
Zielen	internationaler	Zusammenkünfte	zu	verhalten.	Zudem	verpflichtet	er	den	Bundes-
tag	 dazu,	 Debatten	mit	 einer	Mindestdauer	 von	 120	Minuten	 abzuhalten,	wobei	 diese	
Pflicht	für	Vorbereitungsdebatten	unbeschränkt	gilt,	für	Nachbereitungsdebatten	von	ei-
nem	entsprechenden	Verlangen	eines	Viertels	der	Mitglieder	des	Bundestags	abhängt.		

Diese	Regelungsgehalte	des	Gesetzentwurfs	werden	 in	der	Folge	 im	Lichte	der	verfas-
sungsrechtlichen	 Ausgestaltung	 des	 Interorganverhältnisses	 zwischen	 Bundestag	 und	
Bundesregierung	bzw.	Bundeskanzlerin	sowie	mit	Blick	auf	die	Parlamentsautonomie	des	
Bundestags	näher	beleuchtet.	Dabei	wird	in	einem	ersten	Schritt	dargelegt,	dass	die	vor-
geschlagene	gesetzliche	Pflicht	zur	Abgabe	von	Regierungserklärungen	keine	Grundlage	
in	 spezifischen	verfassungsrechtlichen	Regelungen	zum	Verhältnis	von	Bundestag	und	
Bundesregierung	bzw.	Bundeskanzlerin	 findet	 (II.).	Der	Gesetzentwurf	muss	 daher	 im	
Lichte	allgemeiner	verfassungsrechtlicher	Vorgaben	 für	die	Ausgestaltung	des	 Interor-
ganverhältnisses	 zwischen	Bundestag	 und	Bundesregierung	 bzw.	Bundeskanzlerin	 ge-
würdigt	werden.	Mit	Blick	auf	den	Grundsatz	der	Gewaltenteilung	ergeben	sich	insofern	
erhebliche	verfassungsrechtliche	Bedenken	(III.).	Verfassungsrechtliche	Bedenken	beste-
hen	zudem	insofern,	als	der	Bundestag	nach	dem	Gesetzentwurf	dazu	verpflichtet	werden	
soll,	unter	bestimmten	Voraussetzungen	zu	bestimmten	Themen	Debatten	von	einer	be-
stimmten	Mindestdauer	abzuhalten	(IV.).	

	

1	Nur	soweit	die	Bundeskanzlerin	an	den	Treffen	nicht	selbst	teilnimmt,	soll	sie	sich	von	der	zuständigen	
Bundesministerin	oder	dem	zuständigen	Bundesminister	vertreten	lassen	können.	
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II.	Fehlen	einer	spezifischen	verfassungsrechtlichen	Grundlage	

Durch	das	vorgeschlagene	Gesetz	soll	eine	Pflicht	der	Bundeskanzlerin	begründet	wer-
den,	 unter	 bestimmten	Voraussetzungen	 im	Bundestag	 zu	 erscheinen	 und	 eine	Regie-
rungserklärung	 abzugeben.	 Das	 damit	 angesprochene	 Interorganverhältnis	 zwischen	
Bundestag	 und	 Bundesregierung	 bzw.	 Bundeskanzlerin	 unterliegt	 verfassungsrechtli-
chen	Vorgaben,	so	dass	sich	zunächst	–	ungeachtet	der	Frage,	ob	eine	gesetzliche	Rege-
lung	auch	über	die	verfassungsrechtlichen	Vorgaben	hinaus	gehen	kann	(dazu	III.)	–	die	
Frage	stellt,	ob	die	im	Gesetzentwurf	enthaltene	Regelung	sich	auf	im	Grundgesetz	veran-
kerte	Rechte	des	Bundestags	gegenüber	der	Bundesregierung	bzw.	der	Bundeskanzlerin	
stützen	kann.	Weder	das	Zitierrecht	des	Bundestags	(1.),	noch	das	parlamentarische	In-
formations-	und	Fragerecht	(2.),	noch	die	verfassungsrechtlichen	Vorgaben	zur	Beteili-
gung	des	Bundestags	in	Angelegenheiten	der	Europäischen	Union	(3.)	können	indes	als	
Grundlage	für	die	vorgeschlagene	Neuregelung	dienen.	

	

1.	Keine	Grundlage	im	Zitierrecht	des	Bundestags	

Die	vorgeschlagene	gesetzliche	Neuregelung	 findet	keine	verfassungsrechtliche	Grund-
lage	im	Zitierrecht	nach	Art.	43	Abs.	1	GG.	Danach	können	der	Bundestag	und	seine	Aus-
schüsse	die	Anwesenheit	 jedes	Mitglieds	der	Bundesregierung	verlangen.	Das	 schließt	
auch	die	Bundeskanzlerin	ein,	die	nach	Art.	62	GG	Mitglied	der	Bundesregierung	ist.2	Die	
Ausübung	des	Zitierrechts	erfolgt	durch	einen	Beschluss	des	Bundestags,	für	den	mangels	
abweichender	grundgesetzlicher	Regelung	nach	Art.	42	Abs.	2	Satz	1	GG	die	Mehrheit	der	
abgegebenen	 Stimmen	 erforderlich	 ist.3 	Nach	 der	 grundgesetzlichen	 Konzeption	 stellt	
das	Zitierrecht	damit	ein	Instrument	der	parlamentarischen	Mehrheit	dar,4	das	einer	Ak-
tivierung	im	konkreten	Einzelfall	bedarf.5	

	

2	Schröder,	in:	Bonner	Kommentar,	Stand:	November	2017,	Art.	43	Rn.	40.	
3	Magiera,	in:	Sachs	(Hrsg.),	GG,	8.	Aufl.	2018,	Art.	43	Rn.	1;	Schliesky,	in:	v.	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	
Aufl.	2018,	Art.	43	Rn.	11	f.	
4	§	42	GOBT	räumt	zwar	einer	Fraktion	oder	fünf	Prozent	der	Mitglieder	des	Bundestags	das	Recht	ein,	eine	
entsprechende	Herbeirufung	eines	Mitglieds	der	Bundesregierung	zu	beantragen,	die	Ausübung	des	Zitier-
rechts	setzt	aber	einen	Mehrheitsbeschluss	voraus.	
5	Gärditz,	Die	Reform	der	Regierungsbefragung	im	Deutschen	Bundestag,	DVBl.	2019,	1298	(1300);	Brocker,	
in:	Hillgruber/Epping	(Hrsg.),	BeckOK-GG,	,	Stand:	15.11.2020,	Art.	43	Rn.	8;	Kaufhold,	Stellungnahme	für	
die	öffentliche	Anhörung	des	Ausschusses	für	Wahlprüfung,	Immunität	und	Geschäftsordnung	des	Deut-
schen	Bundestags	am	30.1.2019,	Ausschussdrucksache	19-G-20,	S.	8;	Austermann/Waldhoff,	Parlaments-
recht,	 2020,	Rn.	 542;	 a.A.	von	Achenbach,	 Reform	der	Regierungsbefragung	 im	Bundestag,	Der	 Staat	58	
(2019),	325	(328).	
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a)	Keine	antizipative	Ausübung	des	Zitierrechts	durch	Gesetz	

Vor	diesem	Hintergrund	lässt	sich	eine	gesetzliche	Regelung,	die	die	Anwesenheit	eines	
Mitglieds	 der	 Bundesregierung	 vorsieht,	 nicht	 als	 „antizipative“	 Ausübung	 des	 Zitier-
rechts	durch	den	Bundestag	verstehen.6	Das	Zitierrecht	 ist	vielmehr	als	situativ	auszu-
übendes	Recht	der	Parlamentsmehrheit	konzipiert.	Eine	gesetzlich	begründete	Anwesen-
heitspflicht	der	Bundeskanzlerin	in	abstrakt	umschriebenen	Konstellationen	kann	damit	
nicht	als	einfachgesetzliche	Ausübung	des	auf	konkrete	Fälle	bezogenen	Zitierrechts	an-
gesehen	werden.	Die	Vorgabe	des	Art.	43	Abs.	1	GG,	die	Heranziehung	einzelner	Mitglie-
der	der	Bundesregierung	von	einer	politischen	Entscheidung	der	Mehrheit	im	konkreten	
Fall	abhängig	zu	machen,	kann	nicht	durch	eine	gesetzliche	Vorwegnahme	unterlaufen	
werden.	Letztlich	liefe	ein	solches	Verständnis	des	Zusammenwirkens	von	Art.	43	Abs.	1	
GG	und	einer	gesetzlich	verankerten	Anwesenheitspflicht	der	Bundeskanzlerin	auf	eine	
grundlegende	Veränderung	des	Charakters	des	Zitierrechts	hinaus:	Vor	dem	Hintergrund	
der	regelmäßig	divergierenden	Interessen	von	Regierungsfraktionen	einerseits	und	Op-
positionsfraktionen	andererseits,7	macht	 es	 einen	kategorialen	Unterschied,	 ob	das	Zi-
tierrecht	 im	Einzelfall	aktiviert	werden	muss	oder	ob	kraft	gesetzlicher	Regelung	auch	
ohne	 entsprechende	 Entscheidung	 der	 Parlamentsmehrheit	 eine	 Anwesenheitspflicht	
von	Regierungsmitgliedern	begründet	wird.	Die	Annahme,	dass	die	vorgeschlagene	ge-
setzliche	Regelung	nur	eine	einfachrechtliche	Ausformung	des	verfassungsrechtlichen	Zi-
tierrechts	sei,	steht	damit	im	Widerspruch	zur	Ausgestaltung	dieses	Rechts	als	Recht	der	
Mehrheit.	

Das	 im	Rahmen	der	Diskussion	um	die	Reform	der	Regierungsbefragung	vorgebrachte	
Argument,	eine	Geschäftsordnungsregelung	lasse	sich	als	antizipative	Ausübung	des	Zi-
tierrechts	verstehen,8	beruht	zudem	auf	den	Besonderheiten	der	Geschäftsordnung	als	
parlamentsautonomer	Handlungsform:	Diese	wird	einerseits	allein	vom	Parlament	erlas-
sen	und	entfaltet	andererseits	nur	für	die	Dauer	der	Legislaturperiode	Geltung.9	Für	eine	
gesetzliche	Verankerung	der	Anwesenheitspflicht	von	Regierungsmitgliedern	trägt	diese	

	

6	So	aber	von	Achenbach,	Reform	der	Regierungsbefragung	im	Bundestag,	Der	Staat	58	(2019),	325	(328	f.);	
Schönberger,	Die	Befragung	der	Bundesregierung	durch	den	Deutschen	Bundestag,	FS	Morlok,	2019,	173	
(188	f.).	
7	Dazu	Schönberger,	Die	Befragung	der	Bundesregierung	durch	den	Deutschen	Bundestag,	FS	Morlok,	2019,	
173	(178	f.):	Während	die	Oppositionsfraktionen	regelmäßig	ein	Interesse	daran	haben	werden,	die	Bun-
desregierung	und	vor	allem	die	Bundeskanzlerin	persönlich	befragen	und	öffentlichkeitswirksam	kritisie-
ren	zu	können,	haben	die	Mehrheitsfraktionen	demgegenüber	andere	Möglichkeiten	der	Einflussnahme	auf	
die	Regierung	und	dürften	regelmäßig	nicht	daran	interessiert	sein,	offen	Kritik	an	der	Position	der	Regie-
rung	zu	üben.	
8	So	von	Achenbach,	Reform	der	Regierungsbefragung	 im	Bundestag,	Der	 Staat	58	 (2019),	325	 (328	 f.);	
Schönberger,	Die	Befragung	der	Bundesregierung	durch	den	Deutschen	Bundestag,	FS	Morlok,	2019,	173	
(188	f.).	
9	Siehe	den	entsprechenden	Hinweis	bei	Schönberger,	Die	Befragung	der	Bundesregierung	durch	den	Deut-
schen	Bundestag,	FS	Morlok,	2019,	173	(189).	
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Erwägung	 aber	 nicht:	 Denn	während	Art.	43	Abs.	1	 GG	 die	 Befugnis	 zur	 Entscheidung	
über	die	Herbeizitierung	von	Regierungsmitgliedern	allein	 in	die	Hand	des	Parlaments	
legt,	ist	Urheber	einer	gesetzlichen	Anwesenheitspflicht	nicht	das	Parlament	allein.	Das	
Grundgesetz	 verteilt	 die	 gesetzgebende	 Funktion	 vielmehr	 auf	 Bundestag,	 Bundesrat,	
Bundesregierung	und	Bundespräsident.	Dabei	nimmt	der	Bundestag	zwar	eine	zentrale	
Stellung	ein,	nichtsdestotrotz	kann	der	Bundestag	über	den	Regelungsgehalt	eines	Geset-
zes	nicht	allein	entscheiden.10	Gegen	die	Vorstellung	einer	durch	das	Gesetz	antizipierten	
Ausübung	des	 Zitierrechts	 spricht	 zudem	die	 legislaturperiodenübergreifende	Geltung	
und	Bindungswirkung	des	Gesetzes:	Während	die	Regelungen	der	Geschäftsordnung	vom	
sich	neu	konstituierenden	Bundestag	angenommen	werden,	würde	das	vorgeschlagene	
Gesetz	auch	nachfolgende	Bundestage	binden,	jedenfalls	solange	bis	das	Gesetz	aufgeho-
ben	wird.	 Eine	Abweichung	 im	Einzelfall,	wie	 sie	 für	 Geschäftsordnungsregelungen	 in	
§	126	GOBT	vorgesehen	ist,	bestünde	dann	nicht.	Und	über	die	Aufhebung	eines	entspre-
chenden	Gesetzes	entscheidet	zwar	im	Kern	der	Bundestag,	aber	eben	nicht	alleine.11	

Eine	gesetzlich	verankerte	Anwesenheitspflicht	von	Regierungsmitgliedern	begründete	
vor	diesem	Hintergrund	auch	keine	(Selbst-)Verpflichtung	des	Bundestags,	vom	Zitier-
recht	nach	Art.	43	Abs.	1	GG	Gebrauch	zu	machen	und	dadurch	die	Anwesenheitspflicht	
des	betreffenden	Regierungsmitglieds	auszulösen.	Auch	wenn	der	Bundestag	als	Organ	
an	 gesetzliche	Vorgaben	 gebunden	 sein	 kann,12	kann	 eine	 gesetzliche	 Pflicht	 nicht	 die	
nach	Art.	38	Abs.	1	Satz	2	GG	freie	Entscheidung	der	Abgeordneten	darüber,	ob	sie	einem	
Antrag	auf	Herbeirufung	der	Bundeskanzlerin	zustimmen,	überlagern.	

	

b)	Keine	Pflicht	zur	Abgabe	einer	Regierungserklärung		

Eine	gesetzlich	begründete	Anwesenheitspflicht	der	Bundeskanzlerin	kann	damit	schon	
tatbestandlich	nicht	auf	Art.	43	Abs.	1	GG	gestützt	werden.	Darüber	hinaus	ist	die	Pflicht	
zur	Abgabe	einer	Regierungserklärung	nicht	von	der	Rechtsfolge	des	Art.	43	Abs.	1	GG	
gedeckt.	Art.	43	Abs.	1	GG	sieht	vor,	dass	ein	Mitglied	der	Bundesregierung	herbeigerufen	
werden	kann.	Darüber	hinaus	wird	davon	ausgegangen,	dass	das	herbeigerufene	Mitglied	

	

10	Vgl.	Pietzcker,	in:	Schneider/Zeh	(Hrsg.),	Parlamentsrecht	und	Parlamentspraxis	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland,	Bd.	1,	1989,	§	10	Rn.	14.	
11	Neben	der	unterschiedlichen	politischen	Einordnung,	die	zwischen	einer	Änderung	der	Geschäftsord-
nung	und	der	Aufhebung	eines	Gesetzes	besteht,	liegt	ein	Unterschied	etwa	darin,	dass	der	Bundesrat	das	
Zustandekommen	des	Gesetzes	zumindest	erschweren	kann	(siehe	Art.	77	Abs.	4	GG);	tendenziell	restriktiv	
zu	diesen	Unterschieden	und	ihrer	Bedeutung	allerdings	BVerfGE	70,	324	(361).	
12	Dazu,	dass	der	Bundestag	jenseits	der	Ausübung	seiner	parlamentarischen	Legislativfunktion,	innerhalb	
derer	er	nur	an	die	verfassungsmäßige	Ordnung	gebunden	ist,	auch	an	die	Gesetze	gebunden	ist,	Sachs,	in:	
Sachs	(Hrsg.),	GG,	8.	Aufl.	2018,	Art.	20	Rn.	109.	
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den	Abgeordneten	auch	„Rede	und	Antwort“	stehen	muss.13	Wie	weit	diese	Pflicht	zur	Be-
antwortung	von	Fragen	der	Abgeordneten	geht,	wird	dabei	unterschiedlich	eingeschätzt.	
Ungeachtet	dieser	Frage	lässt	sich	allerdings	eine	Pflicht	zur	Abgabe	einer	Regierungser-
klärung	nicht	auf	Art.	43	Abs.	1	GG	stützen.	Das	Zitierrecht	des	Art.	43	Abs.	1	GG	beinhaltet	
zwar	die	Pflicht,	dem	Parlament	„Rede	und	Antwort“	zu	stehen,	verpflichtet	die	Adressa-
ten	aber	nicht	zu	einer	bestimmten	Form	der	Erklärung.14	

	

2.	Keine	Grundlage	im	parlamentarischen	Informations-	und	Fragerecht		

Die	im	Gesetzentwurf	vorgesehene	Pflicht	der	Bundeskanzlerin,	im	Vorfeld	von	und	ggf.	
auch	nach	internationalen	Treffen	eine	Regierungserklärung	abzugeben,	lässt	sich	auch	
nicht	auf	das	allgemeine	Fragerecht,	das	allen	Abgeordneten	aus	ihrem	Statusrecht	nach	
Art.	38	Abs.	1	Satz	2	GG	zusteht	und	das	zudem	aus	dem	Demokratieprinzip	und	der	ver-
fassungsrechtlich	begründeten	Kontrollfunktion	des	Bundestags	abgeleitet	wird,15	stüt-
zen.	Das	verfassungsrechtliche	Informations-	und	Fragerecht	unterscheidet	sich	in	mehr-
facher	Hinsicht	von	der	im	Gesetzentwurf	vorgeschlagenen	Regelung	und	kann	insofern	
keine	verfassungsrechtliche	Grundlage	für	diese	bieten:		

	

a)	Keine	Verpflichtung	der	Bundeskanzlerin	

Erstens	ist	die	Bundeskanzlerin	Adressatin	der	vorgeschlagenen	Regelung.	Sie	soll	regel-
mäßig	an	der	Vorbereitungs-	sowie	der	Nachbereitungsdebatte	teilnehmen	müssen,	je-
denfalls	soweit	sie	selbst	auch	an	den	internationalen	Treffen	teilnimmt.	Der	allgemeine	
parlamentarische	 Informationsanspruch	 richtet	 sich	 hingegen	 gegen	 die	 Bundesregie-
rung	als	Kollegialorgan.16		

	

b)	Keine	Bringschuld	

Zweitens	würde	durch	den	Gesetzentwurf	eine	Bringschuld	der	Bundeskanzlerin	begrün-
det.	Sie	soll	nicht	auf	konkrete	Fragen	antworten,	sondern	von	sich	aus	über	„Themen	und	
Ziele	des	Treffens“	berichten,	woran	sich	eine	Aussprache	anschließt.	Das	allgemeine	In-
formations-	und	Fragerecht	wird	demgegenüber	durch	eine	Initiative	der	Abgeordneten	

	

13	Hierzu	Schröder,	in:	Bonner	Kommentar,	Stand:	November	2017,	Art.	43	Rn.	49	ff.;	Gegenauffassung	noch	
bei	Achterberg,	Parlamentsrecht,	1984,	462	f.	
14	Zum	Problem	der	gesetzlichen	Verpflichtung	der	Bundeskanzlerin	auf	das	spezifische	Format	einer	„Re-
gierungserklärung“	noch	unten	III.3.c).	
15	BVerfGE	137,	185	(230	f.).	
16	BVerfGE	137,	185	(230	f.);	Müller,	in:	v.	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	38	Rn.	85	ff.	
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–	in	den	unterschiedlichen	Formaten,	die	sich	in	der	Parlamentspraxis	herausgebildet	und	
in	der	Geschäftsordnung	des	Bundestags	ihren	Niederschlag	gefunden	haben	–	ausgeübt.	

	

c)	Keine	Verpflichtung	zur	Abgabe	von	Regierungserklärungen	

Drittens	 sieht	 der	 Entwurf	 einen	mündlichen	Bericht	 in	 Form	einer	 „Regierungserklä-
rung“	vor.	Das	allgemeine	Informations-	und	Fragerecht	der	Abgeordneten	hingegen	be-
gründet	zwar	eine	verfassungsrechtliche	Verpflichtung	der	Bundesregierung,	parlamen-
tarische	Anfragen	zu	beantworten,	verpflichtet	die	Regierung	aber	weder	zu	einer	münd-
lichen	Antwort	noch	zu	einer	Antwort	in	einer	spezifischen	Form	wie	einer	„Regierungs-
erklärung“.	Es	obliegt	vielmehr	der	Bundesregierung	zu	entscheiden,	in	welcher	Weise	sie	
auf	die	Fragen	antwortet.17	

	

3.	Keine	Grundlage	 im	Beteiligungsrecht	des	Bundestags	 in	Angelegenheiten	der	
Europäischen	Union	

Soweit	Art.	2	des	Gesetzentwurfs	auf	eine	Änderung	des	Gesetzes	zur	Zusammenarbeit	
von	Bundesregierung	und	Deutschem	Bundestag	 in	Angelegenheiten	der	Europäischen	
Union	(EUZBBG)	abzielt,	lässt	sich	die	vorgeschlagene	Regelung	ebenfalls	nicht	auf	beste-
hende	 verfassungsrechtliche	 Vorgaben	 stützen.	 Der	 Gesetzentwurf	 sieht	 insofern	 Vor-	
und	Nachbereitungsdebatten	im	Zusammenhang	mit	den	Sitzungen	des	Europäischen	Ra-
tes	vor.	Verfassungsrechtlich	relevant	ist	dabei	Art.	23	Abs.	2	Satz	2	GG,	wonach	die	Bun-
desregierung	den	Bundestag	umfassend	und	zum	frühestmöglichen	Zeitpunkt	zu	unter-
richten	hat,	um	dessen	Mitwirkung	in	Angelegenheiten	der	Europäischen	Union	(Art.	23	
Abs.	2	Satz	1	GG)	zu	ermöglichen.	Darüber	hinaus	sieht	Art.	23	Abs.	3	Satz	1	GG	vor,	dass	
die	Bundesregierung	dem	Bundestag	Gelegenheit	 zur	Stellungnahme	vor	 ihrer	Mitwir-
kung	an	Rechtsetzungsakten	der	Europäischen	Union	gibt.	

	

	

17	Zum	Teil	kommt	dieser	Gestaltungsspielraum	der	Bundesregierung	in	der	Geschäftsordnung	des	Bun-
destags	explizit	zum	Ausdruck,	siehe	insbesondere	§	101	Satz	1	GOBT:	„Der	Präsident	teilt	der	Bundesre-
gierung	die	Große	Anfrage	mit	und	fordert	zur	Erklärung	auf,	ob	und	wann	sie	antworten	werde.“	Soweit	
die	Geschäftsordnung	 konkrete	Anforderungen	 an	die	Beantwortung	 aufstellt	 (siehe	 etwa	 §	 104	Abs.	 2	
GOBT,	wonach	Kleine	Anfragen	innerhalb	von	vierzehn	Tagen	schriftlich	zu	beantworten	sind,	sowie	die	
Vorgaben	zur	Beantwortung	kurzer	Einzelfragen	gem.	§	105	i.V.m.	den	Richtlinien	für	die	Fragestunde	und	
die	schriftlichen	Einzelfragen	(Anlage	4	zur	GOBT))	vermögen	diese	die	Bundesregierung	allerdings	nicht	
zu	binden	und	die	verfassungsrechtliche	Antwortpflicht	der	Bundesregierung	nicht	zu	konkretisieren,	vgl.	
Pietzcker,	 in:	 Schneider/Zeh	 (Hrsg.),	 Parlamentsrecht	 und	 Parlamentspraxis	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland,	Bd.	1,	1989,	§	10	Rn.	22;	Magiera,	in:	Schneider/Zeh	(Hrsg.),	Parlamentsrecht	und	Parlament-
spraxis	in	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Bd.	3,	1989,	§	52	Rn.	37;	Austermann/Waldhoff,	Parlaments-
recht,	2020,	Rn.	98.	
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a)	Reichweite	von	Unterrichtungspflicht	und	Stellungnahmerecht	

Die	Sitzungen	des	Europäischen	Rates	unterfallen	im	Grundsatz	der	Regelung	des	Art.	23	
Abs.	2	und	Abs.	3	GG:	Der	Begriff	der	„Angelegenheiten	der	Europäischen	Union“	ist	nach	
allgemeiner	Auffassung	weit	zu	verstehen.18	Darunter	fällt	auch	die	Mitwirkung	der	Bun-
desrepublik	im	Europäischen	Rat.19	Die	Unterrichtungspflicht	nach	Art.	23	Abs.	2	Satz	2	
GG	bezieht	sich	damit	auf	Dokumente,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Sitzungen	des	Eu-
ropäischen	 Rates	 stehen.	 Sie	 umfasst	 einerseits	 von	 EU-Organen	 stammende	 Doku-
mente.20	Sie	erfasst	andererseits	aber	auch	die	Positionierung	der	Bundesregierung,	vor-
behaltlich	des	Schutzes	des	Kernbereichs	exekutiver	Eigenverantwortung.21	

Die	Unterrichtungspflicht	nach	Art.	23	Abs.	2	Satz	2	GG	geht	dabei	weiter	als	das	Stellung-
nahmerecht	nach	Art.	23	Abs.	3	Satz	1	GG.22	Dieses	bezieht	sich	nur	auf	Rechtsetzungs-
akte,	was	zwar	keine	 strikte	Beschränkung	auf	Gesetzgebungsakte	beinhaltet,	 sondern	
zumindest	nach	verbreiteter	Auffassung	alle	rechtserheblichen	Maßnahmen	erfasst,23	da-
mit	aber	immer	noch	nicht	alle	Sitzungen	des	Europäischen	Rates.	

	

b)	Form	und	Inhalt	der	Beteiligung	

Formelle	Vorgaben	dazu,	wie	die	Bundesregierung	ihrer	Unterrichtungspflicht	nachkom-
men	muss	 und	 wie	 das	 Recht	 zur	 Stellungnahme	 auszugestalten	 sind,	 enthält	 Art.	23	
Abs.	2,	Abs.	3	GG	nicht.	Das	Bundesverfassungsgericht	hat	jedoch	aus	dem	Zweck	des	Art.	
23	Abs.	2	Satz	2	GG	einzelne	Anforderungen	abgeleitet,	insbesondere,	dass	die	Unterrich-
tung	grundsätzlich	gegenüber	dem	Bundestag	als	Ganzem	und	regelmäßig	schriftlich	er-
folgen	muss.24	Das	EUZBBG	greift	diese	Vorgaben	auf.	Es	stellt	ebenfalls	klar,	dass	die	Un-
terrichtung	grundsätzlich	schriftlich	erfolgen	muss	(§	3	Abs.	1	Satz	2	EUZBBG).	Und	es	
betont,	dass	sich	die	Unterrichtungspflicht	auch	auf	die	Willensbildung	der	Bundesregie-
rung	erstreckt	(§	3	Abs.	2	Satz	1	EUZBBG).	§	4	EUZBBG	konkretisiert	den	Umfang	der	Un-
terrichtungspflicht.	

	

	

18	Wollenschläger,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	23	Rn.	116;	BVerfGE	131,	152	(199	ff.).	
19	Classen,	in:	von	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	23	Rn.	69.	
20	Schorkopf,	in:	Bonner	Kommentar,	Stand:	August	2011,	Art.	23	Rn.	136.	
21	Scholz,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	Stand:	August	2019,	Art.	23	Rn.	157.	
22	Uerpmann-Wittzack,	in:	von	Münch/Kunig,	GG,	7.	Aufl.	2021,	Art.	23	Rn.	125.	
23	Wollenschläger,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	23	Rn.	130.	
24	BVerfGE	131,	152	(213	f.).	
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c)	Würdigung	

Vor	diesem	Hintergrund	stellt	sich	der	Gesetzentwurf,	soweit	er	sich	auf	Sitzungen	des	
Europäischen	Rates	bezieht,	nicht	als	bloße	Konkretisierung	von	Art.	23	Abs.	2,	Abs.	3	GG	
dar.	 Zum	 einen	 geht	 er	 insofern	 in	 sachlicher	Hinsicht	 über	 diesen	 hinaus,	 als	 Art.	23	
Abs.	3	GG	nicht	jede	Sitzung	des	Europäischen	Rates	erfasst,	sondern	allenfalls	solche,	in	
denen	es	um	rechtserhebliche	Maßnahmen	geht.	Zum	anderen	ist	erneut	die	Bundesre-
gierung	und	nicht	die	Bundeskanzlerin	Adressatin	der	Pflichten	aus	Art.	23	Abs.	2,	Abs.	3	
GG.	Die	Verfassungsbestimmungen	enthalten	auch	keine	Vorgabe	dahingehend,	dass	die	
Unterrichtung	persönlich	durch	die	Bundeskanzlerin	oder	in	Form	einer	Regierungser-
klärung	zu	erfolgen	hätte	und	dass	für	die	Stellungnahme	des	Bundestags	eine	Debatte	
unter	Anwesenheit	der	Bundeskanzlerin	erforderlich	ist.	Zur	Nachbereitungsdebatte	ver-
halten	sich	diese	Vorschriften,	die	auf	eine	Beteiligung	des	Bundestags	im	Vorfeld	unio-
nalen	Handelns	abzielen,	überhaupt	nicht.	

	

4.	Zwischenergebnis	

Weder	Art.	43	Abs.	1	GG	noch	das	parlamentarische	Informations-	und	Fragerecht	oder	
die	Beteiligungsrechte	des	Bundestags	nach	Art.	23	Abs.	2,	Abs.	3	GG	bieten	damit	eine	
hinreichende	verfassungsrechtliche	Grundlage	für	die	vorgeschlagene	Neuregelung	des	
Interorganverhältnisses	zwischen	Bundestag	und	Bundesregierung	bzw.	Bundeskanzle-
rin.	

	

III.	Vorgaben	aus	dem	Grundsatz	der	Gewaltenteilung	

Dass	der	Gesetzentwurf	keine	hinreichende	Grundlage	in	den	bestehenden	verfassungs-
rechtlichen	Informationsansprüchen	und	Einwirkungsmöglichkeiten	des	Parlaments	auf	
die	Bundesregierung	findet,	bedeutet	für	sich	genommen	jedoch	nicht,	dass	der	Vorschlag	
verfassungswidrig	ist.	Der	Gesetzgeber	hat	auch	jenseits	spezifischer	verfassungsrechtli-
cher	Vorgaben	grundsätzlich	das	Recht,	die	parlamentarische	Kontrollfunktion	auszuge-
stalten	 und	 dabei	 das	 Interorganverhältnis	 zwischen	Bundestag	 und	Bundesregierung	
bzw.	Bundeskanzlerin	zu	regeln	(1.).	Grenzen	ergeben	sich	aus	dem	Grundsatz	der	Gewal-
tenteilung	(2.).	Gemessen	daran	bestehen	erhebliche	verfassungsrechtliche	Bedenken	ge-
genüber	dem	Gesetzentwurf	(3.)	
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1.	Möglichkeit	zur	gesetzlichen	Regelung	des	Interorganverhältnisses		

Das	Interorganverhältnis	zwischen	Bundestag	auf	der	einen	und	Bundesregierung	bzw.	
Bundeskanzlerin	auf	der	anderen	Seite	ist	primär	verfassungsrechtlich	geregelt.	Das	be-
deutet	allerdings	nicht,	dass	es	einem	gesetzlichen	Zugriff	grundsätzlich	versperrt	wäre.25	
Die	Verfassungspraxis	kennt	eine	Reihe	von	Gesetzen,	wie	etwa	das	Parlamentsbeteili-
gungsgesetz	und	die	Begleitgesetze	zum	Vertrag	von	Lissabon,	die	das	Verhältnis	 zwi-
schen	Bundestag	und	Bundesregierung	regeln	und	dabei	Rechte	sowie	Pflichten	der	Ver-
fassungsorgane	statuieren.	Dabei	handelt	es	sich	allerdings	um	Gesetze,	die	zum	Teil	auf	
expliziten	verfassungsrechtlichen	Regelungsaufträgen	(Art.	23	Abs.	3	Satz	3	GG)26	oder,	
wie	im	Fall	des	Parlamentsbeteiligungsgesetzes,	auf	vom	Bundesverfassungsgericht	ent-
wickelten	verfassungsrechtlichen	Vorgaben	beruhen.	Gleichwohl	gehen	auch	diese	Ge-
setze	regelmäßig	über	das	verfassungsrechtlich	zwingend	Gebotene	hinaus.	Zu	der	Frage,	
wie	weit	der	Gestaltungsspielraum	des	Gesetzgebers	in	diesem	Bereich	geht,	wie	weit	er	
also	das	 Interorganverhältnis	zwischen	Bundestag	und	Bundesregierung	gesetzlich	re-
geln	kann,	gibt	es	noch	keine	etablierten	rechtlichen	Maßstäbe.	Fest	steht	zum	einen,	dass	
der	Gesetzgeber	sich	selbstverständlich	im	Rahmen	verfassungsrechtlicher	Vorgaben	hal-
ten	muss.27	Und	auch	wenn	viel	dafür	spricht,	dass	die	speziellen	verfassungsrechtlichen	
Ausprägungen	des	Interorganverhältnisses,	wie	das	Zitierrecht,	die	Informationsansprü-
che	und	Fragerechte	sowie	die	Beteiligungsrechte	in	Angelegenheiten	der	Europäischen	
Union,	 keine	 Sperrwirkung	 im	 Hinblick	 auf	 weitergehende	 Einwirkungsmöglichkeiten	
des	Bundestags	auf	die	Bundesregierung	und	die	Bundeskanzlerin	entfalten,	können	die	
Differenzierungen	und	Wertungen,	die	 in	diesen	verfassungsrechtlichen	Vorgaben	zum	
Ausdruck	kommen	–	etwa	mit	Blick	auf	die	Ausgestaltung	des	Zitierrechts	als	Mehrheits-
recht,	die	Fokussierung	auf	die	Bundesregierung	und	nicht	auf	einzelne	Mitglieder	der	
Bundesregierung	als	Adressaten	parlamentarischer	Informations-	und	Fragerechte	oder	
auch	Differenzierungen	innerhalb	der	Beteiligungsformen	des	Bundestags	nach	Art.	23	
Abs.	2,	Abs.	3	GG	–	für	die	Konturierung	der	aus	dem	Grundsatz	der	Gewaltenteilung	fol-
genden	Vorgaben	relevant	werden.	

	

25 	Magiera,	 in:	 Schneider/Zeh	 (Hrsg.),	 Parlamentsrecht	 und	 Parlamentspraxis	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland,	Bd.	3,	1989,	§	52	Rn.	35	und	Rn.	40.	
26	Der	Auftrag	zur	gesetzlichen	Konkretisierung	in	Art.	23	Abs.	3	Satz	3	GG	erstreckt	sich	auch	auf	das	In-
formationsrecht	des	Art.	23	Abs.	2	Satz	2	GG,	siehe	Uerpmann-Wittzack,	in:	von	Münch/Kunig,	GG,	7.	Aufl.	
2021,	Art.	23	Rn.	141.	Dass	mit	diesem	Gesetzgebungsauftrag	besonders	weitgehende	Gestaltungsspiel-
räume	verbunden	wären,	ist	nicht	ersichtlich:	Das	Bundesverfassungsgericht	betont	vielmehr,	dass	die	ge-
setzliche	Ausgestaltung	sich	„im	Rahmen	der	verfassungsrechtlichen	Vorgaben“	halten	müsse,	siehe	BVer-
fGE	131,	152	(213).	
27 	Pietzcker,	 in:	 Schneider/Zeh	 (Hrsg.),	 Parlamentsrecht	 und	 Parlamentspraxis	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland,	Bd.	1,	1989,	§	10	Rn.	13;	Steffani,	in:	Schneider/Zeh	(Hrsg.),	Parlamentsrecht	und	Parlament-
spraxis	in	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Bd.	3,	1989,	§	49	Rn.	140,	der	aber	davon	ausgeht,	dass	gesetz-
liche	Regelungen	des	Interorganverhältnisses	auf	grundgesetzliche	Regelungen	„bezogen“	sein	müssen.	
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2.	Grenzen	aus	dem	Grundsatz	der	Gewaltenteilung		

Der	Gesetzentwurf	dient	der	Ausgestaltung	und	der	effektiven	Verwirklichung	der	ver-
fassungsrechtlich	 verankerten	 Kontrollfunktion	 des	 Bundestags	 im	 parlamentarischen	
Regierungssystem.	Diese	erschöpft	sich	nicht	in	den	explizit	im	Grundgesetz	verankerten	
Kontrollmöglichkeiten.	 Der	 Gesetzgeber	 hat	 vielmehr	 einen	 Gestaltungsspielraum.	 Er	
muss	dabei	jedoch	die	verfassungsrechtlichen	Grenzen	einhalten,	die	sich	aus	dem	Grund-
satz	der	Gewaltenteilung	ergeben.	Dieser	verfassungsrechtliche	Grundsatz28	sieht	einer-
seits	die	Trennung	der	Staatsgewalt	in	die	drei	hoheitlichen	Funktionen	Legislative,	Exe-
kutive	und	 Judikative	vor	und	verteilt	diese	auf	verschiedene	Staatsorgane.29	Anderer-
seits	nimmt	er	das	Verhältnis	der	Staatsorgane	untereinander	in	den	Blick.30	Kompeten-
zen	und	Befugnisse	der	Organe	sowie	ihr	Verhältnis	untereinander	werden	dabei	vorran-
gig	 von	 konkreten	 verfassungsrechtlichen	 Normen	 geregelt.	 Gleichwohl	 kommt	 dem	
Grundsatz	der	Gewaltenteilung	eine	Reservefunktion	insofern	zu,	als	er	die	Organisati-
onsautonomie	und	Arbeitsfähigkeit	der	einzelnen	Organe	schützt.31	Im	Rahmen	der	ver-
fassungsrechtlichen	Würdigung	des	Gesetzentwurfs	erlangen	dabei	insbesondere	die	fol-
genden	Erwägungen	Bedeutung,	die	im	Rahmen	einer	Abwägung	zwischen	dem	Interesse	
des	Bundestags,	seine	Kontrollfunktion	gegenüber	der	Bundesregierung	wahrzunehmen,	
und	dem	Interesse	der	Bundesregierung	und	der	Bundeskanzlerin,	eigenständig	über	ihr	
Handeln	und	ihre	Kommunikation	zu	entscheiden,	zu	berücksichtigen	sind:	

	

a)	Eigenständigkeit	und	politische	Gestaltungsfähigkeit	der	Bundesregierung	

Zu	beachten	 ist	 zunächst	 der	Grundsatz	der	Eigenständigkeit	 der	Bundesregierung	 im	
Verhältnis	 zu	 anderen	 Staatsorganen	 wie	 insbesondere	 dem	 Bundestag.32 	Die	 verfas-
sungsrechtlich	 verankerte	 Eigenständigkeit	 der	 Bundesregierung	 und	 damit	 auch	 der	
Bundeskanzlerin	setzt	voraus,	dass	dieser	ein	eigener	politischer	Gestaltungsspielraum	
zukommt,	und	zwar	nicht	nur	in	inhaltlicher	Hinsicht,	in	Fragen	politischer	Entscheidun-
gen,	sondern	auch	mit	Blick	auf	die	Organisation	der	eigenen	Tätigkeit.	Zu	weitgehende	

	

28	Zur	verfassungsrechtlichen	Verankerung	Sachs,	in:	Sachs	(Hrsg.),	GG,	8.	Aufl.	2018,	Art.	20	Rn.	82	ff.	
29	Vgl.	BVerfGE	68,	1	(86);		
30	Schulze-Fielitz,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	20	(Rechtsstaat)	Rn.	69.	
31	Möllers,	Gewaltengliederung,	2005,	409;	Poscher,	Funktionenordnung	des	Grundgesetzes,	in:	Hoffmann-
Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle	(Hrsg.),	Grundlagen	des	Verwaltungsrechts,	Bd.	I,	2.	Aufl.	2012,	§ 8	Rn.	
38.	
32	Siehe	Schröder,	in:	von	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	62	Rn.	4;	Hermes,	in:	Dreier	(Hrsg.),	
GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	62	Rn.	8;	Oldiges/Brinktrine,	in:	Sachs	(Hrsg.),	GG,	8.	Aufl.	2018,	Art.	62	Rn.	41	
ff.;	Magiera,	 in:	 Schneider/Zeh	 (Hrsg.),	 Parlamentsrecht	 und	 Parlamentspraxis	 in	 der	 Bundesrepublik	
Deutschland,	Bd.	3,	1989,	§	52	Rn.	48	ff.	und	Rn.	76.	
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gesetzliche	Vorgaben	dahingehend,	wie	die	Bundesregierung	und	insbesondere	die	Bun-
deskanzlerin	ihrer	Regierungstätigkeit	nachzugehen	haben,	sind	daher	verfassungsrecht-
lich	problematisch.	Dieser	Gedanke	wird	bekräftigt	durch	die	in	Art.	65	GG	explizit	gere-
gelte	parlamentarische	Verantwortung	der	Bundesregierung	in	Form	der	Verantwortung	
der	 Bundeskanzlerin	 für	 die	 gesamte	 Regierungstätigkeit.33 	Politische	 Verantwortung	
setzt	 eigenverantwortliche	politische	Handlungs-	 und	Gestaltungsspielräume	voraus.34	
Der	Bundesregierung	ist	damit	einerseits	ein	eigenständiger	Bereich	der	Willensbildung	
und	inhaltlichen	politischen	Positionierung	zugestanden.	Andererseits	obliegt	es	der	Bun-
desregierung	und	der	Bundeskanzlerin	zu	entscheiden,	wie	sie	ihre	Politik	kommunizie-
ren	und	sich	positionieren.	Dieser	Gedanke	kommt	in	der	Figur	des	„Kernbereichs	exeku-
tiver	Eigenverantwortung“	zum	Ausdruck,	den	das	Bundesverfassungsgericht	als	Grenze	
parlamentarischer	Kontroll-	und	Einwirkungsbefugnisse	statuiert	und	der	der	Regierung	
einen	„nicht	ausforschbaren	Initiativ-,	Beratungs-	und	Handlungsbereich“	zugesteht.35	

	

b)	Handlungsfähigkeit	und	Funktionsfähigkeit	der	Bundesregierung	

Die	 gesetzliche	 Ausgestaltung	 von	 Einwirkungsmöglichkeiten	 des	 Bundestags	 auf	 die	
Bundesregierung	darf	zudem	die	Handlungs-	und	Funktionsfähigkeit	der	Bundesregie-
rung	nicht	beeinträchtigen.	Damit	ist	einerseits	eine	quantitative	Grenze	bezeichnet,	die	
etwa	die	Anzahl	und	Dauer	parlamentarischer	Sitzungen,	zu	denen	Mitglieder	der	Bun-
desregierung	verpflichtet	werden	können,	einschränkt.	Allgemeingültige	Vorgaben	lassen	
sich	hieraus	freilich	kaum	ableiten.	Andererseits	müssen	Bundesregierung	und	Bundes-
kanzlerin	auch	im	Übrigen	in	der	Lage	sein,	die	ihnen	verfassungsrechtlich	zugewiesenen	
Aufgaben	erfüllen	zu	können.	

	

c)	Kompetenzverteilung	im	Bereich	der	auswärtigen	Beziehungen	

Schließlich	gilt	es,	die	Besonderheiten	im	Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	zu	berücksich-
tigen.	Auch	wenn	die	Frage	der	Organkompetenzverteilung	 in	diesem	Bereich	mangels	
aussagekräftiger	verfassungsrechtlicher	Normierung	(jenseits	von	Art.	59	Abs.	2	GG)	noch	
nicht	abschließend	geklärt	ist,	lässt	sich	festhalten,	dass	die	auswärtige	Gewalt	zwischen	

	

33	Hermes,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	62	Rn.	15	spricht	sogar	von	„Alleinverantwortung“;	
zur	Differenzierung	zwischen	Kanzler-,	Minister-	und	Kabinettsverantwortlichkeit	Schröder,	in:	von	Man-
goldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	62	Rn.	47	ff.	
34	Vgl.	BVerfGE	68,	1	(87).	
35	BVerfGE	137,	185	(234).	
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Bundesregierung	und	Bundestag	aufgeteilt	ist.36	Dabei	kommt	der	Bundesregierung	vor	
allem	eine	politisch-gestaltende	Funktion	zu,	während	der	Bundestag	in	vielfacher	Hin-
sicht	auf	die	Wahrnehmung	seiner	Kontrollfunktion	–	die	freilich	auch	eine	gestaltende,	
die	Regierungstätigkeit	beeinflussende	Komponente	aufweist37	–	verwiesen	ist.38	Daher	
müssen	 einerseits	 effektive	 Kontrollmöglichkeiten	 des	 Parlaments	 bestehen.	 Anderer-
seits	muss	der	Bundesregierung	die	Möglichkeit	einer	funktionsadäquaten	Ausgestaltung	
der	auswärtigen	Beziehungen	möglich	sein.	

Vor	diesem	Hintergrund	erlangen	insbesondere	drei	Überlegungen	Bedeutung:	Erstens	
lässt	sich	dem	Grundgesetz	die	Wertung	entnehmen,	dass	die	Gestaltung	der	auswärtigen	
Beziehungen	grundsätzlich	eine	Kompetenz	der	Bundesregierung	darstellt	und	im	Rah-
men	der	 Interorganbeziehungen	 insofern	die	Handlungsfähigkeit	der	Bundesregierung	
im	Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	gewährleistet	sein	muss.39	In	diesem	Sinne	betont	das	
Bundesverfassungsgericht,	dass	die	Bundesregierung	zwar	auch	im	Bereich	der	auswär-
tigen	Gewalt	der	politischen	Kontrolle	des	Bundestags	unterliegt,	dass	die	Rolle	des	Par-
laments	in	diesem	Bereich	aber	aus	Gründen	der	Funktionsgerechtigkeit	beschränkt	ist.40		

Zweitens	und	damit	zusammenhängend	 lässt	sich	Art.	59	Abs.	2	GG	die	grundsätzliche	
Wertung	entnehmen,	dass	die	parlamentarische	Kontrolle	 im	Bereich	der	auswärtigen	
Gewalt	regelmäßig	in	Form	von	nachträglicher	Kontrolle	–	die	freilich	politische	Vorwir-
kungen	entfalten	kann	–	erfolgt.41	Dem	entspricht	die	Rechtsprechung	des	Bundesverfas-
sungsgerichts	zum	parlamentarischen	Informationsanspruch,	der	zufolge	der	Anspruch	
des	Bundestags	 gegen	die	Bundesregierung	 sich	grundsätzlich	nur	 auf	 abgeschlossene	
Vorgänge	erstreckt.42	Sonderfälle,	wie	das	parlamentarische	Beteiligungsrecht	im	Zusam-
menhang	 mit	 dem	 Einsatz	 bewaffneter	 Streitkräfte,	 stellen	 diesen	 Grundsatz	 nicht	 in	
Frage,	da	sich	die	weitergehenden	Rechte	des	Bundestags	in	diesem	Zusammenhang	aus	

	

36	Vgl.	BVerfGE	104,	151	(210);	121,	135	(162);	131,	152	(195	f.);	Sauer,	Staatsrecht	III,	6.	Aufl.	2020,	§	4	
Rn.	31	ff.;	Calliess,	Staatsrecht	III,	3.	Aufl.	2020,	§	3	Rn.	31	ff.;	Tietje/Nowrot,	Parlamentarische	Steuerung	
und	Kontrolle	des	internationalen	Regierungshandelns	und	der	Außenpolitik,	in:	Morlok/Schliesky/Wie-
felspütz	(Hrsg.),	Parlamentsrecht,	2016,	§	45	Rn.	10.	
37	Klein,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	Stand:	Oktober	2010,	Art.	38	Rn.	42.	
38	BVerfGE	131,	152	(195	f.);	Sauer,	Staatsrecht	III,	6.	Aufl.	2020,	§	4	Rn.	33.	
39	BVerfGE	131,	152	(195	f.);	137	185	(235).	
40	BVerfGE	131,	152	(195	f.);	137,	185	(235);	143,	101	(140).	
41	Tietje/Nowrot,	Parlamentarische	Steuerung	und	Kontrolle	des	internationalen	Regierungshandelns	und	
der	Außenpolitik,	in:	Morlok/Schliesky/Wiefelspütz	(Hrsg.),	Parlamentsrecht,	2016,	§	45	Rn.	13	f.;	Art.	59	
Abs.	2	GG	ist	zudem	nicht	auf	Steuerungsinstrumente	jenseits	völkerrechtlicher	Verträge	(„soft	law“)	an-
wendbar,	siehe	Nettesheim,	in:	Maunz/Dürig,	Stand:	Februar	2020,	Art.	59	Rn.	113	ff.	
42	BVerfGE	67,	100	(139);	110,	199	(215)	
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speziellen	grundgesetzlichen	Regelungen	ergeben	und	das	Bundesverfassungsgericht	ge-
rade	den	wehrverfassungsrechtlichen	Parlamentsvorbehalt	 explizit	 in	Abgrenzung	 zur	
allgemeinen	Kompetenzverteilung	im	Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	entwickelt.43	

Drittens	ist	im	Rahmen	der	Ausgestaltung	des	Interorganverhältnisses	zu	berücksichti-
gen,	dass	 „die	Gestaltung	auswärtiger	Verhältnisse	und	Geschehensabläufe	nicht	allein	
vom	Willen	der	Bundesrepublik	Deutschland	bestimmt	werden	kann,	sondern	vielfach	
von	Umständen	abhängig	ist,	die	sich	ihrer	Bestimmung	entziehen.“44	Die	Handlungsfä-
higkeit	 der	 Bundesrepublik	 auf	 internationaler	 Ebene	 setzt	 eine	 handlungsfähige	 und	
nicht	zu	stark	von	Vorgaben	des	Parlaments	eingeschränkte	Regierung	voraus.45	

Zu	berücksichtigen	ist	dabei	zudem,	dass	die	Art.	23	Abs.	2,	Abs.	3	GG	eine	Spezialregelung	
für	Angelegenheiten	der	Europäischen	Union	darstellen,	die	von	den	allgemeinen	Grunds-
ätzen	der	Kompetenzverteilung	 im	Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	abweicht,	um	dem	
Bundestag	weitergehende	Beteiligungsmöglichkeiten	schon	im	Vorfeld	von	Entscheidun-
gen,	an	denen	die	Bundesrepublik	beteiligt	ist,	zu	geben.	Dahinter	steht	der	Gedanke,	dass	
der	Verlust	an	Einfluss	und	Gestaltung,	den	der	Bundestag	durch	die	Übertragung	von	
Hoheitsgewalt	auf	die	Europäische	Union	erfährt,	durch	die	Mitwirkungsbefugnisse	kom-
pensiert	werden	soll.46	Für	den	Regelungsbereich	des	Gesetzentwurfs	lassen	sich	hieraus	
kaum	Rückschlüsse	ziehen:	Auf	die	internationalen	Treffen,	die	in	Art.	1	des	Gesetzent-
wurfs	in	Bezug	genommen	werden,	finden	Art.	23	Abs.	2,	Abs.	3	GG	keine	Anwendung.	Der	
diesen	Regelungen	zugrunde	liegende	Kompensationsgedanke	trägt	außerhalb	des	Kon-
texts	der	Europäischen	Union	nicht.	Und	auch	auf	die	nach	Art.	2	des	Gesetzentwurfs	ge-
regelten	 Sitzungen	 des	 Europäischen	 Rates	 findet	 nur	 die	 Unterrichtungspflicht	 nach	
Art.	23	Abs.	2	GG	Anwendung,	die	weitergehende	Mitwirkungsbefugnis	des	Bundestags	
nach	Art.	23	Abs.	3	GG	nur	im	Hinblick	auf	Rechtsetzungsakte,	damit	allenfalls	auf	einen	
Teilbereich	der	Treffen	des	Europäischen	Rates.	

	

3.	Würdigung	des	Gesetzentwurfs	

Im	Lichte	dieser	Maßstäbe	bestehen	erhebliche	verfassungsrechtliche	Bedenken	gegen-
über	der	im	Gesetzentwurf	verankerten	Pflicht	der	Bundeskanzlerin	zur	Abgabe	von	Re-
gierungserklärungen	im	Zusammenhang	mit	internationalen	Treffen.	

	

	

43	Siehe	BVerfGE	90,	286	(381	ff.);	140,	169	(189).	
44	Vgl.	BVerfGE	143,	101	(153).	
45	Tietje/Nowrot,	Parlamentarische	Steuerung	und	Kontrolle	des	internationalen	Regierungshandelns	und	
der	Außenpolitik,	in:	Morlok/Schliesky/Wiefelspütz	(Hrsg.),	Parlamentsrecht,	2016,	§	45	Rn.	16.	
46	Wollenschläger,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	23	Rn.	109;	BVerfGE	131,	152	(201).	
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a)	Die	Bundeskanzlerin	als	Adressatin		

Dass	der	Gesetzentwurf	explizit	die	Bundeskanzlerin	und	nicht	die	Bundesregierung	als	
Verpflichtete	zur	Abgabe	einer	Regierungserklärung	vorsieht,	erscheint	zwar	ungewöhn-
lich,47	ist	 aber	 nicht	 von	 vorneherein	 verfassungsrechtlich	 ausgeschlossen.	 Art.	 65	 GG	
weist	der	Bundeskanzlerin	innerhalb	der	Bundesregierung	eine	herausragende	Stellung	
zu	und	betont	zugleich	ihre	Verantwortung	gegenüber	dem	Bundestag.	Soweit	die	Bun-
deskanzlerin	persönlich	an	internationalen	Treffen	teilnimmt,	erscheint	es	zudem	sach-
gerecht,	dass	der	Bundestag	seine	Kontrollfunktion	ihr	gegenüber	wahrnimmt	und	ver-
sucht,	Einfluss	auf	sie	zu	nehmen.	

	

b)	Gewährleistung	der	Arbeitsfähigkeit	

Die	Arbeitsfähigkeit	der	Bundeskanzlerin	wird	durch	die	gesetzliche	Regelung	nicht	über-
mäßig	eingeschränkt.	Dies	wäre	erst	dann	der	Fall,	wenn	die	Zahl	der	angesetzten	Vor-	
und	Nachbereitungsdebatten	ein	Ausmaß	annähme,	das	die	Arbeitsfähigkeit	der	Bundes-
kanzlerin	ernsthaft	gefährden	würde.	Vor	dem	Hintergrund,	dass	die	Bundeskanzlerin	oh-
nehin	aufgrund	eigener	politischer	Entscheidung	Erklärungen	im	Bundestag	zu	internati-
onalen	Treffen	abgibt,	und	mit	Blick	darauf,	dass	der	Gesetzentwurf	sich	auf	eine	über-
schaubare	Anzahl	 solcher	Treffen	 beschränkt,	 kann	nicht	 davon	 ausgegangen	werden,	
dass	der	Gesetzentwurf	das	verfassungsrechtlich	zulässige	Maß	überschreitet.	

	

c)	Pflicht	zur	Abgabe	einer	Regierungserklärung	

Als	verfassungsrechtlich	problematisch	erweist	sich	der	Gesetzentwurf	allerdings	inso-
fern,	als	er	die	Bundeskanzlerin	nicht	nur	dazu	verpflichtet,	im	Bundestag	zu	erscheinen,	
sondern	ihr	auch	eine	„Regierungserklärung“	abverlangt.	Das	Grundgesetz	weist	der	Bun-
deskanzlerin	eine	herausragende	Stellung	im	parlamentarischen	Regierungssystem	zu.	In	
der	 Kompetenz	 zur	 Bestimmung	 der	 „Richtlinien	 der	 Politik“	 nach	 Art.	65	 Satz	 1	 GG	
kommt	diese	Stellung	prägnant	zum	Ausdruck.48	Die	damit	der	Bundeskanzlerin	zukom-
mende	Teilhabe	an	der	politischen	Staatsleitung49	erstreckt	sich	sowohl	auf	politische	In-

	

47	Insbesondere	die	zahlreichen	gesetzlich	begründeten	Berichtspflichten	gegenüber	dem	Bundestag	sehen	
regelmäßig	die	Bundesregierung	als	Adressatin	vor,	siehe	etwa	§	2	Abs.	3	FluglärmG;	§	28	Abs.	3h	SGB	IV;	
§	10	Abs.	1	SGV	XI;	§	37g	BImSchG	sowie	verschiedene	Vorschriften	des	Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetzes;	zur	verfassungsrechtlichen	Zulässigkeit	Klein,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	Stand:	März	2004,	Art.	43	Rn.	
116.	Die	verfassungsrechtlich	vorgesehenen	Berichtspflichten	(Art.	13	Abs.	6	S.	1;	Art.	53	S.	3;	Art.	53a	Abs.	
2;	Art.	115f	Abs.	2	GG)	entfalten	insofern	keine	Sperrwirkung.	
48	Hermes,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	65	Rn.	15.	
49	Vgl.	Oldiges/Brinktrine,	in:	Sachs	(Hrsg.),	GG,	8.	Aufl.	2018,	Art.	62	Rn.	27.	



	 17	

halte	als	auch	auf	die	Form	der	Politik	und	ihre	Kommunikation.	Jenseits	spezifischer	ver-
fassungsrechtlich	begründeter	Vorgaben	obliegt	 es	daher	der	Bundeskanzlerin	 zu	ent-
scheiden,	auf	welche	Weise	und	in	welchen	Formaten	sie	ihrer	Regierungstätigkeit	nach-
geht	und	wie	sie	ihre	Politik	kommuniziert.	

Vor	diesem	Hintergrund	stößt	eine	gesetzliche	Vorgabe	zur	Art	und	Weise,	wie	die	Bun-
deskanzlerin	die	Regierungspolitik	mit	Blick	auf	internationale	Treffen	im	Bundestag	vor-
stellen	muss,	auf	verfassungsrechtliche	Bedenken.	Zwar	handelt	es	sich	bei	der	„Regie-
rungserklärung“	weder	um	einen	rechtlichen	Begriff	noch	um	eine	rechtlich	vorgesehene	
spezifische	Handlungsform.	Gleichwohl	hat	sie	sich	in	der	Praxis	zu	einem	spezifischen	
politischen	 Instrument	entwickelt,	 von	dem	alle	Bundeskanzler	Gebrauch	gemacht	ha-
ben.50	Mit	einer	„Regierungserklärung“	setzt	die	Bundeskanzlerin	einen	besonderen	poli-
tischen	Akzent.	Die	Wahl	dieses	politischen	Formats	kommuniziert,	dass	es	sich	um	für	
die	Regierungspolitik	bedeutsame	Themen	handelt.	Regierungserklärungen	 ziehen	be-
sondere	mediale	Aufmerksamkeit	auf	sich	und	finden	öffentliche	Beachtung.51		

Vor	diesem	Hintergrund	fällt	die	Entscheidungsbefugnis	darüber,	ob,	zu	welchem	Thema	
und	 in	welchem	Kontext	 die	 Bundeskanzlerin	 eine	Regierungserklärung	 abgibt,	 in	 die	
ausschließliche	Kompetenzsphäre	der	Bundeskanzlerin.	Aufgrund	der	Bedeutung	dieses	
Instruments	für	die	Wahrnehmung	ihrer	Befugnisse	und	die	Ausgestaltung	ihrer	Politik	
führte	eine	Mitbestimmung	hierüber	durch	andere	Organe	zu	einem	„Mitregieren	Dritter	
bei	Entscheidungen	(...),	die	in	der	alleinigen	Kompetenz	der	Regierung	liegen“,	was	nach	
der	Rechtsprechung	des	Bundesverfassungsgerichts	eine	Umschreibung	für	den	„Kernbe-
reich	exekutiver	Eigenverantwortung“	darstellt,	der	dem	kontrollierenden	Zugriff	ande-
rer	Organe	entzogen	ist.52	Dies	gilt	 insbesondere	vor	dem	Hintergrund,	dass	die	Regie-
rungserklärung	sowohl	verfassungsrechtlich	als	auch	politisch	als	wesentliches	 Instru-
ment	zur	Ausübung	der	nach	Art.	65	Satz	1	GG	der	Bundeskanzlerin	zukommenden	Richt-
linienkompetenz	angesehen	wird.53	

	

	

50	Ausführliche	Darstellung	bei	Stüwe,	Die	Rede	des	Kanzlers,	2005.	
51	Siehe	Schürmann,	Plenardebatte,	in:	Morlok/Schliesky/Wiefelspütz	(Hrsg.),	Parlamentsrecht,	2016,	§	20	
Rn.	14.	
52	BVerfGE	110,	199	(214	f.);	anknüpfend	an	BVerfGE	67,	100	(139).	
53	Schröder,	 in:	v.	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	65	Rn.	18;	Herzog,	 in:	Maunz/Dürig,	GG,	
Stand:	Oktober	2008,	Art.	65	Rn.	16;	Epping,	in:	Hillgruber/Epping	(Hrsg.),	BeckOK-GG,	Stand:	15.11.2020,	
Art.	65	Rn.	3	und	Rn.	5;	Busse,	GO-BReg,	3.	Online-Aufl.	2018,	§	1	Rn.	7.	
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d)	Abweichung	von	der	Kompetenzverteilung	im	Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	

Verfassungsrechtlich	bedenklich	erscheint	der	Gesetzentwurf	zudem	insofern,	als	er	von	
der	Ausgestaltung	des	Interorganverhältnisses	im	Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	durch-
aus	 signifikant	 abweicht.	 Das	 Bundesverfassungsgericht	 betont	 in	 diesem	 Zusammen-
hang	den	weit	bemessenen	Spielraum	der	Regierung	zu	eigenverantwortlicher	Aufgaben-
wahrnehmung.54	Gerade	 im	 Vorfeld	 internationaler	 Zusammenkünfte	 erscheint	 ein	 zu	
weitgehender	Einfluss	des	Parlaments	auf	die	Entscheidung	der	Bundesregierung	und	der	
Bundeskanzlerin,	ob	und	wie	sie	sich	öffentlich	erklären	und	die	deutsche	Position	und	
Verhandlungsspielräume	offenlegen	will,	bedenklich.	Er	rückt	die	Rolle	des	Bundestags	
in	die	eines	„Mitregierens“,	was	nach	der	Rechtsprechung	des	Bundesverfassungsgerichts	
ausgeschlossen	sein	soll.55	Der	Gesetzentwurf	entfernt	sich	insofern	von	der	grundgesetz-
lichen	Wertung,	dass	sich	die	Rolle	des	Bundestags	in	auswärtigen	Angelegenheiten	re-
gelmäßig	auf	eine	nachträgliche	Kontrolle	beschränkt.	Er	dehnt	die	verfassungsrechtlich	
verankerten	Instrumente	politischer	Kontrolle,	deren	Bedeutung	im	Zusammenhang	mit	
dem	auswärtigen	Handeln	der	Regierung	auch	das	Bundesverfassungsgericht	zu	Recht	
betont,56	erheblich	aus.	In	der	Sache	nähert	er	die	Einwirkungsmöglichkeiten	des	Bundes-
tags	 auf	 die	 Bundesregierung	 in	 auswärtigen	Angelegenheiten	 damit	 dem	besonderen	
und	differenzierenden	Regime,	das	Art.	23	Abs.	2,	Abs.	3	GG	für	Angelegenheiten	der	Eu-
ropäischen	Union	etabliert,	an,	für	das	bekanntlich	1992	eine	Verfassungsänderung	für	
erforderlich	gehalten	wurde.	

	

4.	Zwischenergebnis	

Die	 gesetzliche	Verankerung	einer	Pflicht	der	Bundeskanzlerin	 zur	Abgabe	von	Regie-
rungserklärungen	zu	bestimmten	 internationalen	Treffen	erweist	sich	als	verfassungs-
rechtlich	bedenklich	vor	dem	Hintergrund	des	durch	den	Grundsatz	der	Gewaltenteilung	
geprägten	Interorganverhältnisses	zwischen	Bundestag	und	Bundesregierung	bzw.	Bun-
deskanzlerin.	Es	greift	zu	sehr	in	die	politischen	Handlungs-	und	Gestaltungsspielräume	
von	Bundesregierung	bzw.	Bundeskanzlerin	ein	und	weicht	zudem	von	der	grundgesetz-
lich	vorgezeichneten	Kompetenzverteilung	zwischen	Bundesregierung	und	Bundestag	im	
Bereich	der	auswärtigen	Gewalt	ab.	

	

	

54	BVerfGE	131,	152	(195).	
55	Vgl.	BVerfGE	110,	199	(214	f.).	
56	BVerfGE	131,	152	(196).	



	 19	

IV.	Selbstbindung	des	Bundestags	durch	Parlamentsgesetz	

Der	Gesetzentwurf	erweist	sich	zudem	insofern	als	verfassungsrechtlich	bedenklich,	als	
er	 eine	 Pflicht	 des	 Bundestags	 begründet,	 unter	 bestimmten	 Voraussetzungen	 zu	 be-
stimmten	Themen	Debatten	von	einer	bestimmten	Mindestdauer	abzuhalten.	Damit	be-
rührt	 der	 Gesetzentwurf	 einen	 Kern	 der	 verfassungsrechtlich	 gewährleisteten	 Parla-
mentsautonomie57	als	Recht	des	Parlaments	seine	Organisation	und	Arbeitsweise	selbst	
zu	 bestimmen. 58 	Die	 Parlamentsautonomie	 erstreckt	 sich	 insbesondere	 auf	 den	 Ge-
schäftsgang	 des	 Parlaments	 und	 darauf,	 wie	 der	 Bundestag	 seine	 Funktionen	 wahr-
nimmt.59	Der	Gesetzentwurf	 schränkt	 insofern	zumindest	die	Befugnis	des	Bundestags	
ein,	frei	über	seine	Tagesordnung	zu	entscheiden	–	sei	es	durch	Vereinbarung	im	Ältes-
tenrat	(§	20	Abs.	1	GOBT),	sei	es	durch	Beschluss	des	Bundestags.	Mit	Blick	auf	die	Nach-
bereitungsdebatten	legt	der	Gesetzentwurf	die	Entscheidung	über	die	Durchführung	ei-
ner	solchen	Debatte	in	die	Hände	einer	Parlamentsminderheit	und	weicht	auch	insofern	
von	der	Zuweisung	der	Befugnis	zur	Entscheidung	über	den	Geschäftsgang	an	das	Parla-
ment	insgesamt	ab.	

In	dem	grundlegenden	Streit	darüber,	ob,	unter	welchen	Voraussetzungen	und	 in	wel-
chem	Ausmaß	der	Gesetzgeber	zur	Regelung	parlamentsinterner	Abläufe	befugt	ist,60	hat	
das	Bundesverfassungsgericht	angenommen,	dass	eine	gesetzliche	Regelung	dann	zuläs-
sig	sein	soll,	„wenn	das	Gesetz	–	auch	seine	Aufhebung	–	nicht	der	Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	der	Kern	der	Geschäftsordnungsautonomie	des	Bundestages	nicht	be-
rührt	wird	und	überdies	gewichtige	sachliche	Gründe	dafür	sprechen,	die	Form	des	Ge-
setzes	zu	wählen“.61	Gewichtige	Gründe	sprechen	insofern	für	eine	gesetzliche	Regelung	
im	Gegensatz	zu	einer	Regelung	in	der	Geschäftsordnung	des	Bundestags,	als	der	Gesetz-
entwurf	 nicht	 allein	 das	 parlamentsinterne	 Verfahren	 regeln,	 sondern	 darüber	 hinaus	
Verpflichtungen	der	Bundeskanzlerin	begründen	will,	was	durch	die	Geschäftsordnung	
allein	nicht	möglich	wäre.62	Allerdings	reicht	diese	Überlegung	nur	so	weit,	wie	es	 tat-
sächlich	um	die	Regierungserklärung	der	Bundeskanzlerin	geht.	Die	anschließende	De-
batte	im	Bundestag	und	vor	allem	ihre	Mindestdauer	bedürften	keiner	zwingenden	ge-
setzlichen	Regelung.	Da	mit	der	Entscheidung	über	die	Tagesordnung,	die	vom	Parlament	

	

57	Zur	verfassungsrechtlichen	Grundlage	Schliesky,	in:	v.	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	40	
Rn.	6.	
58	BVerfGE	130,	318	(348);	Morlok,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	3.	Aufl.	2015,	Art.	40	Rn.	5.	
59	BVerfGE	130,	318	(348	f.).	
60	Klein,	in:	Maunz/Dürig,	GG,	Stand:	November	2018,	Art.	40	Rn.	77	f.;	Morlok,	in:	Dreier	(Hrsg.),	GG,	Bd.	II,	
3.	Aufl.	2015,	Art.	40	Rn.	15	f.;	Schliesky,	in:	v.	Mangoldt/Klein/Starck,	GG,	7.	Aufl.	2018,	Art.	40	Rn.	23	f.	
61	BVerfGE	70,	324	(361).	
62	Dazu	m.w.N.	Gärditz,	Die	Reform	der	Regierungsbefragung	im	Deutschen	Bundestag,	DVBl.	2019,	1298	
(1302	f.);	a.A.	von	Achenbach,	Reform	der	Regierungsbefragung	 im	Bundestag,	Der	Staat	58	(2019),	325	
(328	ff.).	
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zu	behandelnden	Themen	und	die	Verteilung	der	Beratungszeit	über	einzelne	Punkte	der	
Tagesordnung	durchaus	Kerngehalte	der	Parlamentsautonomie	betroffen	sind	und	kraft	
gesetzlicher	Regelung	einer	Entscheidung	des	Parlaments	nach	Maßgabe	der	Geschäfts-
ordnung	entzogen	werden,	bestehen	auch	insofern	verfassungsrechtliche	Bedenken	ge-
genüber	dem	Gesetzentwurf.	

	

V.	Zusammenfassung	der	wesentlichen	Ergebnisse	

1. Die	 im	Gesetzentwurf	vorgesehene	Verpflichtung	der	Bundeskanzlerin,	vor	und	auf	
Verlangen	einer	parlamentarischen	Minderheit	auch	nach	bestimmten	internationa-
len	Treffen	eine	Regierungserklärung	im	Bundestag	abzugeben,	lässt	sich	nicht	auf	die	
verfassungsrechtlich	 verankerten	 Informations-,	 Kontroll-	 und	 Mitwirkungsbefug-
nisse	des	Bundestags	gegenüber	der	Bundesregierung	stützen.	

2. Dem	Gesetzgeber	steht	es	grundsätzlich	frei,	das	Interorganverhältnis	zwischen	Bun-
destag	und	Bundesregierung	gesetzlich	auszugestalten.	Er	muss	sich	dabei	im	Rahmen	
der	 grundgesetzlichen	 Vorgaben	 zur	 Kompetenzverteilung	 zwischen	 den	 Verfas-
sungsorganen	halten.	Grenzen	ergeben	sich	aus	dem	Grundsatz	der	Gewaltenteilung,	
der	die	Eigenständigkeit	und	politische	Gestaltungsfähigkeit	der	Bundesregierung	so-
wie	ihre	Handlungsfähigkeit	und	Funktionsfähigkeit,	insbesondere	unter	den	beson-
deren	Bedingungen	der	auswärtigen	Beziehungen,	gewährleistet.	

3. Der	Gesetzentwurf	sieht	sich	insofern	erheblichen	verfassungsrechtlichen	Bedenken	
ausgesetzt,	als	er	die	Eigenständigkeit	und	Gestaltungsfreiheit	der	Bundeskanzlerin	
durch	eine	Pflicht	zur	Abgabe	von	Regierungserklärungen	einschränkt.	Verfassungs-
rechtliche	Zweifel	bestehen	zudem	im	Hinblick	auf	die	Verschiebung	des	Interorgan-
verhältnisses	 zwischen	 Bundestag	 und	 Bundesregierung	 bzw.	 Bundeskanzlerin	 im	
Rahmen	der	auswärtigen	Gewalt.	

4. Schließlich	erweist	sich	auch	die	im	Gesetzentwurf	vorgeschlagene	Selbstbindung	des	
Bundestags	dahingehend,	dass	er	unter	bestimmten	Voraussetzungen	zu	bestimmten	
Themen	Debatten	von	einer	bestimmten	Dauer	halten	muss,	als	verfassungsrechtlich	
bedenklich.	

	

    

Hamburg,	den	22.	Februar	2021	 	 	 	 gez.	Prof.	Dr.	Mehrdad	Payandeh	
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Univ.-Prof. Dr. Karsten Schneider       24. Februar 2021 
 
 
 
 
Zur Vorbereitung der Anhörung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-

ordnung des Deutschen Bundestages am 25. Februar 2021 zum Gesetzentwurf der Abgeord-

neten Dr. Marco Buschmann, Stephan Thomae, Grigorios Aggelidis, Christine Aschenberg-

Dugnus, Jens Beeck, Nicola Beer, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Britta Katharina Dass-

ler, Dr. Marcus Faber, Otto Fricke, Katrin Helling-Plahr, Katja Hessel, Manuel Höferlin, Rein-

hard Houben, Ulla Ihnen, Olaf in der Beek, Thomas L. Kemmerich, Pascal Kober, Carina Konrad, 

Konstantin Kuhle, Ulrich Lechte, Oliver Luksic, Till Mansmann, Alexander Müller, Roman Mül-

ler- Böhm, Bernd Reuther, Matthias Seestern-Pauly, Judith Skudelny, Bettina Stark- Watzinger, 

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Benjamin Strasser, Katja Suding, Nicole Westig, Katha-

rina Willkomm und der Fraktion der FDP sowie der Abgeordneten Agnieszka Brugger, Britta 

Haßelmann, Margarete Bause, Dr. Franziska Brantner, Kai Gehring, Uwe Kekeritz, Katja Keul, 

Dr. Tobias Lindner, Omid Nouripour, Cem Özdemir, Claudia Roth (Augsburg), Manuel Sarrazin, 

Dr. Frithjof Schmidt, Jürgen Trittin, Ottmar von Holtz, Luise Amtsberg, Dr. Irene Mihalic, 

Dr. Konstantin von Notz, Filiz Polat, Dr. Manuela Rottmann, Tabea Rößner und der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei 

internationalen Entscheidungsprozessen – BT-Drs. 19/11151 gebe ich folgende Stellung-

nahme ab:  

 

• Der verfassungsrechtliche Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Deutschem Bundes-

tag und Bundesregierung bei internationalen Entscheidungsprozessen lässt die kon-

kretisierende Ausgestaltung durch einfaches Recht grundsätzlich zu. 

• Der eingängige Name des Gesetzentwurfs ist missverständlich. Der Grundsatz der Ge-

waltenteilung nimmt in der Verfassungswirklichkeit eine ambivalente Funktion ein. Er 

ist nicht nur Grund, sondern auch Grenze parlamentarischer Rechte, lässt sich also 

nicht unidirektional optimieren.  

• Zwischen dem Wortlaut der Bestimmungen des Gesetzentwurfs und seiner Begrün-

dung bestehen erhebliche Differenzen. Dass die – teilweise sehr ambitionierten – An-

nahmen der Entwurfsbegründung durch die zurückhaltenden Formulierungen des 
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vorliegenden Entwurfs eingelöst werden könnten, ist jedenfalls nicht ohne Weiteres 

erkennbar. 

• Eine verfassungskonforme Anwendung der Bestimmungen des Entwurfs ist auf der 

Grundlage des Wortlauts seiner Regelungen möglich. 

• Die Bestimmungen lassen sich zwar als gesetzliche Fixierung eines zusätzlichen Forma-

tes für „Verfahren und Form der Information bzw. Unterrichtung“ deuten. Die Begrün-

dung neuartiger Informations-, Unterrichtungs- oder Mitwirkungsrechte legt der 

Wortlaut der Regelungen indes nicht nahe.  

• Der verfassungsrechtlich bemerkenswerteste Aspekt des Entwurfs liegt in der struktu-

rierten und verkoppelten Kombination aus Vorbereitungsdebatte und Nachberei-

tungsdebatte. Hierzu stellt sich die Frage, ob normativ stabilisierte und institutionell 

verfestigte pseudo-„Rechtfertigungsformate“ unterhalb der Schwelle echter Berück-

sichtigungspflichten, deren rechtliche Handhabung echte Rechtfertigungslasten zu-

weisen würde, verfassungsrechtlich analog zu Mitwirkungsrechten einzustufen sein 

könnten. Bei einer solchen Einordnung wäre die Regelung verfassungswidrig. 

• Die erstmalige verbindliche Etablierung von Mindestbefassungszeiträumen (und damit 

verbunden: die abstrakte und vertypte Zuweisung parlamentarischer Aufmerksam-

keit) stellt eine partielle Abkehr von einem bisherigen, überparteilichen Konsens in be-

stimmten Geschäftsordnungsfragen dar. Auch mit Blick auf ein anhängiges Organ-

streitverfahren würde der Deutsche Bundestag mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

von einem bereits eingenommenen Rechtsstandpunkt nicht unerheblich abweichen.       
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I.  Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit zwischen Deut-

schem Bundestag und Bundesregierung im Bereich internationaler Entscheidungs-

prozesse 

 

1. Der vorliegende Gesetzentwurf zielt im Kern auf eine Änderung und Ergänzung der institu-

tionellen Architektur1 und derjenigen Mechanismen, die bisher die Zusammenarbeit von Bun-

desregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union und 

sonstiger internationaler Beziehungen („internationale Entscheidungsprozesse“2) ausgestal-

ten und konkretisieren.  

 

2. Die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag bei internationalen 

Entscheidungsprozessen unterliegt einer Vielzahl verfassungsrechtlicher Anforderungen und 

Grundsätze, die teilweise beiderseitig aufeinander bezogen sind, die sich teilweise ergänzen 

und die im Übrigen teilweise in wechselseitigen verfassungsrechtlichen Spannungsverhältnis-

sen stehen. Zu den wesentlichen verfassungsrechtlichen Gewährleistungen, die im Zusam-

menhang mit internationalen Entscheidungsprozessen dauerhaft zu beachten sind, zählen na-

mentlich: 

• Zustimmungs- und Mitwirkungsrechte des Deutschen Bundestages,3 

• Informations- bzw. Unterrichtungsrechte des Deutschen Bundestages,4 

• Informations- bzw. Unterrichtungspflichten der Bundesregierung,5  

• Anforderungen an Verfahren und Form der Information bzw. Unterrichtung (ein-

schließlich des Grundsatzes der Schriftlichkeit der Unterrichtung),6 

• der Grundsatz der Gewaltenteilung als Grenze der Informations- und Unterrichtungs-

pflicht (einschließlich des Schutzes vor informatorischen Eingriffen in den Bereich exe-

kutiver Entscheidungsvorbereitung7),8 

 
1 Vgl. den Begriff in BVerfGE 131, 152 (198). 
2 Vgl. den Begriff im Titel des Gesetzentwurfs. 
3 Vgl. BVerfGE 90, 286 (Leitsatz 3a); 129, 124 (178 f.); 131, 152 (198).  
4 Vgl. BVerfGE 131, 152 (198). 
5 Vgl. BVerfGE 131, 152 (Leitsätze 2-4); Schorkopf in Bonner Kommentar GG, 211. Aktualisierung (April 2021), 
Art. 23 Rn. 194 ff. 
6 Vgl. BVerfGE 131, 152 (213 ff.). 
7 Vgl. BVerfGE 137, 186 (234 f.). 
8 Vgl. BVerfGE 124, 78 (120); 131, 152 (206); 137, 185 (233 ff.); 143, 101 (136 Rn. 117). 
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• Grundsatz der Gewaltenteilung als Grund des parlamentarischen Informationsrechts,9   

• Integrität des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung,10 

• Integrität der außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der Bundesregie-

rung,11  

• Grundsatz der Nichtexistenz eines aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten allumfas-

senden Parlamentsvorbehalts,12   

• Grundsatz parlamentarischer Öffentlichkeit als Ausprägung des Demokratieprinzips,13 

• Integrität der Kontrollfunktion des Parlaments (als Verwirklichung des Grundsatzes 

der Gewaltenteilung),14 

• Grundsatz der Begrenzung der Kontrollkompetenz des Deutschen Bundestages auf 

bereits abgeschlossene Vorgänge,15 

• Prinzip der Unterscheidung zwischen parlamentarischer Mitwirkung einerseits und 

parlamentarischer Kontrolle andererseits,16 

• Grundsatz der Begrenzung parlamentarischer Mitwirkungsrechte auf verfassungs-

rechtlich ausdrücklich vorgesehene Rechte (als Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gewaltenteilung),17 

 

3. Bemerkenswert und beachtlich mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf ist hierbei 

insbesondere die funktionale Relevanz des Grundsatzes der Gewaltenteilung, der aus verfas-

sungsrechtlicher Sicht, jedenfalls nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts, sowohl einen Grund als auch eine Grenze parlamentarischer Mitwirkungsrechte bei in-

ternationalen Entscheidungsprozessen bildet (Zweidimensionalität des Grundsatzes der Ge-

waltenteilung). Die Zweidimensionalität des Grundsatzes der Gewaltenteilung schließt es aus, 

eindimensionale Optimierungen in Richtung zusätzlicher Mitwirkungsrechte unmittelbar mit 

und aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung zu begründen. Ein weiterer Ausbau parlamenta-

rischer Mitwirkungsrechte – über den derzeitigen status quo hinaus – optimiert also nicht 

 
9 Vgl. BVerfGE 137, 185 (233). 
10 Vgl. BVerfGE 131, 152 (206); 137, 185 (234). 
11 Vgl. BVerfGE 137, 185 (235); 131, 152 (195 f., 208 f.). 
12 Vgl. BVerfGE 49, 89 (124 ff.); 68, 1 (87); 131, 152 (195 f.); 137, 185 (236). 
13 Vgl. Vgl. BVerfGE 131, 152 (204 ff.). 
14 Vgl. BVerfGE 67, 100 (130); 110, 199 (218 f.); 124, 78 (121); 131, 152 (205); 137, 185 (232 ff.); 143, 101 
(133 Rn. 107). 
15 Vgl. BVerfGE 137, 185 (234 f.). 
16 Vgl. BVerfGE 137, 185 (236). 
17 Vgl. BVerfGE 137, 185 (236). 
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ohne Weiteres den Grundsatz der Gewaltenteilung, weil neue Mitwirkungsrechte den Grund-

satz der Gewaltenteilung immer auch in seiner begrenzenden Funktion berühren und poten-

tiell beeinträchtigen. Daraus ergibt sich zugleich, dass zusätzliche parlamentarische Mitwir-

kungsrechte den Grundsatz der Gewaltenteilung auch nicht ohne Weiteres „sichern“ können, 

weil und soweit die zusätzlichen Mitwirkungsrechte den Grundsatz der Gewaltenteilung in 

seiner begrenzenden Funktion beeinträchtigen.  

 

4. Diese Ambivalenz des Grundsatzes der Gewaltenteilung, der zusätzliche parlamentarische 

Mitwirkungsrechte weder automatisch als seine eigene Optimierung noch zwangsläufig als 

seine eigene Sicherung einordnet, sondern parlamentarische Mitwirkungsrechte dauerhaft in 

einem zweipoligen normativen Spannungsverhältnis bewahrt, muss verfassungsrechtlich zur 

Kenntnis genommen werden. Denn Gesetzgebung unterhalb der Schwelle einer Verfassungs-

änderung vermag an dieser normativen Folie nichts zu ändern.  

 

5. Die skizzierte Ambivalenz des Grundsatzes der Gewaltenteilung ist kein ephemeres Detail 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sondern eng verknüpft mit weiteren nor-

mativen Grundsätzen, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls 

von herausgehobener Bedeutung sind: So schließt insbesondere der Grundsatz der Nichtexis-

tenz eines aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten allumfassenden Parlamentsvorbehalts18 

verbindlich aus, neue parlamentarische Mitwirkungsrechte ohne Weiteres auf das Demokra-

tieprinzip zu stützen und den Grundsatz der Gewaltenteilung damit gleichsam verfassungsim-

manent auf Räder zu setzen. Positiv formuliert – und gewissermaßen als Zwillingsidee zum 

gerade genannten Grundsatz einzuordnen – ist der ergänzende Grundsatz der Begrenzung 

parlamentarischer Mitwirkungsrechte auf verfassungsrechtlich ausdrücklich vorgesehene 

Rechte. Dieser Grundsatz, den die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts interessan-

terweise ebenfalls als Verwirklichung des Grundsatzes der Gewaltenteilung einstuft, belegt 

eindrücklich, dass die verfassungsrechtliche Ambivalenz des Grundsatzes der Gewaltenteilung 

thematisch breit verwurzelt ist. 

 

6. Auch die Kontrollfunktion des Parlaments steht verfassungsrechtlich in einem nicht-trivia-

len Verhältnis zum Grundsatz der Gewaltenteilung: Zwar verwirklicht die Integrität der 

 
18 Vgl. BVerfGE 49, 89 (124 ff.); 68, 1 (87); 131, 152 (195 f.); 137, 185 (236). 
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Kontrollfunktion des Parlaments ebenfalls den Grundsatz der Gewaltenteilung.19 Aber auch 

hieraus folgen keine parlamentarischen Mitwirkungsrechte. Denn parlamentarische Mitwir-

kung einerseits und parlamentarische Kontrolle andererseits sind verfassungsrechtlich unter-

schiedliche Konzepte, die sich zwar ergänzen, dabei aber inhaltlich nicht konvergieren. Selbst 

wenn aus einer politischen Teilnehmerperspektive die Idee einer nachgelagerten parlamen-

tarischen Kontrolle prospektiv (mit-)handlungsleitend wirken mag – etwa indem die spätere 

parlamentarische Öffentlichkeit und damit zusammenhängende politische Rechtfertigungsde-

siderate antizipiert und womöglich handlungsleitend vermieden werden durch Verengung der 

politischen Entscheidungskorridore – , sind gleichwohl unter verfassungsrechtlichen Gesichts-

punkten parlamentarische Mitwirkungsrechte einerseits und parlamentarische Kontrolle an-

dererseits deutlich zu unterscheiden. Denn parlamentarische Verantwortung setzt Mitwir-

kung voraus, wohingegen die nachgelagerte Kontrollfunktion keine Verantwortung für die be-

reits abgeschlossenen Sachverhalte impliziert, sondern der Kontrolle exekutivischer Verant-

wortung dient. Die parlamentarische Kontrolle exekutivischer Verantwortung erweist sich da-

bei keineswegs als Minus zur parlamentarischen Verantwortung, sondern als Aliud. Die um-

fassende parlamentarische Kontrollfunktion, die nicht ergänzt wird durch umfassende parla-

mentarische Verantwortung in Gestalt umfassender Mitwirkung, belegt also kein Defizit par-

lamentarischer Verantwortung, sondern ist Ausprägung der Gewaltenteilung.      

 

7. Orthogonal sowohl zu parlamentarischer Mitwirkung als auch zu parlamentarischer Kon-

trolle liegt der Grundsatz der parlamentarischen Öffentlichkeit als Ausprägung des Demo-

kratieprinzips.20 Die parlamentarische Öffentlichkeit dient dem Demokratieprinzip bereits 

dann, wenn sich die parlamentarische Beratung, sei es mitwirkend oder kontrollierend, auf 

das Entscheidungsverhalten der Bundesregierung bezieht.21  

 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts betont nachdrücklich die demokratischen 

Aspekte der parlamentarischen Öffentlichkeit: Der Deutsche Bundestag trifft seine Entschei-

dungen grundsätzlich im Plenum und in öffentlicher Beratung.22 Dieses öffentliche Verhandeln 

von Argument und Gegenargument öffnet Diskursräume für öffentliche Debatte und 

 
19 Vgl. BVerfGE 67, 100 (130); 110, 199 (218 f.); 124, 78 (121); 131, 152 (205); 137, 185 (232 ff.); 143, 101 
(133 Rn. 107). 
20 Vgl. BVerfGE 131, 152 (204 ff.). 
21 Vgl. BVerfGE 131, 152 (205). 
22 Vgl. BVerfGE 130, 318 (342, 350); 131, 152 (204 f.). 
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öffentliche Diskussion, mithin für wesentliche Elemente des demokratischen Parlamentaris-

mus.23 Gleichzeitig und zusätzlich eröffnet das im parlamentarischen Verfahren nach Art. 42 

Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistete Maß an Öffentlichkeit der Auseinandersetzung und Entschei-

dungssuche Möglichkeiten eines Ausgleichs widerstreitender Interessen, die sich bei einem 

weniger transparenten Vorgehen jedenfalls nicht in gleichem Umfang ergäben.24 Namentlich 

im europäischen – aber auch im übrigen internationalen – Kontext stärkt die öffentliche par-

lamentarische Willensbildung die Responsivität exekutivischer Entscheidungen für die Inte-

ressen und Überzeugungen der Bürger.25  

 

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unterstreicht – empirisch überzeugend – 

die (zusätzliche) Kontrolldimension, die sich aus der parlamentarischen Öffentlichkeit ergibt: 

Denn die Öffentlichkeit der Beratung schafft die Voraussetzungen für eine Kontrolle durch die 

Bürger.26 

 

Die Orthogonalität der parlamentarischen Öffentlichkeit sowohl zu parlamentarischer Mitwir-

kung als auch zu parlamentarischer Kontrolle bedeutet, dass die parlamentarische Öffentlich-

keit zwar in einem untechnischen Sinne als „Mitwirkung“ bezeichnet werden kann (in dem 

Sinne, dass die parlamentarische Debatte exekutivische Entscheidungen begleiten kann). 

Gleichwohl ist diese untechnische Form der „Mitwirkung“ von echten parlamentarischen Mit-

wirkungsrechten zu unterscheiden, die parlamentarische Verantwortung normativ zuweisen. 

Parlamentarische Öffentlichkeit „wirkt“ (untechnisch) also auch dort „mit“, wo keine parla-

mentarischen Mitwirkungsrechte eingeräumt sind, sondern die der Bundesregierung anver-

traute auswärtige Gewalt lediglich der politischen Kontrolle des Deutschen Bundestages un-

terliegt (Frage-, Debatten- und Entschließungsrecht, Wahrnehmung der Kontroll- und Haus-

haltsbefugnisse und dadurch Einwirkung auf die Entscheidungen der Regierung). 

 

Der normative Verweisungszusammenhang zwischen Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) 

und parlamentarischer Öffentlichkeit ändert nichts daran, dass das Grundgesetz zwischen par-

lamentarischer Mitwirkung und parlamentarischer Kontrolle unterscheidet. Das orthogonale 

 
23 Vgl. BVerfGE 131, 152 (204 f.). 
24 Vgl. BVerfGE 40, 237 (249); 70, 324 (355); 131, 152 (205). 
25 Ähnlich BVerfG 131, 152 (205) unter Hinweis auf Müller-Franken, DVBl 2009, S. 1072 (1080). 
26 Vgl. BVerfGE 125, 104 (125); 130, 318 (344); 131, 152 (205). 
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Demokratieprinzip impliziert nicht, dass möglichst weitgehende parlamentarische Mitwir-

kungsrechte eingeräumt werden müssen.27     

 

 

II.  Einfachgesetzliche Konkretisierung und Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen 

Deutschem Bundestag und Bundesregierung im Bereich internationaler Entschei-

dungsprozesse  

 

1. Die einfachgesetzliche Konkretisierung und Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen 

Deutschem Bundestag und Bundesregierung im Bereich internationaler Entscheidungspro-

zesse entspricht der bisherigen Staatspraxis, die teilweise explizite Bestätigung in der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts gefunden hat.28 Im Anwendungsbereich von 

Art. 23 GG sieht dessen Absatz 3 Satz 3 ausdrücklich eine Konkretisierung der verfassungs-

rechtlichen Regeln durch einfaches Gesetz vor.29 Auch soweit die Selbstorganisationsbefugnis 

des Deutschen Bundestages betroffen ist, darf die Form eines Gesetzes gewählt werden, 

„wenn der Bundesregierung dadurch keine ins Gewicht fallenden Einwirkungsmöglichkeiten 

auf das Verfahren und die Willensbildung des Bundestages eröffnet werden, wenn weder das 

Gesetz noch dessen Aufhebung der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, der Kern der Ge-

schäftsordnungsautonomie unberührt bleibt und überdies gewichtige sachliche Gründe für 

die Wahl der Gesetzesform sprechen“.30 

 

2. Im Rahmen einfachgesetzlicher Konkretisierungen und Ausgestaltungen der Zusammenar-

beit zwischen Deutschem Bundestag und Bundesregierung sind drei Fragekreise zu unter-

scheiden: der Vorrang verfassungsrechtlicher Maßgaben, der Vorbehalt einer 

 
27 Dazu bereits oben I. 5. 
28 Vgl. BVerfGE 131, 152 (207): „Die Regelungen der §§ 4 ff. EUZBBG enthalten insoweit Konkretisierungen, die 
auch von der Bundesregierung im Grundsatz nicht in Frage gestellt worden sind.“ – mit dem interessanten Hin-
weis auf die „nicht in Frage gestellten“ Konkretisierungen, der eine endgültige Verbindlichkeit der einfachgesetz-
lichen Konkretisierungen jedenfalls ein Stück weit mit einem Fragezeichen versieht; vgl. ferner BVerfGE 131, 152 
(213): „Einzelheiten können im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben durch Gesetz oder Vereinbarung 
zwischen dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung geregelt werden“; BVerfGE 131, 152 (214 f.): 
„Auch insoweit ist die Festlegung von Einzelheiten einer Regelung durch den Bundesrat sowie einer näheren 
Konkretisierung in Vereinbarungen zwischen Bundestag und Bundesregierung zugänglich“.  
29 Vgl. Classen in v. Mangoldt/Klein/Starck GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 23 Rn. 83. 
30 Vgl. BVerfGE 70, 324 (361); 130, 318 (349 f.). 
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Verfassungsänderung und die verfassungsprozessualen Konsequenzen einfachgesetzlicher 

Konkretisierungen.    

 

3. Der Vorrang verfassungsrechtlicher Maßgaben bedeutet, dass einfachgesetzliche Konkreti-

sierungen und Ausgestaltungen nicht gegen verfassungsrechtliche Anforderungen verstoßen 

dürfen (Grundsatz: keine Ausgestaltung gegen das Grundgesetz). 

 

4. Der Problemkreis des Vorbehalts einer Verfassungsänderung bezieht sich darauf, dass be-

stimmte Ausgestaltungen der Zusammenarbeit nur möglich sind, wenn und soweit das Grund-

gesetz geändert oder ergänzt wird (Grundsatz: nicht jede Ausgestaltung ohne Grundgesetzän-

derung). Insbesondere die Kreation neuer, echter31 parlamentarischer Mitwirkungsrechte mo-

difiziert die grundgesetzliche Kompetenzordnung und setzt deshalb förmliche Verfassungsän-

derungen voraus (Grundsatz der Begrenzung parlamentarischer Mitwirkungsrechte auf ver-

fassungsrechtlich ausdrücklich vorgesehene Rechte).32 Denn die Einräumung neuer parlamen-

tarischer Mitwirkungsrechte greift ihrerseits in bestehende Kompetenzen der Bundesregie-

rung ein. Ein ähnlicher Vorbehalt ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Regelung besteht 

auch mit Blick auf die mögliche Begrenzung bestehender parlamentarischer Informations-

rechte, die – auch soweit sie einfachgesetzlich geregelt ist – ihren Grund jeweils im Verfas-

sungsrecht haben muss.33 Kompetenzeinschränkende Regelungen einfachgesetzlicher Art 

können daher nur als deklaratorische Ausgestaltung – ohne echte Konkretisierung – konturiert 

sein. 

 

5. Aus verfassungsprozessualen Gründen, namentlich mit Blick auf potentielle Organstreitver-

fahren, verdienen zwei Aspekte besondere Hervorhebung:  

 

a) Einerseits ist die Justiziabilität der einfachgesetzlichen Konkretisierung und Ausgestaltung 

der Zusammenarbeit zwischen Deutschem Bundestag und Bundesregierung im Organstreit-

verfahren eingeschränkt, dabei aber nicht trivial in der verfassungsprozessualen Handhabung. 

So setzt die Antragsbefugnis im Organstreitverfahren (§ 64 Abs. 1 BVerfGG) voraus, dass eine 

 
31 Im Unterschied zu der nachträglich kontrollierenden „Mitwirkung“ und der „Mitwirkung“ durch öffentliche 
Befassung, dazu bereits oben I. 6. 
32 Vgl. BVerfGE 137, 185 (236) – dort wird der Grundsatz als Verwirklichung des „Grundsatzes der Gewaltentei-
lung“ hergeleitet. 
33 Vgl. BVerfGE 124, 78 (118); 143, 191 (135 Rn. 111). 
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Verletzung verfassungsrechtlicher Pflichten der Bundesregierung geltend gemacht wird, mit 

denen verfassungsrechtliche Rechte des Deutschen Bundestages korrespondieren. Die als ver-

letzt geltend gemachte Rechtsposition gründet also in einem Verfassungsverhältnis, in dem 

sich auf beiden Seiten Verfassungsorgane gegenüberstehen und um verfassungsrechtliche Po-

sitionen streiten. Soweit die als verletzt gerügten Pflichten sich auch nach dem einfachen 

Recht - hier bisher insbesondere34 dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregie-

rung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union - bestimmen, ist 

dies im Organstreit allenfalls insoweit relevant, als das Gesetz unmittelbar aus der Verfassung 

selbst folgende Rechte und Pflichten widerspiegelt; eine Verletzung einfachen Rechts kann im 

Organstreit grundsätzlich nicht geltend gemacht werden.35 Dies schließt es indes nicht aus, 

dass das Bundesverfassungsgericht in Organstreitverfahren bisweilen auch Bestimmungen 

des einfachen Rechts als Konkretisierungen heranzieht, so jedenfalls dann, wenn die nämli-

chen Konkretisierungen zwischen beiden Parteien des Organstreits „nicht in Frage gestellt“36 

werden (eine verfassungsprozessuale Normqualifizierung, die ihrerseits konzeptionell nicht 

ganz unzweideutig ist). 

 

b) Eine zusätzliche Problematik belastet die verfassungsprozessuale Handhabbarkeit des Or-

ganstreits gewissermaßen in umgekehrter Richtung: So ist die Rechtsfrage derzeit ungeklärt 

und Gegenstand eines anhängigen Organstreitverfahren, inwieweit (auch) eine längere 

Übung zwischen Verfassungsorganen, die ihre verfassungsrechtlichen Rechte und Pflichten in 

Übereinstimmung mit einfachem Recht konsensual konkretisiert haben, verfassungsrechtli-

che Substanz entstehen lassen kann, die dann ihrerseits für spätere Organstreitverfahren ent-

scheidungsrelevant und womöglich verbindlich wird.37 

 

  

 
34 Vgl. daneben noch EUZBLG, IntVG, StabMechG und ESMFinG. 
35 Ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfGE 104, 151 (193 f.); 118, 277 (319); 131, 152 (191).  
36 Vgl. BVerfGE 131, 152 (207): „Die Regelungen der §§ 4 ff. EUZBBG enthalten insoweit Konkretisierungen, die 
auch von der Bundesregierung im Grundsatz nicht in Frage gestellt worden sind.“ 
37 Hierzu namentlich das derzeit anhängige Organstreitverfahren 2 BvE 3/18 – Beantwortung der Kleinen Anfrage 
„Beschädigung finanzieller Interessen des Bundes im Verantwortungsbereich der Bundesregierung“ (Drucksache 
19/1469 vom 22. März 2018). 
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III.  Verfassungsrechtliche Einordnung des Gesetzentwurfes   

 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf als innovativer Mechanismus ein-

zuordnen, der verfassungsrechtlich mehrere Fragen aufwirft.    

 

a)  Zur Einordnung des Namens des Gesetzentwurfs 

 

Die Bezeichnung des Entwurfs als „Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung 

bei internationalen Entscheidungsprozessen“ ist konzise, prägnant und impliziert in subtiler 

Weise das Ergebnis seiner eigenen verfassungsrechtlichen Überprüfung.38 Jeder Einwand ge-

gen das Gesetz wird so – jedenfalls nominell – in die Nähe potentieller Gefährdungen für den 

Grundsatz der Gewaltenteilung gerückt.  

 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht wäre terminologisch eine andere Bezeichnung unter Klarstel-

lungsgesichtspunkten zu begrüßen. Denn von einer „Sicherung“ der Gewaltenteilung im Ver-

hältnis zwischen Bundesregierung und Deutschem Bundestag kann – vor dem Hintergrund der 

Ambivalenz dieses Konzeptes39 – jedenfalls nicht ohne nähere Begründung gesprochen wer-

den.  

 

Insbesondere das – ausweislich seiner Begründung – Hauptanliegen des vorliegenden Gesetz-

entwurfes, nämlich die Aufsichtsfunktion des Parlaments zu stärken,40 ist inhaltlich weder 

kongruent mit dem Konzept der Gewaltenteilung noch mit der Idee seiner Sicherung.   

 

b)  Zur Einordnung von Artikel 1 des Gesetzentwurfs (IntZBBG) 

 

Der verfassungsrechtliche Status des vorgeschlagenen IntZBBG ist nicht ganz eindeutig.  

 

1. Der Wortlaut der beiden Paragraphen sieht ausdrücklich lediglich „Regierungserklärungen“ 

und „Aussprachen von mindestens 120 Minuten“ vor. Inhaltliche Vorgaben, die sich rechtlich 

verdichten könnten in Richtung echter Informationsrechte bzw. echter Unterrichtungsrechte 

 
38 BT-Drucks. 19/11151, S. 1.   
39 Dazu oben I. 3.-5. 
40 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 1 sowie S. 2 und 7 (dort zusätzlich auch als „Kontrollfunktion“ bezeichnet).   
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des Parlaments, finden keine unmittelbare Anknüpfung in den verwendeten Formulierungen. 

Der Begriff der „Regierungserklärung“ bezieht sich in einem juristischen Sinne weder auf die 

Vollständigkeit einer Sachverhaltsdarstellung noch auf die zeitnahe Verfügbarkeit einer Sach-

verhaltsdarstellung. Regelungen, die echte Informationsrechte bzw. Unterrichtungsrechte be-

gründen sollen (vgl. insbesondere Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG, § 1 Abs. 1 Satz 2 EUZBBG; vgl. ferner 

die Regelungen in § 13 Abs. 1 Satz 1 IntVG und in § 7 Abs. 1 Satz 1 ESMFinG), verwenden den 

Begriff der Unterrichtung und enthalten Klarstellungen zu Umfang und Zeitpunkt der Unter-

richtung. Die Verwendung des Begriffes der „Regierungserklärung“ impliziert insbesondere 

keine Informationsschuld in einem rechtlichen Sinne, die vollständiger oder weniger vollstän-

dig beglichen werden könnte, sondern strukturiert den Austausch der Debatte lediglich in der 

Weise, dass dem Bundeskanzler die Möglichkeit eingeräumt wird, mit einer eigenen Erklärung 

zu beginnen.  

 

Ein wesentliches Merkmal echter Unterrichtungsrechte, die Rechtsverhältnisse begründen, 

sind überdies Klarstellungen zum Kreis der Berechtigten und der Verpflichteten. Ob der Pflicht, 

Regierungserklärungen abzugeben, ein Recht des Deutschen Bundestages korrespondiert, 

lässt die Formulierung in § 1 Satz 1 IntZBBG offen. Ob der Pflicht des Deutschen Bundestages, 

eine „Aussprache von mindestens 120 Minuten“ anzuschließen, ein Recht der Bundesregie-

rung, des Bundeskanzlers oder eines zuständigen Bundesministers korrespondiert, lässt die 

Formulierung in § 1 Satz 2 und 3 IntZBBG ebenfalls offen. Eine nachgelagerte Folge dieser 

beiden offenen Formulierung ist die Frage, ob – gegebenenfalls – auch Fraktionen das Recht 

zusteht, die Abgabe von Regierungserklärungen, respektive eine „Aussprache von mindestens 

120 Minuten“ zu verlangen.41  

 

Der regelungstechnische Umstand, dass der Kreis der Berechtigten in § 1 IntZBBG nicht klar 

umrissen ist, spricht gegen die Annahme einer echten Rechtspflicht, mithin gegen die Ausle-

gung als Informationsrecht bzw. Unterrichtungsrecht. 

 

Etwas anders gelagert ist die Regelungstechnik in § 2 IntZBBG, soweit diese Bestimmung in 

ihrem Satz 1 das Quorum „eines Viertels der Mitglieder des Bundestages“ erwähnt. Hieraus 

 
41 Zur sich insoweit ergebenden Diskrepanz zwischen Wortlaut der Formulierungen im Gesetzentwurf und seiner 
Begründung vgl. unten III. d) 2. 
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ergibt sich indes ebenfalls kein Berechtigter im Sinne eines echten Informations- oder unter-

richtungsrechts, denn bei einem „Viertel der Mitglieder des Bundestages“ handelt es sich zwar 

um eine Antragsminderheit, die aber – mangels Verstetigung – nicht ohne weiteres als Rechts-

träger angesehen werden kann. Dem steht nicht entgegen, dass nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts die Antragsminderheit von einem Viertel der Mitglieder des Bun-

destages im Organstreit als parteifähig anerkannt wird, weil es sich insoweit nach Art. 44 

Abs. 1 Satz 1 GG um ein mit eigenen Rechten ausgestattetes Organteil des obersten Bundes-

organs „Bundestag“ handelt, denn dieses wird nur durch die Ausübung allein des Enquete-

rechts zum Rechtssubjekt.42 Eine Übertragung dieser Überlegungen zum Enqueterecht dürf-

ten schon deshalb ausscheiden, weil sich ein etwaiges Informations- bzw. Unterrichtungsrecht 

nicht auf das Verhältnis zwischen Antragsminderheit und Bundeskanzler beziehen kann, so-

weit eine „Regierungserklärung“ im Plenum des Deutschen Bundestag geschuldet ist.  

 

Die übrigen Bedenken gegen die Deutung als Informations- und Unterrichtungsrecht greifen 

auch hinsichtlich § 2 IntZBBG: So wird – wie in § 1 – der Begriff der „Regierungserklärung“ 

verwendet und Anknüpfungspunkte für eine etwaige Vollständigkeit der Sachverhaltsdarstel-

lung fehlen. Der Entwurf verzichtet – auch in seinem § 2 IntZBBG – auf den eingeführten Be-

griff der „umfassenden“ Unterrichtung und wählt stattdessen die hinsichtlich des inhaltlichen 

Umfangs explizit offene Formulierung einer Regierungserklärung „über die Ergebnisse“ der 

Treffen. 

 

2. Der Wortlaut der beiden Bestimmungen berührt auch nicht die Rechtsfrage, ob das parla-

mentarische Zitierrecht (Art. 43 Abs. 1 GG) überhaupt durch Gesetz (und falls ja: antizipativ 

durch Gesetz) ausgeübt werden kann.43 Die Regelungen enthalten keine Vorgaben zum Zeit-

punkt der Anwesenheit des Bundeskanzlers im Deutschen Bundestag und sind schon aus die-

sem Grund nicht wie ein „ausgeübtes Zitierrecht“ unmittelbar befolgbar. Die Regelungen sind 

vielmehr eindeutig unvollständig ausgelegt und damit auf nähere Konkretisierungen im jewei-

ligen Einzelfall durch konkrete Vereinbarungen zwischen Bundestag und Bundeskanzler 

 
42 Vgl. BVerfGE 10, 4 (14); 20, 56 (104); 49, 70 (77); 124, 78 (106 f.); Schorkopf, in: Burkiczak/Dollinger/Schor-
kopf (Hrsg.), Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 2015, §§ 63 Rn. 36 m.w.Nachw. 
43 Vgl. zur Diskussion von Achenbach, Der Staat 58 (2019), 325 ff.; allgemein Schliesky in v. Mangoldt/Klein/Starck 
GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 43 Rn. 11. 
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angelegt.44 Diese explizite Unvollständigkeit der Regelungen wird ihrerseits ergänzt durch ei-

nen klaren Verzicht der Regelungen auf eine Entscheidung der Frage, ob der Bundeskanzler 

den konkreten Termin festsetzt, an den sich dann die parlamentarische Aussprache an-

schließt. Oder ob der Deutsche Bundestag (Ältestenrat, Plenum oder Präsident) einen konkre-

ten Termin für die Aussprache bestimmt, der dann die Regierungserklärung vorausgeht. Die-

ser Verzicht der Regelungen auf die Zuweisung einseitiger „Direktionsrechte“ zum Nachteil 

eines anderen Verfassungsorgans ist sachgerecht, weil es Raum für Vereinbarungen öffnet. 

Dies entspricht auch der Praxis, in der das Zitierrecht des Art. 43 Abs. 1 GG auch im Übrigen 

eine untergeordnete Rolle spielt, da die Regierung regelmäßig bereits ohne förmliche Auffor-

derung an den Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse teilnimmt.45  

Die Regelungen sind damit nicht als Ausübung des Zitierrechts zu deuten, sondern vielmehr 

als Standardisierung eines spezifischen Austauschformats zwischen Bundestag und Bundes-

kanzler. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine konsensuale Terminkonkreti-

sierung im Verhältnis zwischen Bundestag und Bundeskanzler unmöglich wäre, hätte der 

Deutsche Bundestag die Möglichkeit, einen Herbeirufungsbeschluss zu fassen und das Nicht-

erscheinen im Einzelfall als Verstoß gegen Art. 43 Abs. 1 GG im Organstreit zu rügen.    

 

3. Der Wortlaut der beiden Paragraphen bietet auch keine Anknüpfungspunkte dafür, von 

parlamentarischen Mitwirkungsrechten in einem technischen Sinne auszugehen. Weder aus 

dem Begriff der „Regierungserklärung“ noch aus dem Begriff der sich anschließenden „Aus-

sprache von mindestens 120 Minuten“ (§ 1 IntZBBG) lässt sich ein – in einem juristischen Sinne 

verbindliches – parlamentarisches Mitwirkungsrecht ableiten, das dem Deutschen Bundestag 

belastbare Gestaltungsmöglichkeiten mit Blick auf internationale Entscheidungsprozesse ein-

räumen würde.  

Insbesondere verzichtet das IntZBBG auf die klassischen Instrumente parlamentarischer Mit-

wirkungsrechte („konstitutive Zustimmung“,46 die Formulierung „wirkt mit“47 und namentlich 

auch auf verbindliche Bestimmungen dazu, in welcher Weise die Bundesregierung mit 

 
44 Insoweit ähnlich auch zu Ergänzungen unvollständiger Vorschriften im Anwendungsbereich von Art. 23 GG vgl. 
BVerfGE 131, 152 (213, 214 f.); vgl. ferner die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungen 
der Länder zur Regelung weiterer Einzelheiten der Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenheiten 
der Europäischen Union (§ 9 Satz 2 EUZBLG) v. 10.6.2010.  
45 Vgl. Schliesky in v. Mangoldt/Klein/Starck GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 43 Rn. 11. 
46 Vgl. BVerfG 90, 286 (Leitsatz 3 a); 129, 124 (178 f.)  
47 Vgl. Art. 23 Abs. 2 GG; § 1 Abs. 1 Satz 1 EUZBBG 
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Stellungnahmen des Bundestages umzugehen hat, also auf nähere rechtliche Konturen etwa-

iger „Berücksichtigungspflichten“48).  

 

4. Wenn der Wortlaut der beiden Paragraphen eine Einordnung als Informations- und Unter-

richtungsrecht ausschließt und auch einer Einordnung als echtem Mitwirkungsrecht keine An-

satzpunkte liefert, liegt es eigentlich nahe, die Bestimmungen des IntZBBG als reine Konkreti-

sierung von „Verfahren und Form der Information bzw. Unterrichtung“49 einzuordnen. Es 

handelt sich bei den Bestimmungen dann um eine Form der einfachgesetzlichen Konkretisie-

rung der Art und Weise, in der der Deutsche Bundestag seine Kontrollfunktion ausüben 

möchte. Die Bestimmungen würden danach weder neue Informations- bzw. Unterrichtungs-

rechte kreieren, über die der Deutsche Bundestag nicht bereits verfügt. Noch würden die 

neuen Bestimmungen danach parlamentarische Mitwirkungsrechte zusätzlich einräumen, die 

dem Deutschen Bundestag bislang noch nicht zustehen. 

Eine Konsequenz dieser Deutung der Bestimmungen wäre, dass keine Schwierigkeiten mit 

Blick auf die anderenfalls notwendige Verfassungsänderung entstehen könnten, insbesondere 

durch die Etablierung neuer parlamentarischer Mitwirkungsrechte.  

 

5. Der wichtigste Grund dafür, dass diese Deutung des Entwurfes jedenfalls mit einem deutli-

chen Fragezeichen versehen werden muss, liegt in der Begründung des Entwurfes. So stellt 

die Begründung des Entwurfs recht weitreichende Annahmen über die Funktionsweise der 

beiden Bestimmungen in den Raum, die erheblich über das hinausreichen, was bloße Verfah-

rens- und Formvorschriften normativ zu leisten im Stande wären. Anders als der Wortlaut der 

beiden Bestimmungen nahelegt, geht die Begründung des Gesetzentwurfes insbesondere da-

von aus,  

 

• dass die Regelungen sicherstellen werden, dass die „Bundesregierung im Einklang mit 

der Mehrheit des gewählten Parlaments arbeitet“,50 

• dass die Regelungen überdies sicherstellen werden, dass die „Regierung das Parlament 

aktiv und frühzeitig über die Lage innerhalb der europäischen und internationalen 

 
48 Vgl. Art. 23 Abs. 3 GG; § 8 EUZBBG; dazu Schorkopf in Bonner Kommentar GG, 211. Aktualisierung (April 
2021), Art. 23 Rn. 230 ff. 
49 Vgl. BVerfGE 131, 152 (213 ff.)  – (einschließlich des Grundsatzes der Schriftlichkeit der Unterrichtung). 
50 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 1 f. 
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Gremien aufklärt und dem Parlament auf diese Weise auch die Möglichkeit einräumt, 

die Verhandlungslinie Deutschlands mitzuprägen“,51 

• dass „die Regierung [nur dann] für sich in Anspruch nehmen [könne], legitimiert zu 

agieren“, wenn sie „im Einklang mit der Mehrheit des gewählten Parlaments arbei-

tet“,52 

• dass die „Aufsichtsfunktion des Parlaments“ umgangen werde, wenn die Bundesregie-

rung „die Positionen, welche sie vertritt, [nicht erkläre und] zur Diskussion [stelle]“,53 

• und vor allem: dass die Regelungen in Gestalt der Nachbereitungsdebatten das Recht 

einräumen werden, „eine Debatte mit dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin 

dazu zu führen, inwieweit sich die Ergebnisse eines Gipfels mit den Erläuterungen aus 

der Vorbereitungsdebatte in Einklang bringen lassen“.54 

 

Diese Annahmen der Entwurfsbegründung gehen teilweise über den gefestigten Stand der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hinaus, soweit sie die „Kontrollfunktion“ des 

Parlaments auch prospektiv auf laufende Verhandlungsprozesse im internationalen Bezugs-

rahmen zu erstrecken scheinen und eine insoweit begleitende parlamentarische Einfluss-

nahme als „Kontrolle“ der Bundesregierung einzuordnen scheinen. Dieser Einschätzung steht 

jedenfalls der verfassungsrechtliche Grundsatz entgegen, wonach die Kontrollkompetenz des 

Deutschen Bundestages auf bereits abgeschlossene Vorgänge begrenzt ist.55   

 

Überdies irritiert die Annahme, der Gesetzentwurf könne einen Beitrag dazu leisten, das Prob-

lem zu lösen, „dass die Regierung das Parlament aktiv und frühzeitig über die Lage innerhalb 

der europäischen und internationalen Gremien [aufklären müsse] und dem Parlament auf 

diese Weise auch die Möglichkeit [einräumen müsse], die Verhandlungslinie Deutschlands 

mitzuprägen“.56 Die Problematik der „aktiven“ und „frühzeitigen“ Aufklärung wird ausdrück-

lich als „Problem“57 genannt, dessen „Lösung“58 der Gesetzentwurf dienen soll. Perspektivisch 

 
51 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
52 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 1 f. 
53 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
54 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
55 Vgl. BVerfGE 137, 185 (234 f.). 
56 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
57 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 1. 
58 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
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wird der Entwurf damit sehr nah an Informations- und Unterrichtungsrechte herangerückt, 

für die der Wortlaut der Bestimmungen indes keine belastbaren Ansatzpunkte liefert.  

 

Noch stärker klaffen der ambitionierte Anspruch der Entwurfsbegründung, wonach das Parla-

ment die Verhandlungslinie Deutschlands mitprägen könne, und der eher bescheidene Wort-

laut der Bestimmungen auseinander, der lediglich eine vorbereitende „Aussprache von min-

destens 120 Minuten“ verlangt. Der Begriff des „Mitprägens“ lehnt den Gesetzentwurf sehr 

eng an echte parlamentarische Mitwirkungsrechte an, die strukturell sogar stärker konturiert 

sein dürften, als bloße Berücksichtigungspflichten, die Art. 23 Abs. 3 Satz 2 GG ausweist. Auch 

hierfür bietet der Wortlaut der Bestimmungen – wie gesehen – keine tragfähige Grundlage.  

 

6. Der bemerkenswerteste Teil der Entwurfsbegründung versteckt sich ein wenig in den Aus-

führungen zur Nachbereitungsdebatte: Hier gehe es, so die Entwurfsbegründung, um „eine 

Debatte mit dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin [über die Frage], inwieweit sich die 

Ergebnisse eines Gipfels mit den Erläuterungen aus der Vorbereitungsdebatte in Einklang brin-

gen lassen“.59 Die Formulierung ist sprachlich nicht ganz eindeutig, weil nicht restlos deutlich 

wird, ob nur die vorherigen „Erläuterungen“ des Bundeskanzlers oder auch die übrigen „Er-

läuterungen“ aus der vorherigen Aussprache im Deutschen Bundestag in Bezug genommen 

werden. Der ausdrücklich in der Entwurfsbegründung herausgestellte Zweck der Nachberei-

tungsdebatte soll in der Klärung der Frage liegen, inwieweit sich die vorherige „Erläuterung“ 

und die späteren „Ergebnisse“ miteinander „in Einklang bringen lassen“.60 Dieser Regelungs-

zweck ist verfassungsrechtlich nicht ohne Brisanz, weil letztlich eine normative – wenn auch 

nur einfachgesetzliche – Rechtfertigungslage impliziert wird. Sofern hier normativ mehr ver-

langt werden soll als eine bloße Aufklärung verhandlungsbezogener Tatsachen, rückt der kom-

binierte Mechanismus aus Vorbereitungsdebatte und Nachbereitungsdebatte wiederum eng 

an echte parlamentarische Mitwirkungsrechte heran. Denn der Umstand, dass sich der Bun-

deskanzler in einem immerhin einfachgesetzlich vorstrukturierten Format rechtfertigen muss 

für Abweichungen von vorangegangen „Erläuterungen“ (nur um Abweichungen kann es ge-

hen, soweit das „in Einklang bringen“ öffentlich geprüft wird), ist eine innovative Verfahrens-

gestaltung, die indirekt den parlamentarischen Einfluss verstärkt – nämlich über das 

 
59 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
60 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
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antizipierbare spätere Rechtfertigungsbedürfnis, das noch weiter katalysiert wird durch die 

parlamentarische Öffentlichkeit, die jede Abweichung von vorherigen Erklärungen mit poten-

tiell erhöhten politischen Kosten verknüpft. Das Modell wäre eng angelehnt an § 8 Abs. 5 

EUZBBG.61  

 

Der kombinierte Vorbereitungsdebatte-Nachbereitungsdebatte-Mechanismus ist ein indirek-

ter Mechanismus, weil die Regelungen an keiner Stelle ausdrücklich anordnen, dass der Bun-

desregierung neue Berücksichtigungspflichten auferlegt werden. Die normative Erwartung 

des Gesetzentwurfes, jedenfalls soweit die Entwurfsbegründung hierauf zu basieren scheint, 

der „Einklang“ von vorheriger Erläuterung und späterem Ergebnis sei mindestens erklärungs- 

wenn nicht sogar rechtfertigungsbedürftig, legt es nahe, den Entwurf auch unter „Nudging“-

Gesichtspunkten zu betrachten.62 Die verfassungsrechtlich entscheidende Frage lautet dann, 

ob normativ stabilisierte und institutionell verfestigte pseudo-„Rechtfertigungsformate“ un-

terhalb der Schwelle echter Berücksichtigungspflichten, deren rechtliche Handhabung echte 

Rechtfertigungslasten zuweisen würde, verfassungsrechtlich analog zu Mitwirkungsrechten 

einzustufen sein könnten. Gegen diese Annahme spricht eine streng formale Betrachtung der 

Regelungen. Für eine solche Annahme sprechen wertende Gesichtspunkte, die namentlich aus 

der Grundrechtsdogmatik insbesondere bei mittelbar-faktischen Eingriffen bekannt sind und 

deren Problematiken etwa im Zusammenhang mit edukatorischem Staatshandeln breiter dis-

kutiert worden sind.63 

 

7. Keine verfassungsrechtlichen Probleme stellen sich, wenn und soweit der Gesetzentwurf 

eng auf den Wortlaut der Regelungen bezogen gedeutet wird. Neue Informations- bzw. Un-

terrichtungsrechte lassen sich dann kaum begründen. Gleiches gilt mit Blick auf echte parla-

mentarische Mitwirkungsrechte, für deren Begründung der Wortlaut keine Ansatzpunkte 

 
61 Die Formulierung lautet: „Nach der abschließenden Beschlussfassung unterrichtet die Bundesregierung den 
Bundestag unverzüglich schriftlich, insbesondere über die Durchsetzung seiner Stellungnahme. Sollten nicht alle 
Belange der Stellungnahme berücksichtigt worden sein, benennt die Bundesregierung auch die Gründe hierfür. 
Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Bundestages erläutert die Bundesregierung diese Gründe im 
Rahmen einer Plenardebatte.“; die Option des Bundestages, aus der Nichtumsetzung einer Stellungnahme eine 
Plenardebatte zu bestreiten, wird so gedeutet, dass das Parlament gezielt die Öffentlichkeit suchen kann, um 
politischen Druck aufzubauen; dazu Schorkopf in Bonner Kommentar GG, 211. Aktualisierung (April 2021), Art. 23 
Rn. 241; vgl. auch § 93 Abs. 8 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. 
62 Vgl. „Nudge“ als Begriff der Verhaltensökonomik bei Thaler / Sunstein, Nudge: Improving Decisions About 
Health, Wealth and Happiness, 2008.  
63 Vgl. Lüdemann, Edukatorisches Staatshandeln, 2004. 
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liefert. Anders muss die Bewertung dann ausfallen, wenn Teile der ambitionierten Entwurfs-

begründung ernsthaft in Betracht gezogen werden sollten, um die normative Bedeutung der 

Regelungen zu konkretisieren. Die Ernsthaftigkeit der Entwurfsbegründung lässt sich nicht 

ohne Weiteres von der Hand weisen. Dazu sind die Problembeschreibungen zu eindeutig und 

die Absicht zu klar benannt, wonach der Gesetzentwurf echte Herausforderungen im Interor-

ganverhältnis zwischen Bundesregierung und Deutschem Bundestag substanziell beantwor-

ten soll. Dies wäre unvereinbar mit einer Lesart der Entwurfsbegründung, die sämtliche Aus-

führungen als bloße politische Rhetorik einordnen würde. Erheblich verstärkt wird dieser Ein-

druck normativer Ernsthaftigkeit bzw. ambitionierter Reglungsabsichten jenseits einer bloßen 

Konkretisierung von „Verfahren und Form der Information bzw. Unterrichtung“64 vor allem 

durch den Titel des Gesetzentwurfs: Die Idee drängt sich nicht unbedingt auf, die „Sicherung 

der Gewaltenteilung“ in Zeiten der Globalisierung sei im Wesentlichen durch eine bloße Um-

gruppierung und Reorganisation von Verfahren und Form innerhalb eines im Übrigen unver-

änderten Rechtsrahmens bereits bestehender Informations- und Unterrichtungsrechte (und 

unter Verzicht auf neue Mitwirkungsrechte) erreichbar. 

 

8. In dem Umfang, in dem die Entwurfsbegründung interpretationsleitend berücksichtigt wer-

den sollte, stellen sich schwierige Folgefragen, die nach bisheriger Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts nicht als vollständig geklärt angesehen werden können: 

   

• Soweit im Sinne der Entwurfsbegründung die Kontrollfunktion des Parlaments auch 

auf noch nicht abgeschlossene Sachverhalte bezogen werden soll, steht diesem Anlie-

gen eine gefestigte Rechtsprechung entgegen.65 Eine verfassungskonforme Anwen-

dung des Gesetzentwurfs müsste dies beachten. 

• Soweit im Sinne der Entwurfsbegründung echte parlamentarisch Mitwirkungsrechte 

kreiert werden sollen (bzw. wenn und soweit der Rechtfertigungs-Mechanismus als 

Mitwirkungsrecht-analog eingeordnet werden sollte), müsste hierfür eine hinrei-

chende verfassungsrechtliche Grundlage vorgesehen werden (Notwendigkeit einer 

Verfassungsänderung).66 

 
64 Vgl. BVerfGE 131, 152 (213 ff.). 
65 Vgl. BVerfGE 137, 185 (234 f.). 
66 Grundsatz der Begrenzung parlamentarischer Mitwirkungsrechte auf verfassungsrechtlich ausdrücklich vorge-
sehene Rechte (als Verwirklichung des Grundsatzes der Gewaltenteilung), vgl. BVerfGE 137, 185 (236). 
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• Soweit bestehende parlamentarische Informations- und Unterrichtungsrechte ein-

fachgesetzlich ausgebaut werden sollen, lässt die Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts bislang offen, ob und in welchem Umfange solche Rechte ihrerseits eine 

verfassungsrechtliche Grundlage haben: Geklärt ist, dass der Bundestag bei der Gestal-

tung völkerrechtlicher Verträge grundsätzlich auf die nachträgliche Zustimmung ge-

mäß Art. 59 Abs. 2 GG verwiesen ist („Ratifikationslage“). Inwieweit die Bundesregie-

rung in diesem Zusammenhang Unterrichtungspflichten treffen, die in den Bereich der 

vorausgehenden Vertragsverhandlungen hineinreichen, ist nicht grundsätzlich ge-

klärt.67 

• Soweit außerhalb des Anwendungsbereichs von Art. 23 GG lediglich die allgemeinen 

Bestimmungen als Grundlage herangezogen werden können, müsste sich die Anwen-

dung des Gesetzes in den Bahnen bewegen, die sich aus Art. 43 Abs. 1 GG ergeben.68 

 

c)  Zur Einordnung von Artikel 2 des Gesetzentwurfs (Änderung des EUZBBG) 

 

Die verfassungsrechtliche Einordnung der vorgesehenen Änderungen des EUZBBG entspricht 

den Überlegungen hinsichtlich des IntZBBG.69 

 

1. Insbesondere die wenig konkreten Anknüpfungspunkte im Wortlaut der beiden Bestim-

mungen legen es wiederum nicht nahe, von der Schaffung neuer Informations- bzw. Unter-

richtungsrechte auszugehen oder die Annahme einer Begründung neuer, echter Mitwirkungs-

rechte zu stützen.  

 

2. In gleicher Weise wie im Rahmen der Überlegungen zum IntZBBG muss wiederum die Dis-

krepanz zwischen der ambitionierten Entwurfsbegründung und dem weniger ehrgeizigen 

Wortlaut des Entwurfs berücksichtigt werden. 

 

3. Als verfassungsrechtliche Grundlage käme im Anwendungsbereich der beabsichtigten Än-

derungen des EUZBBG die verfassungsrechtliche Grundlage des Art. 23 GG zusätzlich in 

 
67 Ausdrücklich offengelassen als Rechtsfrage „hier nicht zu entscheiden“ in BVerfGE 131, 152 (196); vgl. auch 
Schorkopf in Bonner Kommentar GG, 211. Aktualisierung (April 2021), Art. 23 Rn. 222. 
68 Vgl. Classen in v. Mangoldt/Klein/Starck GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 23 Rn. 71. 
69 Dazu oben III. b). 



 24 

Betracht, die – selbstverständlich – im Vergleich zu den allgemeinen Bestimmungen (insbe-

sondere Art. 43 Abs. 1 GG) dichtere Unterrichtungsrechte und explizite Mitwirkungsrechte des 

Deutschen Bundestages gewährleistet, die somit auch einfachgesetzlich konkretisiert werden 

können.70 

 

d)  Kleinere Unstimmigkeiten zwischen der Entwurfsbegründung und beiden Artikeln des 

Gesetzentwurfs 

 

1. Eine kleinere Unstimmigkeit zwischen der Entwurfsbegründung und beiden Artikeln des 

Gesetzentwurfs ergibt sich aus der Formulierung, wonach – gemäß Entwurfsbegründung – 

eine Regierungserklärung „über Lage, Themen und Ziele der Bundesregierung bei diesen Tref-

fen abzugeben“ sei.71 Diese Regelungsabsicht wird etwas anders ausgedrückt in § 1 Abs. 1 

Satz 1 IntZBBG: „Regierungserklärung über die Themen und Ziele des Treffens“ (Gegenstand 

ist das Treffen, nicht die Bundesregierung). Auch in § 3a Abs. 1 Satz 1 EUZBBG findet sich eine 

modifizierte Formulierung: „Regierungserklärung über die Lage der Europäischen Union sowie 

die Themen und Ziele des Europäischen Rates“ (wiederum geänderte Bezugspunkte). 

 

2. Eine weiterer Unterschied zwischen Entwurfsbegründung und Gesetzentwurf liegt in der 

klaren Aussage des Entwurfs im Zusammenhang mit der Beschreibung der beabsichtigten Lö-

sung, die auch den Fraktionen des Deutschen Bundestages eine qualifizierte Rechtsstellung 

zuweist: „Nach diesen Treffen sollen Fraktionen und auf Verlangen [von]72 25 Prozent der 

Mitglieder des Deutschen Bundestages das Recht haben, eine Debatte mit dem Bundeskanzler 

oder der Bundeskanzlerin dazu zu führen, inwieweit sich die Ergebnisse eines Gipfels mit den 

Erläuterungen aus der Vorbereitungsdebatte in Einklang bringen lassen (Nachbereitungsde-

batte).“73 

In Abweichung hierzu formulieren § 2 Satz 1 IntZBBG: „Auf Verlangen eines Viertels der Mit-

glieder des Bundestages erfolgt...“ und § 3a Abs. 2 Satz 1 EUZBBG: „Auf Verlangen eines Vier-

tels der Mitglieder des Bundestages erfolgt“, das heißt in beiden Fällen unter Verzicht auf die 

Nennung der Fraktionen. Der Unterschied ließe sich damit erklären, dass Fraktionen gemäß 

 
70 Ausführlich Schorkopf in Bonner Kommentar GG, 211. Aktualisierung (April 2021), Art. 23 Rn. 234 ff. 
71 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 7. 
72 Das Wort „von“ dürfte an dieser Stelle ein Redaktionsversehen sein. 
73 Vgl. BT-Drucks. 19/11151, S. 2. 
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§ 64 Abs. 1 BVerfGG Rechte des Deutschen Bundestages geltend machen können. Freilich han-

delt es sich vorliegend um Rechtspositionen des einfachen Rechts, die nicht ohne weiteres 

den Regeln des Organstreits folgen. Zudem lässt es der Wortlaut des Gesetzentwurfs offen, 

wer als Berechtigter angesehen werden kann und soll. Um den Status der Fraktionen in einer 

den Ansprüchen an Rechtssicherheit genügenden Weise zu klären, sollte der Entwurf an den 

beiden genannten Stellen sinnvollerweise ergänzt werden. 

 

 

IV.  Inflexibilisierung der parlamentarischen Tagesordnung und Vertypung der Parla-

mentsöffentlichkeit 

 

1. Die Auswirkungen des Gesetzentwurfes auf die Selbstorganisation des Deutschen Bundes-

tages werfen zwei unterschiedliche Fragekreise auf. Der erste Aspekt betrifft die Inflexibilsie-

rung, die damit verbunden ist, dass Reihen externer Ereignisse, auf deren jeweilige Frequenz 

der Deutsche Bundestag keinen Einfluss ausübt, die parlamentarische Tagesordnung dauer-

haft beeinflussen. Der Einfluss auf die Tagesordnung bindet die Aufmerksamkeit des Plenums 

verbindlich in einem beträchtlichen Mindestumfang. Der Deutsche Bundestag verliert durch 

die gesetzliche Festschreibung gültiger Untergrenzen für den zeitlichen Umfang seiner Befas-

sung seine bisherige Gestaltungsoption, seine Tagesordnung auch in einer abweichenden 

Weise zu gestalten, die anderen Themen höhere Priorität in Gestalt längerer Befassung des 

Plenums zuweist.  

 

Der zweite Aspekt ist etwas anders gelagert und betrifft die erstmalige Vertypung der Parla-

mentsöffentlichkeit, indem der Gesetzentwurf einfachgesetzlich eine Mindestbefassungs-

dauer für bestimmte Typen parlamentarischer Verhandlung etabliert. Dieser Problemkreis ist 

heikel, weil er zentrale Fragestellungen eines derzeit beim Bundesverfassungsgericht anhän-

gigen Organstreitverfahrens betrifft, auf dessen Ausgang der vorliegende Gesetzentwurf Ein-

fluss haben könnte. Außerdem berührt dieser zweite Problemkreis ein lange diskutiertes Prob-

lem der Geschäftsordnung, das er in anderer Weise löst als dies dem bisherigen überparteili-

chen Konsens entspricht. 
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2. Die Inflexibilisierung der parlamentarischen Tagesordnung, die in Gestalt der Mindestdauer 

der Aussprache herbeigeführt wird, nimmt dem Deutschen Bundestag seine bisherige Mög-

lichkeit, einzelfallbezogen kürzere Aussprachen vorzusehen oder vollständig auf die parlamen-

tarische Befassung im Plenum zu verzichten. Umgekehrt gewinnt der Deutsche Bundestag 

keine Gestaltungsoptionen durch den Gesetzentwurf, denn schon bisher besteht die Möglich-

keit, anlassbezogene Aussprachen im Umfang der vom Gesetzentwurf vorgesehenen 120 Mi-

nuten durch eine entsprechende Gestaltung von Terminen und Tagesordnungen der Plenar-

sitzungen zu gewährleisten. Problematisch unter rechtlichen Gesichtspunkten sind die 120 

Minuten Mindestbefassungsdauer einmal mit Blick auf die unterschiedlich gelagerten Kons-

tellationen des IntZBBG und EUZBBG. Aber die 120 Minuten sind außerdem problematisch im 

Vergleich zu allen übrigen parlamentarischen Aufmerksamkeitsfeldern.  

 

Die Gleichbehandlung der Regelungen im IntZBBG und EUZBBG irritiert, weil die supranatio-

nalen Auswirkungen, die ganz überwiegend im Bereich des EUZBBG zu erwarten sind, gerade 

unter dem Gesichtspunkt der „Sicherung der Gewaltenteilung“ eigentlich eine relativ längere 

parlamentarische Befassung im Rahmen des EUZBBG nahelegen dürften. Dieser Einwand der 

sachwidrigen Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte lässt sich indes mit Blick auf die le-

diglich bestehende Mindestberatungsdauer entkräften. Die Bestimmungen lassen Raum für 

eine parlamentarische Handhabung, die den für besonders wichtig erachteten Ereignissen 

mehr als die mindestens vorgesehenen 120 Minuten einräumt. 

 

Schwieriger zu rechtfertigen ist die Mindestdauer der 120 Minuten im Verhältnis zu allen an-

deren, gleichzeitig der Aufmerksamkeit des Plenums bedürftiger Anlässe und Themen. Es lässt 

sich weder belastbar begründen, dass die thematisch vom Gesetzentwurf erfassten Treffen 

bereits aus sich heraus immer parlamentarische Priorisierung verdienen (denkbar sind insbe-

sondere ergebnislose Treffen und Treffen mit bereits im Vorhinein erkennbarer parlamenta-

risch irrelevanter Tagesordnung). Noch lässt sich überhaupt begründen, dass die 120 Minuten 

im Verhältnis zu allen anderen denkbaren Ereignissen verhältnismäßig gewichtet sind. Über-

legungen dieser Art scheitern notwendig daran, dass weder Art noch Relevanz der potentiell 

kollidierenden Ereignisse abstrakt berücksichtigt werden können. Selbst überragend wichtige 

potentielle Großschadensereignisse zukünftiger Art (etwa Terroranschläge der Kategorie 
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„9/11“) erlauben hier keine Unterschreitung der vorgesehenen 120 Minuten für die priori-

sierte Beratung der privilegierten Treffen.  

 

Ein letzter Aspekt, der die Inflexibilisierung von mindestens 120 Minuten jedenfalls nicht mit 

letzter Folgerichtigkeit ausgestaltet ist, die Optionsvariante der vorgesehenen Nachberei-

tungsdebatten. Hier geht der Gesetzentwurf sowohl mit Blick auf das IntZBBG als auch mit 

Blick auf das geänderte EUZBBG davon aus, dass die Nachbereitungsdebatte optional ist und 

einen Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Bundestages (oder wohl auch den Antrag 

einer Fraktion) verlangt. Die Gestaltungsoptionen schließen also den gänzlichen Verzicht auf 

eine Nachbereitungsdebatte ein, erlauben indes nicht die Verkürzung der vorgesehenen 120 

Minuten. Hier drängt sich ein argumentum a maiore ad minus auf: Wer gänzlich verzichten 

darf, darf auch anteilig auf einige Minuten der 120 Minuten verzichten.74  

 

3. Das Problem der Vertypung der Parlamentsöffentlichkeit liegt auf einer anderen rechtli-

chen Ebene. Die Problematik des vorliegenden Gesetzentwurfes besteht darin, dass die er-

fassten Treffen als solche normativ privilegiert werden und in abstrakter Weise parlamenta-

rische Aufmerksamkeit zugeordnet bekommen, deren Unterschreitung fortan nicht mehr 

möglich ist.  

 

a) Bekannt ist diese Fragestellung aus dem Kontext der Geschäftsordnungsdebatte: Die par-

lamentarische Praxis hat sich in der Vergangenheit intensiv mit der Frage auseinanderge-

setzt, ob der Zeitbedarf parlamentarischer Entscheidungen entweder in allgemeiner Weise 

bestimmbar und konkretisierbar sein könnte oder jedenfalls formal durch Fristregelungen 

in der Geschäftsordnung regelbar wäre. 

 

In diesem Zusammenhang lehnte der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-

ordnung des Deutschen Bundestages (1. Ausschuss) am 6. Juli 2000 namentlich eine 

 
74 Eine Möglichkeit bestünde darin, der antragstellenden Minderheit die Option zu gewähren, auch eine ver-
kürzte Nachbereitungsdebatte zu verlangen. Zu einer Mindestbefassungsdauer von 120 Minuten sollte es in der 
Nachbereitungsdebatte nur dann kommen, wenn mindestens eine ein Viertel der Mitglieder des Deutschen Bun-
destages (oder eine Fraktion) auch die 120 Minuten beantragen. 
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Anregung, für Änderungsanträge im Ausschuss eine Einbringungsfrist in die Geschäftsord-

nung aufzunehmen, einstimmig ab.75 

 

Die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages schreibt weder einen Mindestabstand 

zwischen Anhörung und Beratungsabschluss im Ausschuss noch eine Mindestfrist zwischen 

Beschluss und der Durchführung einer Anhörung vor, was im parlamentarischen Raum ver-

schiedentlich Wünsche nach konkretisierenden normativen Klarstellungen alimentiert hat. 

Hierzu hat der Geschäftsordnungsausschuss auf eine Prüfbitte des Vorsitzenden des Aus-

schusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vom 27. November 2001 ein-

mütig die Auffassung vertreten, dass es nicht möglich sei, näher festzulegen – oder gar durch 

eine Fristregelung in der Geschäftsordnung zu regeln –, wann frühestens nach einer Anhö-

rung die Vorlage im Ausschuss abschließend beraten bzw. frühestens nach Beschlussfassung 

eine Anhörung durchgeführt werden kann. Vielmehr hat der Geschäftsordnungsausschuss 

der Mehrheit einen sehr großzügig bemessenen Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum 

zugebilligt.76 

 

Zwar sind die genannten Entscheidungen zur fehlenden abstrakten Regelung von Zeitbedarf 

und Fristen im Gesetzgebungsverfahren nicht unmittelbar übertragbar auf die vorliegenden 

120 Minuten Aussprache. Gleichwohl sollte mit Blick auf den Gesetzentwurf zur Kenntnis ge-

nommen werden, dass ein überparteilicher Konsens in diesem Zusammenhang bislang fest-

stellbar war. 

 

b) Ein letzter Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist das derzeit anhängige Organstreit-

verfahren in der Sache 2 BvE 5/18. Hier rügt die Antragstellerin, eine Fraktion des Deutschen 

Bundestages, gegenüber dem Deutschen Bundestag die Geschwindigkeit eines durchgeführ-

ten Gesetzgebungsverfahrens, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass der Deutsche 

Bundestag im konkreten Gesetzgebungsverfahren eine nach Auffassung der Antragstellerin 

 
75 Vgl. das Schreiben der Ausschussvorsitzenden an den Präsidenten des Deutschen Bundestages vom 14. Juli 
2000; vgl. auch die Bezugnahme hierauf im Beratungsergebnis des GO-Ausschusses in der Sitzung am 18. April 
2002 zu einer Prüfbitte des Vorsitzenden des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
vom 27. November 2001. 
76 Vgl. Beratungsergebnis des GO-Ausschusses in der Sitzung am 18. April 2002 zu einer Prüfbitte des Vorsitzen-
den des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vom 27. November 2001. 



 29 

verfassungsrechtlich begründbare Mindestberatungsdauer im Gesetzgebungsverfahren un-

terschritten habe. 

Der Deutsche Bundestag nimmt in diesem Verfahren ausdrücklich den Rechtsstandpunkt ein, 

dass eine Mindestberatungsdauer im Gesetzgebungsverfahren, die zeitlich verbindliche Un-

tergrenzen für die Dauer eines spezifischen Gesetzgebungsverfahrens festlegt, nicht besteht 

(auch nicht mit Blick auf ausgewählte Regelungsmaterien77). Wenn und soweit der Deutsche 

Bundestag nun mit einer eigenen gesetzlichen Regelung von diesem bisherigen Standpunkt 

abweichen sollte, würde dies die Konsequenz der bisherigen Rechtsauffassung abschwächen, 

was zwar nicht notwendigerweise als Einwand gegen den vorliegenden Gesetzentwurf gewer-

tet werden muss. Eine normative Grundsatzentscheidung des parlamentarischen Gesetzge-

bers in dem Sinne, dass es parlamentarische Vorgänge gibt, die abstrakt einen Mindestzeitbe-

darf zugewiesen bekommen können, würde aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch 

das Bundesverfassungsgericht Rechtsprechungstätigkeit entfalten könnte, welche die Min-

destbefassungszeiten im parlamentarischen Geschäftsgang verfassungsrechtlich begründet.  

Namentlich im Zusammenhang mit Gesetzgebungsverfahren, die das Gericht als Entscheidun-

gen des Parlaments „in eigener Sache“ klassifiziert, könnte der Aspekt der Mindestbefassungs-

dauer verfassungsgerichtlich aufgegriffen und zukünftig ausgebaut werden, wenn sich das 

Parlament selbst auf diese Konzeption einlassen sollte, wofür der vorliegende Gesetzentwurf 

ein Beispiel wäre.  

 

 

 

 

gez. Univ.-Prof. Dr. Karsten Schneider  

 
77 Konkret betrifft das Organstreitverfahren in der Sache 2 BvE 5/18 das parlamentarische Verfahren zur Verab-
schiedung des Gesetzes zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom 10. Juli 2018 (BGBl I 
Seite 1116) an neun Werktagen zwischen Dienstag, dem 5. Juni 2018, und Freitag, dem 15. Juni 2018. 
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Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung 

zum „Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei internationalen Entschei-

dungsprozessen“ am 25. Februar 2021 

 

 

I. Gegenstand der Stellungnahme 

Gegenstand der Stellungnahme ist der Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei 

internationalen Entscheidungsprozessen (BT-Drs. 19/11151 v. 25.06.2019).  

Vorgeschlagen wird dort in der Sache die Einführung einer Vorbereitungsdebatte des Deutschen Bun-

destages vor internationalen und europäischen Gipfeltreffen. In deren Rahmen soll der Bundeskanzler 

vor internationalen Treffen eine Regierungserklärung über die Themen und Ziele des Treffens und vor 

Sitzungen des Europäischen Rates eine Regierungserklärung über die Lage der Europäischen Union 

sowie die Themen und Ziele des Europäischen Rates abgeben. Daran soll sich eine Aussprache von 

mindestens 120 Minuten anschließen. Nach den entsprechenden Gipfeltreffen soll auf Verlangen eines 

Viertels der Mitglieder des Bundestages eine Nachbereitungsdebatte nach gleichem Muster stattfin-

den. 

Gesetzestechnisch soll die Neuregelung für die internationale Ebene in einem neuen Gesetz über die 

Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag im Rahmen der internationalen Be-

ziehungen getroffen werden, für den Bereich der Europäischen Union durch eine entsprechende Er-

gänzung des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in 

Angelegenheiten der Europäischen Union. 
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II. Sachlicher Hintergrund 

Der Entwurf reagiert auf die wissenschaftlich wie politisch vielfältig formulierte Beobachtung, dass in-

tergouvernementales Regierungshandeln auf internationaler und europäischer Ebene eine wachsende 

politische Bedeutung besitzt, die Möglichkeiten der Kontrolle dieses Regierungshandelns durch die na-

tionalen Parlamente aber eher schwach ausgeprägt sind. So hat auch der Deutsche Bundestag nicht 

geringe Schwierigkeiten, das Handeln der ihm verantwortlichen Bundesregierung im Rahmen interna-

tionaler und europäischer Räte zu kontrollieren, was Informationsbeschaffung, Informationsverarbei-

tung, die Einwirkung auf Verfahrensabläufe und die Herstellung von Öffentlichkeit angeht. Hierin 

kommt auch eine strukturelle Antinomie zum Ausdruck: die Antinomie zwischen vertraulichen Ver-

handlungen und Konsensorientierung in den jeweiligen Räten und Gipfeltreffen auf europäischer und 

internationaler Ebene einerseits und der für Parlamente kennzeichnenden streitigen Auseinanderset-

zung vor den Augen der Öffentlichkeit andererseits 

 

Zu dieser Antinomie – bezogen auf die Europäische Union – eingehend bereit Philipp Dann, 
Parlamente im Exekutivföderalismus, 2004, S. 163 ff., 269 ff.    

 

Diese Antinomie ist nicht völlig auflösbar und beschränkt die Möglichkeiten der parlamentarischen 

Kontrolle des intergouvernementalen Regierungshandelns. Angesichts dieser Ausgangslage kann man 

den vorliegenden Gesetzentwurf als den Versuch verstehen, das Regierungshandeln des Bundeskanz-

lers innerhalb der mehr oder weniger formalisierten Räte auf internationaler und europäischer Ebene 

zum regelmäßigen Gegenstand von parlamentarischer „Rede und Antwort“ zu machen und damit zu-

gleich die jeweiligen politischen Gestaltungsoptionen immer wieder in einer streitigen Diskussion vor 

die Augen der Öffentlichkeit zu bringen.  

 

III. Verfassungsrechtliche Bewertung 

In verfassungsrechtlicher Hinsicht wirft der vorliegende Gesetzentwurf auf der Seite des Deutschen 

Bundestages zunächst die Frage auf, ob die Regelung in Gesetzesform ergehen darf oder dem parla-

mentarischen Geschäftsordnungsrecht vorbehalten bleiben muss (dazu unter 1.). Auf der Seite der 

Bundesregierung fragt es sich, ob die Verpflichtung des Bundeskanzlers zu den entsprechenden Regie-

rungserklärungen und zur Teilnahme an derartigen Vorbereitungs- bzw. Nachbereitungsdebatten des 

Deutschen Bundestages verfassungsrechtlich zulässig ist (dazu unter 2.): 
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1. Zulässigkeit der Wahl der Gesetzesform 

Die Wahl der Gesetzesform für die hier vorgeschlagene Regelung ist verfassungsrechtlich zulässig. Das 

Gesetz ist das zentrale rechtliche Gestaltungsmittel des Parlaments. Das gilt grundsätzlich auch für die 

Regelung von Interorganbeziehungen zwischen Parlament und Regierung:  

Anders als in Frankreich, wo die Beziehungen der obersten Staatsorgane untereinander häufig durch 

sogenannte „lois organiques“ näher ausgestaltet werden  

 

Siehe dazu Avril/Gicquel, Droit parlementaire, 6. Aufl. 2021, Rdnr. 344 ff.,  

 

fehlt es zwar in Deutschland auf der Bundesebene an einer Regelungstradition, die Beziehungen der 

Staatsorgane untereinander unterhalb der Verfassungsebene regelmäßig durch Gesetz näher auszu-

formen. Hier hat sich vielmehr unter den Bedingungen der konstitutionellen Monarchie im Reichstag 

des Kaiserreichs die Praxis entwickelt, auch manche Regelungen des Interorganverhältnisses zwischen 

Parlament und Regierung wie die Fragerechte im parlamentarischen Geschäftsordnungsrecht zu tref-

fen. Der Hintergrund dafür war in der Zeit vor 1918 ein Verfassungsrecht, das keine Verpflichtung des 

Reichskanzlers und der Reichsleitung kannte, im Reichstag zu erscheinen oder parlamentarische An-

fragen zu beantworten. Der Reichstag nahm deshalb in seine Geschäftsordnung die noch heute im 

Bundestag praktizierten Formen unterschiedlicher Anfragen auf, ohne dass diese als bloßes parlamen-

tarisches Innenrecht allerdings gegenüber der Reichsregierung rechtlich verbindlich gewesen wären 

  

 Vgl. dazu Hoppe, Die kleine Anfrage im Deutschen Reichstage, 1930, S. 29 ff. 

  

Anders als das Verfassungsrecht des Deutschen Kaiserreiches hindert das Verfassungsrecht den Bun-

destag im parlamentarischen Regierungssystem des Grundgesetzes jedoch in keiner Weise, im Rah-

men der verfassungsrechtlichen Vorgaben das Verhältnis von Bundestag und Bundesregierung näher 

durch Gesetz auszuformen. Dieser gesetzlichen Ausformung steht insbesondere die dem Bundestag 

durch Artikel 40 Abs. 1 Satz 2 GG verbürgte Geschäftsordnungsautonomie nicht entgegen, auch wenn 

sich der Bundestag durch die Wahl der Gesetzesform der Möglichkeit begibt, eine von ihm allein ver-

antwortete Regelung in der Geschäftsordnung zu treffen:   

Die verfassungsrechtlich gewährleistete Geschäftsordnungsautonomie steht in engem sachlichem Zu-

sammenhang mit dem verfassungsrechtlichen Status, den das Parlament im Verlauf der historischen 
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Entwicklung des deutschen Parlamentsrechts gewonnen hat. Das bedeutet, dass diejenigen Regelungs-

gegenstände, die herkömmlich als autonome Geschäftsordnungsangelegenheiten des Parlaments gel-

ten, prinzipiell auch vom Grundgesetz diesem Bereich zugewiesen sind 

 

 BVerfGE 44, 308 (314); 70, 324 (360 f.).     

 

Zu denjenigen Regelungsgegenständen, die herkömmlich als autonome Geschäftsordnungsangelegen-

heiten gelten, zählen Regelungen über die Terminierung von Regierungserklärungen des Kanzlers und 

das diese umgebende parlamentarische Diskussionsformat indes gerade nicht. Gerade aufgrund der 

Regelungstradition aus den Zeiten der konstitutionellen Monarchie sind Regierungserklärungen viel-

mehr gerade kein herkömmlicher Regelungsgegenstand des Geschäftsordnungsrechts. Sogar die Re-

gelung über eine Befragung des Bundeskanzlers durch den Deutschen Bundestag hat vor diesem Hin-

tergrund erst im Jahr 2019 erstmals Eingang in das Geschäftsordnungsrecht gefunden 

 

§ 106 Abs. 2 mit Anlage 7 Nr. 7 GOBT; zur Regierungsbefragung näher Schönberger, in: FS Mar-
tin Morlok, 2019, S. 173 ff.     

   

Aber auch unabhängig von der insoweit ohnehin fehlenden Regelungstradition im Geschäftsordnungs-

recht ist der Bundestag nicht gehindert, für die vorgeschlagene Regelung die Form des Gesetzes zu 

wählen. Denn die Regelung parlamentarischer Vorgänge durch Gesetz ist jedenfalls immer dann zuläs-

sig, wenn der Bundesregierung dadurch keine ins Gewicht fallenden Einwirkungsmöglichkeiten auf das 

Verfahren und die Willensbildung des Bundestages eröffnet werden, das Gesetz nicht der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf und überdies gewichtige sachliche Gründe dafür sprechen, die Form des Ge-

setzes zu wählen 

 

BVerfGE 70, 324 (361); 130, 318 (349 f.); zum Diskussionsstand umfassend Waldhoff/Auster-

mann, Parlamentsrecht, 2020, Rdnr. 102 f. 

 

Das ist hier der Fall. Die Bundesregierung gewinnt durch das vorgeschlagene Gesetz keine besonderen 

Einwirkungsmöglichkeiten auf das parlamentarische Verfahren, sondern das Gesetz aktualisiert viel-

mehr gerade eine verstärkte kommunikative Verantwortlichkeitsbeziehung zwischen dem Bundestag 
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und dem Bundeskanzler. Das Gesetz bedarf nach dem Grundgesetz auch nicht der Zustimmung des 

Bundestages. Überdies sprechen gewichtige sachliche Gründe dafür, die Form des Gesetzes zu wählen. 

Für Regelungen im Interorganverhältnis zwischen Bundestag und Bundesregierung ist das autonome 

Geschäftsordnungsrecht, das nur im Binnenbereich des Parlaments wirkt, ohnehin nicht der von der 

Sache her angezeigte Regelungsort. Gerade bei der Regelung der Rechtsbeziehungen des Bundestages 

zu anderen Verfassungsorganen kann das Gesetz vielmehr auch andere Verfassungsorgane als den 

Bundestag binden und die Beziehungen zwischen den betroffenen Verfassungsorganen zudem auf 

eine dauerhafte, die jeweilige Wahlperiode überdauernde Grundlage stellen. Dem Bundestag steht es 

daher frei, für die vorgeschlagene Regelung die Form des Gesetzes zu wählen. 

 

2. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Verpflichtung des Bundeskanzlers zu Regierungserklärun-

gen  

a) Vereinbarkeit mit Art. 43 Abs. 1 GG    

Die gesetzliche Verpflichtung des Bundeskanzlers zur regelmäßigen Abgabe von Regierungserklärun-

gen im Rahmen von Vorbereitungs- bzw. Nachbereitungsdebatten ist verfassungsrechtlich zulässig. Sie 

stellt sich entweder als eine Ausübung des Zitierrechts nach Art. 43 Abs. 1 GG in Gesetzesform dar oder 

wird durch die Regelung des Art. 43 Abs. 1 GG jedenfalls nicht untersagt. Dazu im Einzelnen:   

Nach Art. 43 Abs. 1 GG kann der Bundestag die Anwesenheit jedes Mitglieds der Bundesregierung 

verlangen. Zu diesen Mitgliedern zählt nach Art. 62 GG auch der Bundeskanzler. Anwesenheit im Sinne 

dieser Vorschrift bedeutet dabei nach herrschender Meinung nicht stummes Dabeisitzen, sondern ak-

tive Beteiligung an den parlamentarischen Verhandlungen als Ausprägung der parlamentarischen Ver-

antwortlichkeit der Kabinettsmitglieder gegenüber dem Deutschen Bundestag 

 

H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Stand: 92. EL August 2020, Art. 43 GG, Rdnr. 70 ff.; Schröder, 
in: Bonner Kommentar, Stand: November 2017, Art. 43 GG, Rdnr. 49 ff.   

 

In der parlamentarischen Praxis wird das Zitierrecht bisher zwar nur in der Form einer ad hoc beschlos-

senen Herbeirufung eines einzelnen Regierungsmitglieds praktiziert 

 

Vgl. dazu die Übersicht in: Deutscher Bundestag (Hrsg.), Datenhandbuch zur Ge-
schichte des Deutschen Bundestages 1990 bis 2010, mit Online-Aktualisierungen, 
Stand: 17.12.2013, Kapitel 6.16: Herbeirufung von Regierungsmitgliedern, 
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und nur dieser Fall ist auch bisher in § 42 GOBT ausdrücklich näher geregelt.   

Es steht dem Bundestag aber nach Art. 43 Abs. 1 GG auch offen, das Zitierrecht durch eine abstrakt-

generelle Regelung in Gesetzesform auszuüben. Denn das Zitierrecht des Art. 43 Abs. 1 GG ist nicht auf 

individuelle Ad-hoc-Zitierungen aus konkretem Anlass beschränkt. Als eine der verfassungsrechtlichen 

Zentralnormen des Kontakts zwischen Parlament und Regierung  

 

Vgl. H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Stand: 92. EL August 2020, Art. 43 GG, Rdnr. 35. 

 

gibt das Zitierrecht vielmehr dem Bundestag die rechtliche Möglichkeit, die Kooperation zwischen Par-

lament und Regierung durch die Einforderung der persönlichen Anwesenheit der Mitglieder der Bun-

desregierung rechtlich auszugestalten. Angesichts der weit ausgebauten Möglichkeiten des Bundesta-

ges zur Selbstinformation wie auch zur Fremdinformation durch schriftlich beantwortete Fragen steht 

bei der vom Bundestag verlangten persönlichen Anwesenheit der Regierungsmitglieder die kontrollie-

rende Funktion im Vordergrund 

 

H. H. Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Stand: 92. EL August 2020, Art. 43 GG, Rdnr. 36. 

 

Diese Kontrollfunktion kann der Bundestag auch durch die Festlegung eines dauerhaften parlamenta-

rischen Formats in Gesetzesform ausüben 

 

Vgl. dazu von Achenbach, Der Staat 58 (2019), 325 (328 f.); Schönberger, in: FS Martin Morlok, 
2019, S. 173 (188 f.).  

 

Da das Zitierrecht mit einer Verpflichtung des Zitierten zu aktiver Teilnahme an den parlamentarischen 

Verhandlungen verbunden ist, schließt es die Möglichkeit ein, den Bundeskanzler zur Abgabe einer 

Regierungserklärung zu einem bevorstehenden oder beendeten Gipfeltreffen zu verpflichten. Das gilt 

zumal deshalb, weil die „Regierungserklärung“ kein spezifisch staatsrechtliches oder parlamentsrecht-

liches Institut ist. Die im Gesetzentwurf geregelte Verpflichtung besteht deshalb lediglich darin, dass 
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sich der Bundeskanzler vor oder nach den entsprechenden internationalen oder europäischen Gipfel-

treffen in einer Rede im Bundestag dazu äußert.   

Aber selbst dann, wenn man das vorgeschlagene Gesetz nicht als Ausübung des Zitierrechts verstehen 

will, weil hier im engeren Sinne nicht „der Bundestag“, sondern das Gesetz Anwesenheit und Rede des 

Bundeskanzlers verlangt, steht Art. 43 Abs. 1 GG einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung zu-

mindest nicht entgegen. Denn die Vorschrift ist dann jedenfalls nicht so zu verstehen, dass sie die Re-

gierungspflichten zu persönlichem Erscheinen und Teilnahme an den Verhandlungen im Deutschen 

Bundestag abschließend verfassungsrechtlich regelt und damit eine Sperrwirkung gegenüber einer 

weiterreichenden einfachgesetzlichen Normierung von Anwesenheits- und Redepflichten entfaltet 

 

Gärditz, DVBl. 2019, 1298 (1300); Kaufhold, Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des 
Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags 
am 30.1.2019, Ausschussdrucksache 19-G-20, S. 8.  

 

Eine restriktive Interpretation von Art. 43 Abs. 1 GG, die diese Vorschrift zugleich als abschließende 

Regelung interpretierte, würde hingegen die Offenheit des Grundgesetzes für eine Weiterentwicklung 

der Formen parlamentarischer Kontrolle durch Staatspraxis, Geschäftsordnungs- wie Gesetzesrecht 

missachten. Gerade im Hinblick auf die starke Stellung der Regierung gebietet der Gewaltenteilungs-

grundsatz, dass parlamentarische Kontrolle auch tatsächlich wirksam werden kann 

 

 BVerfGE 147, 50 (126 f.). 

 

Diese Kontrollfunktion wird durch die persönliche Anwesenheit und den in eine Parlamentsdebatte 

eingebundenen Redebeitrag von Regierungsmitgliedern im Plenum in spezifischer Weise wahrgenom-

men, weil hier die politische Verantwortung des Regierungsmitglieds im parlamentarischen Verfahren 

konkret sichtbar in Erscheinung tritt      

 

Vgl. dazu SächsVerfGH, JbSächsOVG 2, 103 (109); Schönberger, JZ 2016, 486 (492 f.); Linck,  
DÖV 1983, 957 (960). 
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Art. 43 Abs. 1 GG steht vor diesem Hintergrund einer gesetzlichen Verpflichtung des Bundeskanzlers 

zur Abgabe von Regierungserklärungen im Umfeld internationaler und europäischer Gipfeltreffen je-

denfalls nicht entgegen.     

 

b) Kein Verstoß gegen die Pflicht zur Verfassungsorgantreue 

Es ist schließlich auch nicht ersichtlich, dass der Bundestag durch die gesetzliche Verpflichtung des 

Bundeskanzlers zu Anwesenheit und Rede gegen seine verfassungsrechtliche Pflicht zur Verfassungs-

organtreue gegenüber dem eigenständigen Verfassungsorgan Bundesregierung verstoßen würde 

 

Zu den Anforderungen der Verfassungsorgantreue allgemein Schenke, Die Verfas-
sungsorgantreue, 1977; speziell zu den Anforderungen der Verfassungsorgantreue im 
Verhältnis von Bundestag und Bundesregierung auch dort S. 96 ff.    

 

Dazu im Einzelnen: 

 

aa) Kein Alleinentscheidungsrecht des Bundeskanzlers über Reden im Bundestag 

Die verfassungsrechtlichen Vorschriften über die Stellung des Bundeskanzlers und dessen Recht, als 

Mitglied der Bundesregierung im Deutschen Bundestag anwesend zu sein und jederzeit sprechen zu 

dürfen (Artt. 65 GG, 43 Abs. 2 GG), gewährleisten diesem nicht das Recht, stets allein zu entscheiden, 

wann er im Bundestag das Wort ergreift. Die Regelung des Zitierrechts in Art. 43 Abs. 1 GG bringt 

vielmehr deutlich zum Ausdruck, dass der Bundestag jederzeit die Möglichkeit besitzt, die Anwesenheit 

des Bundeskanzlers und dessen Beteiligung an den parlamentarischen Verhandlungen zu verlangen. 

Es ist Teil der parlamentarischen Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers gegenüber dem Deutschen 

Bundestag, auf Verlangen des Parlaments dort zu erscheinen und sich an den parlamentarischen Ver-

handlungen zu beteiligen. 

 

bb) Keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Bundesregierung 

Dass die Verpflichtung des Bundeskanzlers zu Anwesenheit und Rede im Umfeld zahlenmäßig geringer 

internationaler und europäischer Gipfeltreffen die Funktionsfähigkeit des eigenständigen Verfassungs-

organs Bundesregierung gefährden könnte, ist gleichfalls nicht erkennbar. Der Bundestag organisiert 
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so eine Form der Kontrolle der ihm verantwortlichen Mitglieder der Bundesregierung. Die vorher fest-

gelegte Pflicht zu Anwesenheit und Rede an bestimmten, deutlich im Voraus bekannten Terminen be-

deutet überdies eine geringere Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten des Bundeskanzlers als 

eine nicht vorhersehbare individuelle Ad-hoc-Zitierung. 

 

cc) Keine Verletzung des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung  

Ebenso wenig ist ersichtlich, dass die hier vorgeschlagene gesetzliche Verpflichtung den der Bundes-

regierung gewährleisteten Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung verletzen würde: 

Der Gewaltenteilungsgrundsatz des Grundgesetzes gewährleistet der Bundesregierung einen Kernbe-

reich exekutiver Eigenverantwortung, der einen auch durch das Parlament grundsätzlich nicht aus-

forschbaren Inititativ-, Beratungs- und Handlungsbereich einschließt. Dazu gehört etwa die Willensbil-

dung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbe-

reitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen 

 

BVerfGE 137, 185 (234); 110, 199 (222); 67, 100 (139); zu den Schwierigkeiten der Abgrenzung 

dieses Bereichs näher Canzik, ZParl 45 (2014), 885 ff.  

  

Die Rechtsprechung zu diesem Bereich betrifft regelmäßig das Recht parlamentarischer Anfragen und 

Untersuchungsausschüsse. Konkrete Informationspflichten gegenüber dem Parlament zu noch nicht 

abgeschlossenen Vorgängen können insoweit den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung verlet-

zen. Bei dem einer konkreten Positionierung vorgelagerten Willensbildungsprozess der Bundesregie-

rung handelt es sich um einen von verschiedenen innen- und außenpolitischen sowie innerorgan-

schaftlichen Belangen, Erwägungen und Entwicklungen abhängigen Vorgang, der den Bereich der Bun-

desregierung noch nicht verlässt und über den der Bundestag von Verfassungs wegen grundsätzlich 

(noch) nicht zu informieren ist. Eine Pflicht der Regierung, parlamentarischen Informationswünschen 

zu entsprechen, besteht danach in der Regel nicht, wenn die Information zu einem Mitregieren Dritter 

bei Entscheidungen führen kann, die in der alleinigen Kompetenz der Regierung liegen 

 

 BVerfGE 137, 185 (234).    
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Eine derartige spezifische Informationspflicht begründet der vorliegende Gesetzentwurf aber gerade 

nicht. Denn das Gesetz begründet keine konkrete inhaltliche Auskunftspflicht des Bundeskanzlers. Die 

einzige Verpflichtung, die diesen trifft, ist die Abgabe einer Regierungserklärung über die Themen und 

Ziele des Treffens im Rahmen der entsprechenden Vorbereitungs- oder Nachbereitungsdebatte. Der 

Bundeskanzler entscheidet weiterhin allein, was er im Rahmen der entsprechenden Erklärung behan-

delt und was nicht. Es steht ihm völlig frei, dem Bundestag etwa zu sagen, im Hinblick auf eine inter-

nationale oder europäische Verhandlungssituation werde er zu gewissen Punkten nur allgemein oder 

gar nicht öffentlich im Parlament Stellung nehmen. Selbstverständlich bringt die Verpflichtung des 

Bundeskanzlers zu regelmäßigen Regierungserklärungen zu Themen und Zielen internationaler und 

europäischer Gipfeltreffen diesen in eine kommunikative Situation, in der er tatsächlich zu den auf 

diesen Treffen behandelten Sachfragen nicht immer nur schweigen kann. Der Kernbereich exekutiver 

Eigenverantwortung gewährleistet dem Bundeskanzler aber auch nicht etwa das Recht, gegenüber 

dem Parlament zu allen auf internationalen oder europäischen Gipfeltreffen behandelten Fragen 

durchgängig zu schweigen. Die vom Grundgesetz gewährleistete parlamentarische Verantwortlichkeit 

des Bundeskanzlers ließe sich ansonsten nicht sicherstellen.        

 

dd) Kein verfassungswidriges „Mitregieren“ des Bundestages in der auswärtigen Politik  

Etwas Anderes ergibt sich hier auch nicht im Hinblick darauf, dass die hier in Rede stehende Regelung 

für internationale Gipfeltreffen den Bereich der auswärtigen Politik betrifft. Der außenpolitische Cha-

rakter des entsprechenden Regierungshandelns bedeutet nicht, dass dieses von vornherein jeglicher 

parlamentarischer Kontrolle entzogen wäre. Im Bereich der auswärtigen Politik hat das Grundgesetz 

zwar in Anknüpfung an die traditionelle Staatsauffassung der Regierung einen weit bemessenen Spiel-

raum zu eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung überlassen. Das bedeutet aber nicht, dass we-

sentliche Entscheidungen am Bundestag vorbei getroffen werden könnten. Dem Bundestag verbleiben 

auch in auswärtigen Angelegenheiten seine parlamentarischen Kontrollbefugnisse. Er kann sein Fra-

gen-, Debatten- und Entschließungsrecht ausüben, seine Kontroll- und Haushaltsbefugnisse wahrneh-

men und dadurch auf die Entscheidung der Regierung einwirken oder durch Wahl eines neuen Bun-

deskanzlers die Regierung stürzen 

 

 BVerfGE 137, 185 (235).               

 

Indem der parlamentarische Gesetzgeber den Bundeskanzler verpflichtet, eine Regierungserklärung 

im Umfeld internationaler Gipfeltreffen abzugeben und dieser eine Debatte folgen lässt, nimmt er 
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seine Debattenfunktion auch auf dem Feld der auswärtigen Politik wahr. Er verpflichtet dabei aber 

weder den Bundeskanzler zur Mitteilung spezifischer Informationen noch fasst er in sonstiger Weise 

bindende Entscheidungen und trifft nicht einmal unverbindliche Beschlüsse, sondern debattiert ledig-

lich im Anschluss an eine Regierungserklärung die entsprechenden Sachfragen. Die bloße Einrichtung 

einer regelmäßigen Debatte über Regierungserklärungen im Umfeld internationaler Gipfeltreffen führt 

in keiner Weise zu einem verfassungswidrigen „Mitregieren“ des Parlaments.      
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Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg 
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Sachverständige Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der FDP und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei 
internationalen Entscheidungsprozessen“ 
BT-Drs. 19/11151 vom 25.6.2019 

 

Mit Schreiben vom 25. Januar 2021 hat der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung des Deutschen Bundestages den Unterzeichner um eine sachverständige Stel-
lungnahme zum Antrag der Fraktion der FDP und der Fraktion BÜNNDIS 90/DIE GRÜNEN 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei internationalen Entschei-
dungsprozessen gebeten. Dieser Bitte komme ich mit der nachfolgenden Stellungnahme gerne 
nach. 

 

I. Vorbemerkung 

Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf greift ein auch - im fachwissenschaftlichen Schrifttum 
geteiltes – politisches Unbehagen an der bisherigen Informationsvermittlung der Bundesregie-
rung gegenüber dem Deutschen Bundestag bei Sachverhalten mit internationalem Kontext auf 
und sieht hier die Gefahr einer (faktischen) Beeinträchtigung des Grundsatzes der Gewaltentei-
lung durch die Internationalisierung und will dieser Gefahr mit einer gesetzlichen Verpflichtung 
zu einer Vor- und einer Nachbereitungsdebatte mit einer Aussprache von mindestens 120 Minu-
ten durch ein Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag 
im Rahmen der internationalen Beziehungen (IntZBBG) begegnen. Zudem soll ein vergleichba-
rer Mechanismus im Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem 
Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EuZBBG) implementiert werden. 
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E-Mail: Kyrill-alexander.schwarz@uni-wuerzburg.de 
Sekretariat: E. Fickenscher 

 
 
 

 
 
 
Würzburg, den 18.2.2021 
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Dieser Gesetzentwurf wirft – jenseits der politikwissenschaftlich zu beantwortenden Frage nach 
der Sinnhaftigkeit einer verpflichtenden Debatte zu einem Thema unter dem Aspekt der Politik-
verdrossenheit – eine Vielzahl von Fragen auf. Dies betrifft zum einen schon die Frage nach der 
Handlungsform des Gesetzes zur Regelung von Fragen, die materiell die Parlamentsautonomie 
betreffen. Zudem muss der Entwurf sich aber auch an der Frage messen lassen, inwieweit der 
Bundestag befugt ist, gerade im Rahmen der Auswärtigen Gewalt eine verfahrensrechtliche Bin-
dung der Exekutive durch entsprechende Berichtspflichten und korrespondierende Aussprache-
regelungen vorzunehmen. Das Gesetz greift damit in das verfassungsrechtlich determinierte 
Verhältnis von Exekutive und dem zur Kontrolle berufenen Parlament ein. 

 

II. Bewertung des Antrags im Einzelnen 

Unstreitig sind für eine wirksame Kontrolle exekutivischen Handelns entsprechende Informatio-
nen erforderlich, „Ohne Beteiligung am Wissen der Regierung kann das Parlament sein Kon-
trollrecht gegenüber der Regierung nicht ausüben.“ 

- vgl. BVerfGE 137, 185 (231); 146, 1 (39) - 

Dementsprechend sieht auch das Grundgesetz ein allgemeines Frage- und Informationsrecht ge-
genüber der Bundesregierung vor, dem auch eine grundsätzliche Antwortpflicht der Bundesre-
gierung korrespondiert.  

- vgl. insoweit nur BVerfGE 13, 123 (125); 57, 1 (5, 8); 67, 100 (129); 80, 188 (218); 105, 252 
(270); 105, 279 (306); 124, 161 (188); 137, 185 (230 f.); 139, 194 (223); 146, 1 (38) - 

Die Regierung ist daher verpflichtet, den Abgeordneten die zur Ausübung ihres Mandats erfor-
derlichen Informationen zu verschaffen.  

- dazu zuletzt BVerfGE 147, 50 (126) – std. Rspr. - 

Mit diesen Ausführungen sind aber bereits die entscheidenden verfassungsrechtlichen Parameter 
für die Prüfung der Frage bestimmt, ob eine solche Verpflichtung, die aber zugleich auch die 
(Selbst-)Verpflichtung zu einer entsprechenden parlamentarischen Aussprache begründet, über-
haupt im Wege einer gesetzlichen Regelung zulässig ist (dazu sogleich unter 1) und ob die In-
pflichtnahme der Bundesregierung im Bereich internationaler Beziehungen nicht einen unzuläs-
sigen Übergriff in einen der Exekutive vorbehaltenen Kernbereich exekutivischer Eigenverant-
wortung 

- vgl. insoweit aus der Rechtsprechung nur BVerfGE 67, 100 (139); 110, 199 (214 f.); 124, 78 
(120 f.); 137, 185 (234 f.); 146, 1 (42); 147, 50 (138 f.) - 

darstellt (dazu unter 2). 

 

1. Begrenzung der Parlamentsautonomie durch Gesetz? 

a) Die Bedeutung der Parlamentsautonomie 

Das Geschäftsordnungsrecht hat seine verfassungsrechtliche Grundlage in der Geschäftsord-
nungsautonomie des Parlaments (Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG); die Volksvertretung darf und muss 
ihren Geschäftsgang grundsätzlich autonom und ohne die Einschaltung anderer Verfassungsor-
gane bestimmen.  
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- dazu aus dem Schrifttum Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 3 Rn. 89; Brocker in: 
BeckOK, GG, Art. 40 Rn. 2; Cancik, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, 2016, § 
9 Rn. 32; Groh, in: v. Münch/Kunig, GG, 7. Aufl., 2021, Art. 40 Rn. 14; Magiera, in: Sachs, GG, 
8. Aufl., 2018, Art. 40 Rn. 1; siehe ferner noch BVerfGE 80, 188 (218 f.); 102, 224 (235); 104, 
310 (332) - 

Dabei hat das Parlament bei der Entscheidung darüber, welche Regelungen es zur Gewährleis-
tung eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges benötigt, einen weiten Gestaltungsspielraum.  

- vgl. BVerfGE 80, 188 (220); 130, 318 (349) - 

Nach allgemeiner Ansicht erstreckt sich diese Befugnis nur auf den Innenbereich des Parla-
ments; eine Verpflichtung anderer Verfassungsorgane ist grundsätzlich nicht im Wege des Ge-
schäftsordnungsrechts möglich.  

- Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 3 Rn. 91; Magiera, in: Sachs, GG, 8. Aufl., 
2018, Art. 40 Rn. 22 - 

Zudem darf sich die Geschäftsordnung weder zu den ausdrücklichen Regelungen des Grundge-
setzes, noch zu den allgemeinen Verfassungsprinzipien und den der Verfassung immanenten 
Wertentscheidungen in Widerspruch setzen.  

- BVerfGE 44, 308 (314); 142, 25 (55 ff.) - 

 

b) Berichtspflichten der Regierung 

Das Grundgesetz kennt nur wenige Berichtspflichten der Bundesregierung: So ist die Bundesre-
gierung nach Art. 53 Satz 3 GG verpflichtet, den Bundesrat über die Führung ihrer Geschäfte zu 
unterrichten.  

- vgl. dazu auch Bauer, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2015, Art. 53 Rn. 13; Korioth, in: v. Mangoldt/ 
Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 53 Rn. 11 ff.; Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wie-
felspütz, Parlamentsrecht, 2016, § 35 Rn. 87; Müller-Terpitz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 53 Rn. 
24 ff.; de Wall, in: Friauf/Höfling, GG, Art. 53 Rn. 14 - 

Nach Art. 53a Abs. 2 Satz 1 GG ist sie zudem verpflichtet, den Gemeinsamen Ausschuss über 
ihre Planung für den Verteidigungsfall zu informieren.  

- vgl. nur Fink, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 53a Rn. 29 f.; Grzeszick, 
in: Friauf/Höfling, GG, Art. 53a Rn. 11; Heun, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2015, Art. 53a Rn. 14; 
Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 53a Rn. 78 ff; Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefel-
spütz, Parlamentsrecht, 2016, § 35 Rn. 87 - 

Art. 114 Abs. 1 GG verpflichtet den Bundesminister der Finanzen u.a. zur Rechnungslegungs-
pflicht gegenüber Bundestag.  

- dazu auch im Schrifttum Heun/Thiele, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2018, Art. 114 Rn. 12 ff.; Kube, 
in: Maunz/Dürig, GG, Art. 114 Rn. 17 ff.; Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, 
Parlamentsrecht, 2016, § 35 Rn. 87; Schwarz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, 
Art. 114 Rn. 20 ff., 33 - 

Schließlich verpflichtet Art. 23 Abs. 2 Satz 2 GG wegen des Informationsvorsprungs der Bun-
desregierung bei supranationalen Regelungsgegenständen die Bundesregierung zu einer frühzei-
tigen und umfassenden Unterrichtung über Angelegenheiten der Europäischen Union.  



4 
 

- siehe insoweit auch Classen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 23 Rn. 74 
ff.; Hobe, in: Friauf/Höfling, GG, Art. 23 Rn. 62; Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefel-
spütz, Parlamentsrecht, 2016, § 35 Rn. 87; Wollenschläger, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2015, Art. 
23 Rn. 119 ff. - 

Neben diesen verfassungsrechtlichen Verpflichtungen, die im Übrigen auch einfachgesetzlich 
konkretisiert sind, besteht die Möglichkeit der freiwilligen Berichterstattung der Bundesregie-
rung zu bestimmten Themen. Allerdings besteht hier anders als bei den durch Verfassung oder 
Gesetz geregelten Informationsverpflichtungen keine Rechtspflicht der Bundesregierung, einem 
entsprechenden, durch schlichten Parlamentsbeschluss geäußerten Wunsch des Bundestages 
nachzukommen.  

- dazu auch Hölscheidt, DÖV 1993, 593 (598 f.); Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 43 Rn. 116; 
Lorz/Richterich, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, 2016, § 35 Rn. 90 - 

Insgesamt wird damit aber zunächst auch deutlich, dass das Grundgesetz mit Blick auf Informa-
tionspflichten der Bundesregierung im Verhältnis zum Bundestag sehr zurückhaltend ist und 
damit auch den Bundestag bei der Frage von entsprechenden Kontrollmöglichkeiten – jenseits 
der Möglichkeit parlamentarischer Untersuchungsausschüsse – auf die Instrumente der „Großen 
Anfragen“ nach Maßgabe der §§ 100 ff. GO-BT und der „Kleinen Anfrage“ nach § 104 GO-BT 
sowie die allgemeine Fragestunde nach § 105 GO-BT und die Regierungsbefragung nach Art. 
106 Abs. 2 GO-BT verweist. 

 

c) Formenwahlrecht des Parlaments bei Geschäftsordnungsfragen? 

Die entscheidende Frage ist indes, ob der Bundestag bei der Regelung von Geschäftsordnungs-
fragen wie beispielsweise der Verpflichtung zu einer Vor- und einer Nachbereitungsdebatte dies 
auch – wie vorliegend – in der Form eines Gesetzes regeln kann, oder ob dies – wie zumindest 
der strikte Wortlaut von Art. 40 GG bei einer unbefangenen Exegese nahelegen kann – exklusiv 
der Geschäftsordnung vorbehalten ist. 

Für diesen Gedanken kann man anführen, dass bei einer gesetzlichen Regelung von Geschäfts-
ordnungsfragen die grundlegende Autonomie des Bundestages nicht mehr gewahrt wäre, da dann 
auch anderen Verfassungsorgane an der Entscheidung über das Zustandekommen des Gesetzes 
beteiligt wären.  

- so auch das Sondervotum Böckenförde in BVerfGE 70, 324 (388) - 

Nach einer Auffassung wäre dann eine ausdrückliche verfassungsrechtliche Ermächtigung durch 
das Grundgesetz zwingende Voraussetzung dafür, dass eine Geschäftsordnungsfrage gesetzlich 
geregelt werden kann.  

- vgl. nur Sondervotum Mahrenholz in: BVerfGE 70, 324 (366, 376 f.); Sondervotum Böckenför-
de in: BVerfGE 70, 324 (380, 386 ff.); siehe ferner aus dem Schrifttum Dreier, JZ 1990, 310 
(315); Schwerin, Der Deutsche Bundestag als Geschäftsordnungsgesetzgeber, 1998, S. 46 ff.; 
Troßmann, JöR 1979, 1 (45); ähnlich wohl auch Magiera, in: Sachs, GG, 8. Aufl., 2018, Art. 40 
Rn. 22 - 

Das Grundgesetz kennt eine Vielzahl entsprechender verfassungsrechtlicher Ermächtigungen für 
gesetzliche Regelungen, die zum Erlass von Geschäftsordnungsrecht berechtigen, wie beispiels-
weise in Art. 10 Abs. 2 GG für das G-10, in Art. 23 Abs. 7 GG für das EuZBBG, in Art. 41 Abs. 
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3 GG für das WahlPrüfG, in Art. 45b Satz 2 GG für das WBeauftrG und inArt. 48 Abs. 3 Satz 3 
GG für das AbgG.  

- ausführliche Auflistung bei Klein, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 40 Rn. 75, der zu Recht darauf 
verweist, dass die Geschäftsordnungsautonomie durch verfassungsgesetzliche Ermächtigung des 
Gesetzgebers beschränkt werden kann - 

Ähnlich ist die im Schrifttum vertretene Position, wonach eine gesetzliche Regelung zum einen 
auf einer grundgesetzlichen Ermächtigung beruht und wenn durch die Regelung auch andere 
Rechtssubjekte verpflichtet werden sollen.  

- so Morlok/Michael, Staatsorganisationsrecht, 4. Aufl., 2019, Rn. 752; ähnlich auch wegen die-
ser sog. „Inter-Organwirkung“ Cancik, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, 2016, 
§ 9 Rn. 25, 30 - 

Nach anderer Ansicht habe der Bundestag ein freies Formenwahlrecht; entscheidend sei nicht die 
gewählte Rechtsform, sondern vielmehr die Frage, ob die beabsichtigte Regelung – gerade mit 
Blick auf mögliche Drittwirkungen – inhaltlich mit den Vorgaben der Verfassung übereinstim-
me.  

- so beispielsweise Bücker, ZParl 17 (1986), S. 324 (332 f.); Kretschmer, ZParl 17 (1986), 334 
(339); ähnlich auch Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 3 Rn. 102 - 

Die Rechtsprechung und die überwiegende Meinung im Schrifttum sprechen sich dafür aus, dass 
der Bundestag jedenfalls dann seine Organisation und sein Verfahren auch durch Gesetz regeln 
dürfe, wenn erstens der Bundesregierung keine ins Gewicht fallenden Einwirkungsmöglichkeiten 
auf das Verfahren und die Willensbildung des Bundestages eröffnet würden, wenn zweitens we-
der das Gesetz noch dessen Aufhebung der Zustimmung des Bundesrates bedürften, wenn drit-
tens der Kern der Geschäftsordnungsautonomie unberührt bleibe und wenn viertens gewichtige 
Gründe für die Wahl der Gesetzesform sprächen.  

- vgl. BVerfGE 70, 324 (361); BVerfGE 130, 318 (348 ff.); Brocker, in: Kahl/Waldhoff/Walter, 
GG, Art. 40 Rn. 225; Groh, in: v. Münch/Kunig, GG, 7. Aufl., 2021, Art. 40 Rn. 17; Klein, in: 
Maunz/Dürig, GG, Art. 40 Rn. 79 ff.; Morlok, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2016, Art. 40 Rn. 16; 
Schliesky, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, 2016, § 5 Rn. 60; ders., in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 40 Rn. 24 - 

In der Tat spricht vieles für ein Wahlrecht zwischen der Handlungsform „Geschäftsordnung“ 
oder „Gesetz“, da beiden Ansätzen Vor- und Nachteile eigen sind und die Antwort letzten Endes 
nur unter Berücksichtigung des Inhalts der jeweiligen Regelungsmaterie gegeben werden kann. 
So ist zunächst unstreitig, dass eine gesetzliche Regelung den Bundestag deutlich stärker bindet 
als eine bloße Geschäftsordnungsregelung; bei einer gesetzlichen Regelung ist zum einen die 
Abweichung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit nach § 126 GO-BT nicht möglich; auch besteht 
keine Möglichkeit einer authentischen Interpretation nach § 127 GO-BT. Zudem unterliegt das 
Gesetz nicht dem Grundsatz der Diskontinuität.  

Vor diesem Hintergrund lassen sich – gerade für das hier in Rede stehende Verhältnis von Bun-
destag und Bundesregierung – auch gute Gründe für eine Ausgestaltung der Beziehungen in der 
Form eines Gesetzes finden: So werden durch das IntZBBG zum einen Regelungen nach außen 
im Verhältnis zur Bundesregierung begründet; zum anderen können durch eine gesetzliche Rege-
lung diese Rechtsbeziehungen auch auf eine verlässliche, die Wahlperiode überdauernde Grund-
lage gestellt werden.  
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- so wie hier auch Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 3 Rn. 102; Bücker, ZParl 17 
(1986), 324 (331); Groh, in: v. Münch/Kunig, GG, 7. Aufl., 2021, Art. 40 Rn. 17; Haug, Bin-
dungsprobleme und Rechtsnatur parlamentarischer Geschäftsordnungen, 1995, S. 51; Klein, in: 
Maunz/Dürig, GG, Art. 40 Rn. 79 ff. - 

Im Ergebnis begegnet daher die Wahl eines Gesetzes jedenfalls unter dem Aspekt der Formen-
wahl keinen durchgreifenden Bedenken; ob die gesetzliche Festlegung der Debattendauer den 
Kern der Geschäftsordnungsautonomie berührt, wenn eigentlich die Rededauer nach § 35 GO-
BT auf Vorschlag des Ältestenrates vom Bundestag festgelegt werden, darf bezweifelt werden, 
da der Bundestag zumindest – auf der Ebene des Geschäftsordnungsrechts – die Möglichkeit hat, 
die Aussprache nach § 25 Abs. 2 Satz 1 GO-BT zu schließen.  

- auch wenn sich damit die Frage nach dem Verhältnis einer gesetzlich normierten Mindestdebat-
tendauer zu den Regelungen über den Schluss der Aussprache in einer Geschäftsordnung stellt – 
die Frage ist umstritten, vgl. zum Streitstand nur Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, § 
3 Rn. 100; Brocker, in: Kahl/Waldhoff/Walter, GG, Art. 40 Rn. 220 ff.; Dreier, JZ 1980, 310 
(313); Schliesky, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 40 Rn. 22; Schmidt, AöR 
128 (2003), 608 (637, 641) – so kommt es im Ergebnis nicht darauf an, da – wie sogleich zu zei-
gen ist, die Regelung aus anderen Gründen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken 
begegnet - 

 

2. Verletzung des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung? 

Der Gesetzentwurf zielt ausweislich seiner Begründung auf die Beseitigung struktureller Defizite 
in der Wahrnehmung der parlamentarischen Kontrollfunktion im Bereich der auswärtigen Ge-
walt und will dem Bundestag – neben der Kontrolle des Regierungshandelns – auch die Mög-
lichkeit einräumen, „…die Verhandlungslinie Deutschlands mitzuprägen“.  

- so die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Gewaltenteilung bei interna-
tionalen Entscheidungsprozessen, BT-Drs. 19/11151, S. 2- 

So berechtigt die verfassungsrechtliche Kontrollaufgabe des Parlaments der Regierung gegen-
über ist, so sehr muss sich diese Kontrolle auch indes in den durch die Verfassung vorgezeichne-
ten Grenzen bewegen.  

Zu diesen Grenzen gehört als spezielle Ausprägung des Gewaltenteilungsprinzips auch der sog. 
Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initia-
tiv-, Beratungs- und Handlungsspielraum einschließt und auch die politische Willensbildung 
innerhalb der Regierung umfasst. Die Kontrolle berechtigt nicht dazu, in laufende Verhandlun-
gen oder Entscheidungsprozesse einzugreifen.  

- vgl. insoweit nur aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts BVerfGE 67, 100 
(139); 110, 199 (214 f.); 124, 78 (120 f.); 137, 185 (234 f.); 146, 1 (42); 147, 50 (138 f.); grund-
legend zur Begriffsprägung im Schrifttum: Scholz, AöR 105 (1980), 564 (598); kritisch zur Figur 
des Kernbereichs der Exekutive Morlok, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2015, Art. 44 Rn. 27 - 

Insgesamt soll ein Mitregieren des Parlaments in Bereichen ausgeschlossen werden, die in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Regierung fallen.  

- so auch BVerfGE 110, 199 (214 f.); 124, 78 (120 f.); 137, 185 (234 f,); 143, 101 (137) - 
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Im Ergebnis begegnet daher der Gesetzentwurf aber schon grundsätzlichen Bedenken, soweit er 
durch die Zielsetzung der „Mitprägung der Außenpolitik“ gerade auf eine frühzeitige Einfluss-
nahme und damit auf ein unzulässiges Mitregieren abzielt. 

Daneben lässt sich aber auch noch ein kompetentielles Argument anführen: Wenn nach der 
Grundregel des Art. 32 GG die Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Staaten Sache des Bun-
des ist, so betrifft diese Bestimmung zwar zunächst nur die Verbandskompetenz und nimmt hier 
die Gesamtheit aller die auswärtigen Beziehungen betreffenden Zuständigkeiten und Funktionen 
staatlicher Organe in den Blick.  

- dazu ausführlich und mit umfangreichen, weiteren Nachweisen: Callies, in: HStR IV, § 83 Rn. 
2; Fastenrath/Groh, in: Friauf/Höfling, GG, Art. 32 Rn. 5; Hailbronner, VVDStRL 56 (1997); S. 
7 (9); Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 32 Rn. 5; Streinz, in: 
Sachs, GG, 8. Aufl., 2018, Art. 32 Rn. 3; Wolfrum, VVDStRL 56 (1997), S. 38 (39); Wollen-
schläger, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2016, Art. 32 Rn. 15 ff. - 

Daneben begründet mit Blick auf die Organkompetenzen Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG zwar für den 
Bundestag ein substantielles Sachentscheidungsrecht durch den Zustimmungsvorbehalt zu völ-
kerrechtlichen Verträgen.  

- vgl. insoweit nur Fastenrath/Groh, in: Friauf/Höfling, GG, Art. 59 Rn. 52; Kempen, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 59 Rn. 31, ausführliche Darstellung der Funktionen-
teilung im Bereich der Auswärtigen Gewalt auch Nettesheim, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 
24 ff. - 

Ungeachtet dieser Kompetenzzuweisung ist aber in Ansehung der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts davon auszugehen, dass der geborene Träger der auswärtigen Gewalt die 
Bundesregierung ist und eine Beteiligung der gesetzgebenden Körperschaften eine eng zu inter-
pretierende Durchbrechung des Grundsatzes der Gewaltenteilung darstellt.  

- so die std. Rspr. seit BVerfGE 1, 351 (369); die Linien der Rechtsprechung nachzeichnend Net-
tesheim, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 29 f. - 

Dass im Bereich der Mitwirkung des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union 
ein durchaus weitreichendes Ausmaß an parlamentarischer Mitwirkung unter dem Stichwort der 
„Integrationsverantwortung“  

- vgl. insoweit nur BVerfGE 134, 366 (394 ff.); 135, 317 (393 f.); 142, 123 (180) - 

erreicht ist, bedeutet indes nicht, dass auch allgemein im Bereich internationaler Organisationen 
dem Bundestag gleiche Mitwirkungsrechte eröffnet wären. Gerade aus der Zusammenschau mit 
Art. 23 Abs. 2 GG wird deutlich, dass in diesem Bereich das Grundgesetz das Regierungshan-
deln einer engeren parlamentarischen Kontrolle unterwirft, damit aber zugleich andere Bereiche 
diesem Regime nicht unterstellen will.  

- dazu auch Nettesheim, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 203 - 

Insoweit beschränkt sich hier der Einfluss des Parlaments auf seine allgemeinen Kontroll- und 
Informationsrechte, die im Bereich der auswärtigen Gewalt durch den Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten (Art. 45a GG) ausgeübt werden können.  

- vgl. insoweit auch Heun, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2016, Art. 45a Rn.. 5; Nettesheim, in: 
Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 203; Pilz, Der Auswärtige Ausschuss des Deutschen Bundestages 
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und die Mitwirkung des Parlaments an der auswärtigen und internationalen Politik, 2008, S. 123 
f.; Unger, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 45a Rn. 9 ff. - 

Zudem bleibt es dem Bundestag unbenommen, auf der Grundlage seiner allgemeinen Kontrollin-
strumente auf die Außenpolitik der Bundesregierung – auch und gerade im Bereich der Internati-
onalisierung – Einfluss zu nehmen.  

- ausführlich dazu Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 59 Rn. 38; 
Nettesheim, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 59 Rn. 208 ff., der indes auch auf die begrenzte Effektivi-
tät dieser Kontrollmittel hinweist; ähnlich auch Pilz, Der Auswärtige Ausschuss des Deutschen 
Bundestages und die Mitwirkung des Parlaments an der auswärtigen und internationalen Politik, 
2008, S. 112 f.; siehe ferner auch BVerfGE 36, 1 (13); 90, 286 (357) - 

Im Ergebnis wäre daher eine einfachgesetzliche Verpflichtung der Bundesregierung zur Abgabe 
von Erklärungen im internationalen Kontext eine unzulässige Beeinträchtigung eines genuin der 
Regierung vorbehaltenen Bereichs. Es bleibt dem (verfassungsändernden) Gesetzgeber indes 
unbenommen, sich der Problematik einer – angeblich – unzureichenden parlamentarischen Kon-
trolle in diesem Bereich durch eine entsprechende Verfassungsänderung anzunehmen. 

 

 

 

 

gez. Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz 


